
 

 

I N G E N I E U R B Ü R O  

F Ü R  
U M W E L T A K U S T I K  
 
B Ü R O  S T U T T G A R T  
Forststraße 9  

70174 Stuttgart  
Tel: 0711 / 218 42 63-0 
Fax: 0711 / 218 42 63-9 
Messstelle nach 
§29 BImSchG für Geräusche 
 

B Ü R O  F R E I B U R G  
Engelbergerstraße 19  

79106 Freiburg i.  Br.  
Tel: 0761 / 154 290 00 
Fax: 0761 / 154 290 99 
 

B Ü R O  D O R T M U N D  
Ruhrallee 9  

44139 Dortmund  
Tel: 0231 / 177 408 20 
Fax: 0231 / 177 408 29 

 
Email:  info@heine- jud.de 

 

THOMAS HEINE · Dipl.-Ing.(FH) 

von der IHK Region Stuttgart 
ö.b.u.v.  Sachverständiger für 
Schall immissionsschutz  
 
AXEL JUD · Dipl.-Geograph 

von der IHK Region Stuttgart 
ö.b.u.v.  Sachverständiger für 
Schall immissionen und 
Schallschutz im Städtebau 

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes 
Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt  für die in der Ur-
kunde aufgeführten Standorte und Prüfverfahren . 

Gemeinde Bad Bellingen 

Lärmaktionsplan, 3. Runde – Überprüfung des LAP 
aus Stufe 1 (2012) 

 

 

Projekt: 

2969/1 - 18. Mai 2022 

Auftraggeber: 

Gemeinde Bad Bellingen 
Rheinstraße 25 
79415 Bad Bellingen 

Bearbeitung: 

Lars Arne Meier, M. Sc  

 

 



Schalltechnische Untersuchung 
Lärmaktionsplan, 3. Runde – Überprüfung des LAP aus Stufe 1 (2012) 

2969/1 - 18. Mai 2022 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einführung ....................................................................................... 1 

2 Aufgabenstellung ............................................................................. 3 

3 Zusammenfassung des Lärmaktionsplans 2012 (Stufe 1) ................... 4 

3.1 Lärmminderung an der Bundesautobahn A5 ..........................................6 

3.2 Lärmminderung an der Rheintalbahn .....................................................8 

4 Überprüfung des Lärmaktionsplanes 2012 (Stufe 1) .......................... 9 

5 Bewertung der Entwicklung der Lärmsituation ................................ 13 

6 Zusammenfassung .......................................................................... 19 

7 Anhang ........................................................................................... 21 

 

 

 

Die Untersuchung enthält 21 Seiten 

Stuttgart, den 18. Mai 2022 

 

Fachlich Verantwortlicher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbearbeiter/in 

 

 

s 

 

 

 

 

  

  

  

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine 

 

Lars Arne Meier, M. Sc  

 



Schalltechnische Untersuchung 
Lärmaktionsplan, 3. Runde – Überprüfung des LAP aus Stufe 1 (2012) 

2969/1 - 18. Mai 2022   1 

1 Einführung 

Eine zunehmende Anzahl der Einwohner Deutschlands fühlt sich durch 
Lärmeinwirkungen stark beeinträchtigt. Lärm mindert das Wohlbefinden von 
Menschen, drückt die Miet- und Immobilienpreise, reduziert die Einnahmen 
von Kommunen und verursacht allein in Deutschland jährlich mehrere Milliar-
den Euro Folgekosten.1 Insbesondere die Schallemissionen des Straßenver-
kehrs werden als störend und unerwünscht wahrgenommen. Dieser Lärm be-
trifft bis zu 70 % der Bevölkerung. Durch planerisches Handeln kann eine lärm-
ärmere Umwelt hergestellt werden.2  

Die Empfindung von Geräuschen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich 
und hängt u. a. von der Geräuschzusammensetzung und der eigenen Einstel-
lung zum gehörten Ereignis ab. So kann laute Musik durchaus als entspannend 
empfunden werden, wohingegen Verkehrsgeräusche mit derselben Pegelhöhe 
als belästigend und störend wahrgenommen werden.  

Auch differiert die Fähigkeit der Wahrnehmung von Lärmpegelreduzierungen 
zwischen Menschen. Manche Menschen können bereits Pegelreduzierungen 
von 1 dB(A) bemerken. Im Mittel geht man davon aus, dass Pegelreduzierungen 
von 2 bis 3 dB(A) vom menschlichen Gehör hörbar bzw. spürbar sind. 

Zur Einordnung von Pegelhöhen bzw. Lautstärken sind in der folgenden Abbil-
dung typische Alltagsgeräusche mit der entsprechenden „dB(A)-Angabe“ auf-
geführt. Daraus geht hervor, dass jede menschliche Tätigkeit einen gewissen 
Geräuschpegel verursacht. Beispielsweise beträgt ein normales Gespräch be-
reits 60 dB(A) und überschreitet damit den nächtlichen Auslösewert von 
55 dB(A). 

                                                      
1 Bonacker, Margit; Heinrichs, Eckhart; Schwedler, Hanns-Uwe (2008): Umgebungslärm, Ak-

tionsplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung - Silent City - ein Handbuch zur kommunalen 
Lärmminderung. Berlin. 

2 Richard, Jochen; Mazur, Hein; Lauenstein, Dirk (2015): Handbuch Lärmaktionspläne. Hand-

lungsempfehlungen für eine lärmmindernde Verkehrsplanung. Dessau-Roßlau. 
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Abbildung 1 - Typische Alltagsgeräusche – dB(A)-Skala, Quelle Bundesumwelt-
amt 2005.  

 

Ein Instrument, um der Belastung durch Lärm und den damit verbundenen ne-
gativen Folgen entgegen zu wirken, ist die Lärmaktionsplanung. Mit der EU-
Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG1 gibt es seit 2002 eine rechtliche Grund-
lage, die Lärmbelastung zu senken und ruhige Gebiete vor einer künftigen Ver-
lärmung zu schützen. Bei weniger Lärm ist von einer Verringerung von Gesund-
heitsrisiken sowie einer Steigerung der Lebensqualität in den Städten auszuge-
hen.

                                                      
1 Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union (2002): Richtlinie 2002/49/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm. 
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2 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bad Bellingen, liegt im Südwesten des Bundeslandes Baden-
Württemberg, im Regierungsbezirk Freiburg. Die Gemeinde Bad Bellingen ist 
hat ca. 4.600 Einwohner und ist unterteilt in den Kernort Bad Bellingen und die 
Teilorte Rheinweiler, Bamlach und Hertingen. Die Lärmbelastung der Ge-
meinde Bad Bellingen ist auf die Bundesautobahn A 5 und die Rheintalbahn zu-
rückzuführen. Von Lärm betroffen sind hauptsächlich der Kernort Bad Bellingen 
selbst und der Teilort Rheinweiler, während der Teilort Bamlach minder betrof-
fen ist. Der Teilort Hertingen liegt in der Vorgebirgszone des Schwarzwaldes 
und ist vor diesen Schallquellen geschützt1.   

Die Bundeautobahn A 5 verläuft vierspurig westlich der Gemeinde Bad Bellin-
gen auf der Niederterrasse des Rheins. Der Abstand zur Wohnbebauung ist teils 
sehr gering (25 m Minimalabstand in Rheinweiler, 60 m im Kernort Bad Bellin-
gen). 

Die Bahntrasse der Rheintalbahn verläuft oberhalb der Hochterrasse des 
Rheins und quert den Kernort Bad Bellingen und den Ortsteil Rheinweiler. Auch 
hier ist der Abstand der Schiene zur nächstgelegenen Wohnbebauung sehr ge-
ring (5 m) und liegt im Mittel bei 25 bis 30m. 

Mit dem Lärmaktionsplan verfolgt die Gemeinde Bad Bellingen das Ziel des um-
fassenden Umgebungslärmschutzes für die Bevölkerung. Die Aufstellung des 
Lärmaktionsplan der Runde 1 der Gemeinde Bad Bellingen erfolgte bereits 2012 
(Endfassung 2014). Die Europäische Union (EU), bzw. §47d Abs. 5 BImSchG2, 
schreibt eine fünfjährige Fortschreibungspflicht bei Lärmaktionsplänen vor. Es 
soll auf Basis der aktuellen Lärmkarten von 2017 und unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Kooperationserlasses des Landes Baden-Württemberg3 ge-
prüft werden, ob relevante Änderungen vorliegen, welche eine Überarbeitung 
des bestehenden Plans erforderlich machen. 

Mit Vorlage dieser Prüfung des Lärmaktionsplans der Gemeinde Bad Bellingen, 
3. Runde, erfüllt die Gemeinde ihre Pflicht der turnusmäßigen Überprüfung des 
Lärmaktionsplanes.  

                                                      
1 Lärmaktionsplan – Untersuchung zur Lärmbelastung der Gemeinde, Gemeindeverwaltung 

Bad Bellingen, erstellt durch Karl-Albrecht List – Büro für Umwelt-Engineering, 16. Januar 
2012 

2 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 G v. 08. April 2019. 

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg : Lärmaktionsplanung in Ba-

den-Württemberg (Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) (AZ: 4-8826.15/75) (Vol.). 
Stuttgart. 
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3 Zusammenfassung des Lärmaktionsplans 2012 (Stufe 1) 

Der Lärmaktionsplan der Gemeinde Bad Bellingen der Runde 1 hat die nach der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie relevanten Lärmquellen im Rahmen der Lärmkar-
tierung erhoben und ausgewertet und mögliche Maßnahmen zur Lärmbekämp-
fung aufgeführt. Im Lärmaktionsplan vom 16. Januar 20121 werden folgende 
zwei Lärmschwerpunkte berücksichtigt: 

 Bundesautobahn A5 mit rund 14 Mio. Kfz/Jahr2 

 Rheintalbahn- Strecke 4000 Mannheim – Basel – Konstanz, im Bereich der 
Gemeinde Bad Bellingen, mit rund 130.600 Zügen/Jahr  

Die Gemeinde Bad Bellingen befindet sich in der misslichen Lage, dass sie kei-
nerlei Befugnisse hat, in Geschehen und Ablauf auf den beiden maßgeblichen 
Schallquellen, der Bundesautobahn A5 und der Rheintalbahn, einzugreifen. Die 
einzigen Möglichkeiten der Gemeinde bestehen in aktiven Schallschutzmaß-
nahmen entlang der Verkehrswege und der Bitte an die verantwortlichen Be-
hörden, sie bei ihren Bemühungen durch regulatorische und organisatorische 
Maßnahmen zu unterstützen. 

Im Lärmaktionsplan der 1. Runde von 2012 wurden Maßnahmen zum Schall-
schutz gegenüber den Emissionen durch Bundesautobahn A 5 und durch die 
Rheintalbahn aufgeführt und diskutiert. 

                                                      
1 Lärmaktionsplan – Untersuchung zur Lärmbelastung der Gemeinde, Gemeindeverwaltung 

Bad Bellingen, erstellt durch Karl-Albrecht List – Büro für Umwelt-Engineering, 16. Januar 
2012. 

2 Aufgeführt entsprechend LAP 2012, auf Grundlage Automatische Straßenverkehrszählung Ba-

den-Württemberg Januar bis Juni 2009, Zählstelle 8311/1053 KLEINKEMS. 
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Abbildung 2 - Übersicht aus dem LAP 20121. rote Linie: BAB A5 und Bahntrasse, rot gestrichelte 
Linie: Rheintalbahn. In grün werden bereits vorhandene Schallschutzmaßnahmen entlang der BAB 
A5 dargestellt. 

                                                      
1 Lärmaktionsplan – Untersuchung zur Lärmbelastung der Gemeinde, Gemeindeverwaltung Bad Bellingen, erstellt 

durch Karl-Albrecht List – Büro für Umwelt-Engineering, 16. Januar 2012. 

Umgehungsstr. 

Eisenbahnstr. 

B 3 

Rheintalbahn 
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Im Folgenden sind die im Lärmaktionsplan der Gemeinde Bad Bellingen1 disku-
tierten Maßnahmen aufgeführt. 

Möglichkeiten der Lärmminderung 

Im Lärmaktionsplan der 1. Runde von 2012 wurden Maßnahmen zum Schall-
schutz gegenüber den Emissionen durch Bundesautobahn A 5 und durch die 
Rheintalbahn aufgeführt und diskutiert. 

 

3.1 Lärmminderung an der Bundesautobahn A5  

Im Folgenden werden die Lärmminderungsmaßnahmen entlang der BAB 5, wel-
che im LAP der Stufe 1 diskutiert werden betrachtet. 

Lärmminderung durch geräuschmindernde Fahrbahndecken 

In den 90er Jahren wurde im Bereich der Gemeinde Bad Bellingen eine lärm-
mindernde Fahrbahndecke auf der A5 eingebaut, es ist allerdings davon auszu-
gehen, dass der Effekt der Lärmminderung inzwischen nicht mehr gegeben ist. 
Da eine Lärmminderungsmaßnahme auf der Basis von Flüsterbelegen lediglich 
über einen eng begrenzten Zeitraum wirksam, aber mit hohen Kosten verbun-
den ist, wird diese Möglichkeit als nicht sinnvoll betrachtet. 

Ein neuerlicher Austausch der Fahrbahndecke wurde nicht weiterverfolgt. 

Lärmminderung durch geringere Fahrgeschwindigkeiten 

Auch die Minderung der Fahrgeschwindigkeit stellt eine Maßnahme zur Be-
kämpfung von Verkehrslärm dar.  

Im Bereich der Gemeinde Bad Bellingen ist die Fahrgeschwindigkeit auf 120 
km/h reduziert. Im LAP von 2012 wurde eine Reduzierung von Fahrgeschwin-
digkeiten auf 100/80 km/h sowie 80/60 km/h berücksichtigt. Eine weitere Be-
schränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit würde eine Pegelreduzie-
rung von ~ 1,4 dB bewirken. Erst eine Beschränkung auf 80/60 km/h würde eine 
Pegelreduzierung von 3 dB bewirken, allerdings ist anzuführen, dass die Umset-
zung einer solchen Maßnahme auf einer Autobahn höchst unwahrscheinlich ist. 

Eine Umsetzung dieser Maßnahme wurde ebenfalls nicht weiterverfolgt.  
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Lärmminderung durch höhere Erdwälle 

Als weitere Möglichkeit der Minderung wird die Modifizierung der bestehen-
den Lärmschutzwälle und –wände entlang der Ostgrenzen der A5 genannt. 
Durch die bestehenden Schallschutzbauwerke (± 5m Höhe) wurde bereits eine 
Pegelminderung von etwa 4 dB, maximal 7 dB im Kernort Bad Bellingen, sowie 
um 4, maximal 16 dB im Teilort Rheinweiler, erreicht. Eine weitere Erhöhung 
dieser Bauwerke um 5 m, würde im Kernort Bad Bellingen eine weitere Verbes-
serung um 4 dB, maximal aber 5 dB bewirken. Im Teilort Rheinweiler würde 
eine zusätzliche Erhöhung der Schallschutzbauwerke eine mittlere Pegelminde-
rung von weiteren 3 dB und maximal von 8 dB bewirken. Es gilt zu überlegen, 
ob, aus Kostengründen, zumindest partiell solche Maßnahmen getroffen wer-
den sollten, im die am stärksten belasteten Wohnbereich in Autobahnnähe 
besser zu schützen. 

Eine Pegelminderung durch Schallschutzbauwerke entlang des Mittelstreifens 
der BAB 5 hingegen bringt keinen wesentlichen Minderungseffekt mit sich. 
Diese Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. 
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3.2 Lärmminderung an der Rheintalbahn  

Neben möglichen Lärmminderungsmaßnahmen für Immissionen durch die 
Bundesautobahn, wurden im LAP von 2012 auch mögliche Maßnahmen entlang 
der Trasse der Rheintalbahn im Bereich Bad Bellingen diskutiert. Diese werden 
im Folgenden dargestellt. 

Lärmminderung durch höhere Schallschutzwände 

Es wird eine Erhöhung der bestehenden Schallschutzbauwerke entlang der 
Rheintalbahnstrecke im Bereich Bad Bellingen um 1, bzw. 2 m diskutiert. Durch 
eine Erhöhung der bestehenden Schallschutzbauwerke, lässt sich eine mittlere 
Pegelminderung von 1 bis 3 dB erreichen. Im Bereich des Kernortes Bad Bellin-
gen liegt die Pegelminderung durch die Erhöhung um 1 m zwischen 0,1 dB und 
3 dB, eine Erhöhung um 2 m würde Pegelminderungen zwischen 0,1 dB und 
10,3 dB bewirken. Im Teilort Rheinweiler bringt eine Erhöhung der bestehen-
den Schallschutzbauwerke um 1 m eine Pegelminderung von 0 dB bis 2,5 dB mit 
sich, während die Erhöhung um 2m Pegelminderungen zwischen 0 dB und 5,5 
dB bewirken kann.  

Aufgrund dieser Ergebnisse sollte eine generelle Erhöhung nicht in Frage kom-
men. Eine partielle Erhöhung und auch Verlängerung sollte jedoch nicht ausge-
schlossen werden. 

Lärmminderung durch Verkehrsumlegung 

Des Weiteren wird die Möglichkeit der Schienenverkehrsaufteilung aufgrund 
der Inbetriebnahme des Katzenbergtunnels genannt. Dieser bietet die Möglich-
keit einer Verkehrsverlegung des Güterverkehrs, teils oder sogar vollkommen, 
in den Tunnel. Durch eine Verlegung des gesamten Güterverkehrs lassen sich 
im Tagzeitraum Pegelminderungen von bis zu 10 dB und im Nachtzeitraum bis 
zu 20 dB erreichen. 

Hierbei handelt es sich um eine organisatorische Maßnahme, die die mit Ab-
stand die beste Methode zur Lärmminderung darstellt und kostengünstig ist. 
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4 Überprüfung des Lärmaktionsplanes 2012 (Stufe 1) 

In Baden-Württemberg wird die Lärmkartierung von der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg (LUBW) durchgeführt und die Ergebnisse den Städ-
ten und Kommunen für die Ausweisung von Lärmschwerpunkten und die Kon-
zeption von Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Bei der Kartierung werden die 
gemäß der EU Umgebungslärmrichtlinie kartierungspflichtigen Straßenab-
schnitte erfasst. Die Zuständigkeit für die Lärmaktionsplanung und damit die 
Maßnahmenplanungen des Straßenverkehrs liegt bei den Kommunen, die für 
den Schienenverkehr seit 2015 beim Eisenbahnbundesamt. Die Maßnahmen 
des Schienenverkehrs werden daher in der Fortschreibung nicht weiter be-
trachtet, alle Angaben beziehen sich auf den Straßenverkehr. 

Es sollen die im Lärmaktionsplan diskutierten Maßnahmen überprüft werden. 
Umgesetzte Maßnahmen sollen dahingehend untersucht werden, ob diese die 
prognostizierte Wirkung erreicht haben. Maßnahmen, welche nicht umgesetzt 
wurden, müssen überprüft werden, ob diese weiterhin erforderlich sind. Au-
ßerdem wird geprüft, ob sich weitere Lärmschwerpunkte ergeben haben und 
welche Maßnahmen dort empfohlen werden.  

Im Folgen werden die zu prüfenden Punkte, wie im Kapitel 1.7 Überprüfung 
bestehender Lärmaktionspläne im Kooperarationserlass1 des Landes Baden-
Württemberg auf Seite 9 beschrieben, betrachtet. 

Die zu prüfenden Punkte werden im Folgenden einzeln aufgeführt (fett ge-
druckt) und beantwortet. 

 

                                                      
1 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg : Lärmaktionsplanung in Ba-

den-Württemberg (Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) (AZ: 4-8826.15/75) (Vol.). 
Stuttgart. 
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Die Überprüfung sollte mindestens folgende Punkte umfassen: 

[…] Relevante Änderungen der Lärmsituation (z.B. zusätzliche kartierte Stre-
cken, Verkehrsstärken, Lkw-Anteile, Geschwindigkeitsregelungen, aktive 
Lärmschutzmaßnahmen, andere Lärmquellen), 

Keine – Der DTV der BAB A5 liegt mit 42.777 Kfz/24h im Bereich der zu erwar-
tenden Verkehrsstärke, ausgehend vom dem 2006 erhobenen DTV von 39.323 
Kfz/24h und einer jährlichen Zunahme des Verkehrs um 1%. Der Schwerver-
kehrsanteil ist von 13,8 % leicht gesunken und beträgt in der aktuellen Erfas-
sung der LUBW 13,1%. 

[…] Relevante Änderungen der Lärmeinwirkungen (z.B. Bebauungsstrukur, 
Einwohnerzahlen, passive Lärmschutzmaßnahmen), 

Keine 

 […] Änderungen in der Bewertung von Lärmproblemen und Lärmauswirkun-
gen, 

Mit Wirkung zum 01. August 2020 hat das Ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) […] die Auslösewerte an Bundesstraßen in der Baulast des 
Bundes für Gebiete mit ausgeprägter schutzwürdiger Wohnbebauung, wie z.B. 
Wohn, Dorf-, Misch- und Kerngebiete, um 3 dB(A) abgesenkt. Die Auslösewerte 
für die Lärmsanierung liegt in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
nun bei 66 dB(A) tags (davor 69 dB(A)) und 56 dB(A) nachts1, (davor 59 dB(A)). 
Dies führt, insbesondere im Nachtzeitraum, zu einer Erhöhung des Anspruchs 
auf Maßnahmen im Rahmen einer möglichen freiwilligen Lärmsanierung. 

Die Bundesregierung hat die Zweite Verordnung zur Änderung des Sechzehnten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 04.11.20202 erlassen. Die Ver-
ordnung wurde am 09.11.2020 im Bundesgesetzblatt Teil 1 veröffentlicht und 
tritt nach der Regelung in ihrem Art. 3 am 01.03.2021 in Kraft. Mit der Ände-
rungsverordnung wurden die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-
19) als Berechnungsverfahren amtlich eingeführt und haben die veralteten RLS-
90 abgelöst. Diese Neuerung wirkt sich jedoch erst auf die Runde 4 der Lärm-
aktionsplanung aus, insofern Maßnahmen ergriffen werden.  

  

                                                      
1 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2020): Regelung zum Verkehrslärmschutz an 

Straßen - Absenkung des Auslösewerte für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen. 
2 Bundesrat (vom 2020): Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV). 
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[…] Sind Bereiche mit Werten von 65/55 dB(A) noch vorhanden? 

Bereiche mit Werten von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts sind weiterhin vor-
handen. Die Anzahl der Betroffenen hat allerdings abgenommen. Im Tagzeit-
raum sind 76 Personen weniger von Pegelwerten über 65 dB(A) betroffen. In 
der Nacht hat sich die Betroffenen von Pegeln über 55 dB(A) um 209 Personen 
verringert. Die Zahlen können der Tabelle 2 in Kapitel 5 entnommen werden. 

[…] Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen, 

Im Lärmaktionsplan von 2012 wurden Maßnahmen, wie ein erneuter Aus-
tausch der Fahrbahndecke und die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit auf der Bundesautobahn diskutiert und aufgrund von hohen Kosten, 
bzw. geringem Nutzen oder der rechtlichen Hürden in der Umsetzung wieder 
verworfen. Als umsetzbar eingestufte Maßnahme wurde eine Erhöhung der be-
stehenden Schallschutzbauwerke entlang der Bundesautobahn A 5 aufgeführt. 
Diese wurde nicht umgesetzt.  

[…] Sind weitere Maßnahmenmöglichkeiten vorhanden (verkehrsrechtliche 
Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, straßenbauliche Maß-
nahmen wie Belagssanierungen, städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen 
für eine ruhige und sichere Ortsmitte, Elektrifizierung von Busflotten)? 

Weiterhin besteht grundsätzlich die Möglichkeit eine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf der Bundesautobahn A5 auf 100/80 km/h bzw. 80/60 km/h zu reali-
sieren. Eine weitere Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
würde eine Pegelreduzierung von ~ 1,4 dB bewirken. Erst eine Beschränkung 
auf 80/60 km/h würde eine Pegelreduzierung von 3 dB bewirken, allerdings ist 
anzuführen, dass die Umsetzung einer solchen Maßnahme auf einer Autobahn 
höchst unwahrscheinlich ist. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass eine sol-
che Maßnahme nicht genehmigungsfähig ist. 

Weitere Maßnahmen in Form von Belagssanierungen wären ebenfalls denkbar, 
aber da eine Lärmminderungsmaßnahme auf der Basis von Flüsterbelegen le-
diglich über einen eng begrenzten Zeitraum wirksam, aber mit hohen Kosten 
verbunden ist, wird diese Möglichkeit als nicht sinnvoll betrachtet. 

Sollten die bestehenden Schallschutzbauwerke entlang der Bundesautobahn 
A5 auf eine Höhe von 10m erhöht werden, wie im LAP von 2012 bereits disku-
tiert, würde sich eine durchschnittliche Minderung der Schallbelastung um bis 
zu 4 dB (Bad Bellingen), bzw. 3 dB (Rheinweiler) einstellen. Der Effekt des Schall-
schutzes könnte durch die zusätzliche Anbringung von zur Fahrbahn geneigten 
Schallschutzelementen am oberen Bereich der Schallschutzwände erhöht wer-
den.  
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Entwicklungen in der Zahl der betroffenen Personen, Wohnungen, Schulen 
und Krankenhäuser oder der Flächen, 

Die Entwicklungen der Anzahl der betroffenen Personen, Wohnungen, Schulen 
und Krankenhäuser und der Flächen wird im nachfolgenden Kapitel separat be-
trachtet und in Form von Tabellen und Lärmkarten dargestellt. 

Hemmnisse und Optimierungsmöglichkeiten, 

Keine 

Berücksichtigung planungsrechtlicher Festlegungen in anderen Planungen, 
z.B. zum Schutz ruhiger Gebiete, 

Keine 

Erfolge langfristiger Strategien, 

Keine 

Schlussfolgerung für die Überarbeitung des Lärmaktionsplanes 

Eine Überarbeitung des Lärmaktionsplanes von 2012 ist nicht erforderlich.  
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5 Bewertung der Entwicklung der Lärmsituation 

Die Belastetenzahlen sowie die Lärmkarten von 2012, welche die Grundlage für 
den Lärmaktionsplan 2014 darstellen, werden denen des LUBW von 2017 ge-
genübergestellt, um die Entwicklung der Lärmsituation der letzten Jahre zu 
überprüfen und die Notwendigkeit der Umsetzung von Maßnahmen aufzuzei-
gen.  

Die folgenden Tabellen zeigen die Auflistung der belasteten Personen, Woh-
nungen, Schulen, Krankenhäuser und Flächen der Lärmkartierung aus den Jah-
ren 2012 und 2017. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die zugehörigen Lärmkar-
ten mit der Pegelverteilung für den Tag- und Nachtzeitraum. 

Tabelle 1 - Zur Zeit der Auswertung der Isophonenpläne angesetzte Kriterien. 

Belästigung/Belastung 55 < Lden = 65 dB(A) / 50 < Lnight = 55 dB(A)  

hohe Belastung 65 < Lden = 70 dB(A) / 55 < Lnight = 60 dB(A)  

sehr hohe Belastung 70 < Lden = 75 dB(A) / 60 < Lnight = 70 dB(A)  
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Tabelle 2 – Belastete Einwohner durch Straßenverkehr in Bad Bellingen entsprechend LUBW Zählungen 2012 und 2017. 

 Lärmindex Lden  Lärmindex Lnight  

 2012* 2017 Veränderung 2012 2017 Veränderung 

Pegelbereich 
[dB(A)] 

Belastete        
Einwohner 

[Anzahl] 

Belastete                                    
Einwohner 

[Anzahl] 

 Belastete                                  
Einwohner 

[Anzahl] 

Belastete                                               
Einwohner 

[Anzahl] 

 

45 < Lden/night = 50 - -  -   

50 < Lden/night = 55 - -  610  370 - 240 

55 < Lden/night = 60 792  544  - 248 272  82 - 190 

60 < Lden/night = 65 387  230  - 157 33  15 - 18 

65 < Lden/night = 70 100 34 - 66 1  0 - 1 

70 < Lden/night = 75 12  2 - 10 0 0 - 

Lden/night > 75 0 0 -  - - - 

Summe 1291 810 - 481 916 467 - 449 

* Die Daten aus dem LAP 2012 beruhen auf Berechnungen der Firma ACCON GmbH. 
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Tabelle 3 – Belastete Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Flächen durch Straßenverkehr in Bad Bellingen entsprechend LAP 
2012 und LUBW Zählung 2017. 

 2012* 2017*** 

Pegelbereich 
[dB(A)] 

Belastete        
Wohnun-

gen** 
[Anzahl] 

Belastete        
Schulen 
[Anzahl 

Belastete                                    
Kranken-

häuser 
[Anzahl] 

Belastete                                    
Flächen 

[km²] 

Belastete        
Wohnungen 

[Anzahl] 

Belastete        
Schulen 
[Anzahl 

Belastete                                    
Kranken-

häuser 
[Anzahl] 

Belastete                                    
Flächen 
[km²] 

Lden > 55 533 0 1 3 386 (-147) 0 0 (-1) 3,7 (+ 0,7) 

Lden > 65 50 0 0 1,1 18 (-32)  0  0 1 (-0,1) 

Lden > 75 0 0 0 4 0  0  0 0,3 (-3,7) 

Summe 583 0 1 8,1 404 (-179) 0 0 (-1) 5 (-3,1) 

* Die Daten aus dem LAP 2012 beruhen auf Berechnungen der Firma ACCON GmbH und legen Verkehrkennwerte aus dem Jahr 2006 zugrunde. 

** Entgegen dem LAP 2012 wird bei den belasteten Wohnungen nicht zwischen Lden und Lnight unterschieden. Es werden nur die Ergebnisse für den gesamten Tag herangezogen. 

*** Bei den Zahlen aus der Erhebung 2017 werden in Klammern die absoluten Änderungen gegenüber der Erhebung 2012 angegeben 
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Abbildung 3 - Straßenverkehr Lden aus dem LAP 20121 (links) und 2017 (rechts). 

  

                                                      
1 Die Verkehrsdaten stammen aus der Berechnung der Firma ACCON GmbH aus dem Jahr 2006. 
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Abbildung 4 – Straßenverkehr Lnight aus dem LAP 20121 (links) und 2017 (rechts). 

 

   

  

 

  

  

 

 

                                                      
1 Die Verkehrsdaten stammen aus der Berechnung der Firma ACCON GmbH aus dem Jahr 2006. 
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Anhand der Belastetenzahlen zeigt sich, dass sich die Lärmsituation in Bad Bel-
lingen zwischen 2012 und 2017 positiv verändert hat. In allen Pegelbereichen 
sinkt die Anzahl der Betroffenen, sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum. 
Die Betroffenenzahlen sinken teils deutlich, im Bereich Lden 55 - 60 dB(A) geht 
die Betroffenenzahl um 248 Personen zurück. Im Nachtzeitraum reduziert sich 
am stärksten die Anzahl der Betroffenen im Bereich Lnight 50 - 55 dB(A). Hier 
sinkt die Anzahl der Betroffenen um 240 Personen. Gegenüber dem LAP von 
2012 sind in der Gemeinde Bad Bellingen entsprechend der Erhebung von 2017 
nur noch 2 Betroffene im Bereich Lden > 70 dB(A). Insgesamt gibt es 2017 ge-
genüber dem Jahr 2012 im über den gesamten Tag 481 Betroffene weniger und 
im Nachtzeitraum 449 Betroffene weniger. Bezogen auf die Auslösewerte (LDEN 
> 65 dB(A), LNight > 55 dB(A)) gibt es insgesamt 76 Betroffene über den gesamten 
Tag und 209 Person weniger im Nachtzeitraum.  

Die Anzahl an Betroffenen Wohnungen ist von 583 auf 404 gesunken. Die be-
troffene Fläche hat sich um 3,1 km² von 8,1 auf 50, km² verringert. Lediglich im 
Bereich > 55 dB(A) hat die betroffene Fläche einen Zuwachs von 0,7 km² zu ver-
zeichnen. Schulen sind, wie bereits im Lärmaktionsplan von 2014 festgehalten, 
nicht von Lärm betroffen. Entgegen dem LAP aus der 1. Stufe sind, entspre-
chend der aktuellen Kartierung der LUBW, keine Krankenhäuser von Lärm be-
troffen.  

Zusammengefasst hat sich die Lärmsituation in Bad Bellingen bereits verbes-
sert. 
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6 Zusammenfassung 

Die Überprüfung des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Bad Bellingen von 2012 
wird in der folgenden Tabelle zusammengefasst:  

Prüfpunkt  Ergebnis 

Relevante Änderung der Lärmsituation Keine  

Relevante Änderung der Lärmeinwirkun-
gen 

Keine  

Änderungen in der Bewertung von Lärm-
problemen und Lärmauswirkungen,  

 

 

 

sind Bereiche mit Werten von 
65/55dB(A) noch vorhanden 

Die Auslösewerte für die Lärmsanie-
rung an Straßen in der Baulast des Bun-
des wurde um 3 dB gesenkt. 

Ab dem 01.03.2021 treten verbindlich 
die RLS-19 in Kraft (gültig für den Nach-
weis von Minderungsmaßnahmen). 

Ja, aber insgesamt weniger Betroffene 

Analyse zum Stand der Umsetzung von 
Maßnahmen 

keine 

weitere Maßnahmenmöglichkeiten vor-
handen 

Absenkung der Höchstgeschwindigkeit 

Austausch des Fahrbahnbelags 

Zur Fahrbahn geneigte Elemente am 
Kopfende der Schallschutzwände 

Entwicklungen in der Zahl der betroffe-
nen Personen, Wohnungen, Schulen und 
Krankenhäuser oder der Flächen 

- 481 betroffene Personen tags 

- 449 betroffene Personen nachts 

- 179 betroffene Wohnungen 

- 5,0 km² betroffene Flächen 

Schulen/Krankenhäuser nicht betroffen 

Hemmnisse und Optimierungsmöglich-
keiten 

keine 

Berücksichtigung planungsrechtlicher 
Festlegungen in anderen Planungen 

keine 

Erfolge langfristiger Strategien keine 

Schlussfolgerung für die Überarbeitung-
des Lärmaktionsplanes 

Nicht erforderlich 
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Verfahrensdaten 

22.03.2021 Gemeinderatsbeschluss des Entwurfes und Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange  

08.06.2021. – 16.07. 
2021 

Offenlage 

11.10.2021 Gemeinderatsbeschluss über die Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans in der vorstehenden Fassung 

18.05.2022 Öffentliche Bekanntmachung über den Beschluss 
zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans 

 

Bad Bellingen, den 18.05.2022 

 

 

 

 

Dr. Carsten Vogelpohl,  

Bürgermeister 
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7 Anhang 

Synopse der Öffentlichkeitsbeteiligung  

und Stellungnahmen der TÖB 

A1 

Kooperationserlass des Landes Baden-Württemberg A2 

Regelung zum Verkehrslärmschutz an Straßen A3 

Verordnung zur Änderung der 16. BImSchV A4 

Lärmaktionsplan 1. Stufe 2012 A5 
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Stuttgart, 22. September 2021 


Lärmaktionsplan, 3. Runde – Überprüfung des LAP aus Stufe 1 (2012) 


Bzgl. der Stellungnahmen der TÖB 


Projekt: 2969-b1 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme bezüglich der Anregungen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belan-
ge. 


Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Lars Arne Meier 


 
 


H E I N E + J U D  ◌  S c h l o ß s t r a ß e  5 6  ◌  7 0 1 7 6  S t u t t g a r t   


Gemeinde Bad Bellingen 
Rheinstraße 25 


79415 Bad Bellingen 


Per Mail 
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Lärmaktionsplan, 3. Runde – Überprüfung des LAP aus Stufe 1 (2012) 


1 Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange 


Es wurden alle Anmerkungen, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Träger öffentlicher Belange im Zuge der turnusmäßigen Überprü-
fung des Lärmaktionsplans der Gemeinde Bad Bellingen (3. Runde) eingegan-
gen sind geprüft. Aus den eingegangen Stellungnahmen ergibt sich aus unse-
rer Sicht kein Handlungsbedarf für die Gemeinde Bad Bellingen.  


Der BUND hat keine Stellungnahme abgegeben, da die Überprüfung des 
Lärmaktionsplanes keine naturschutzrechtlichen Belange berühre. 


Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 46 – Verkehr verzichtet ebenfalls 
auf die Abgabe einer Stellungnahme, da zum nachgeordneten Netz keine 
Vermerke und Maßnahmen im LAP notiert seien und ausschließlich die 
Lärmauswirkung, die von der A5 ausgeht, untersucht wurde. Die Angelegen-
heit wurde an die AdB weitergegeben. Die Straßenbaubehörde des Regie-
rungspräsidiums Freiburg habe die Angelegenheit ebenfalls als die AdB (Frei-
burg.Suetwest@autobahn.de) weitergeleitet.  


Die zuständige Autobahn GmbH hat bis zum 16. Juli 2021 keine Stellungnah-
me bezüglich der turnusmäßigen Überprüfung des LAP der Gemeinde Bad Bel-
lingen abgegeben. Die Gemeinde geht daher, entsprechend des Anschreibens 
vom 25. Mai 2021, davon aus, dass seitens der Autobahn GmbH keine Ein-
wände gegenüber der Überprüfung bestehen. 


Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hat ebenfalls zum 
16.07.2021 keine Stellungnahme abgegeben. Es wird auch in diesem Falle, 
entsprechend des Anschreibens vom 25. Mai 2021, davon ausgegangen, dass 
keine Einwände des LNV gegenüber der Überprüfung des LAP bestehen. 


Das Regierungspräsidium Stuttgart, Ref 45 Regionales Mobilitätsmanagement, 
verzichtet ebenfalls auf eine Stellungnahme, da keine Zuständigkeit bestehe. 


Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Lörrach gibt keine Stel-
lungnahme ab, da die Belange der Gewerbeaufsicht nicht betroffen seien. Für 
Emissionen/Immissionen aus Verkehr bestehe keine Zuständigkeit. 


Der Fachbereich Straßen des Landratsamts Lörrach verweist in seiner Stel-
lungnahme vom 08.07.2021 auf die Regelungen des Kooperationserlass Lärm-
aktionsplanung BaWü vom 28.10.2018. Die Überprüfung des Lärmaktionspla-
nes wurde entsprechend der Vorgaben des Kooperationserlasses durchge-
führt und behandelt die aufgeführten Punkte des Kooperationserlasses. 


Der Fachbereich Verkehr des Landratsamts Lörrach stimmt der Fortschreibung 
des Lärmaktionsplanes zu.  
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Der Fachbereich Gesundheit des Landratsamts Lörrach drückt eine grundsätz-
liche Begrüßung aktiver Schallschutzmaßnahmen aus. Im Lärmaktionsplan der 
Gemeinde Bad Bellingen sind keine aktiven Schallschutzmaßnahmen vorgese-
hen. 


Die Deutsche Bahn AG habe keine Bedenken gegenüber dem Lärmaktionsplan 
der Gemeinde Bad Bellingen. 


Die Voraussetzungen für die Lärmsanierung haben sich durch die angepassten 
Auslösewerte vom 01.08.2020 geändert, das eigentliche Verfahren bleibt da-
von jedoch unberührt. Die angepassten Werte werden in der Überprüfung 
aufgeführt. Für die Gemeinde Bad Bellingen ergibt sich auch hier kein Hand-
lungsbedarf. 


Aus der Öffentlichkeit gingen keine Anmerkungen ein. 


 


 


 


Stuttgart, den 22. September 2021  


 


 


Fachlich Verantwortlicher Projektbearbeiter/in 


Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine 


 


Lars Arne Meier, M.Sc. 
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Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 03.07.2020 bis 14.08.2020 


1 Träger öffentlicher Belange 


Nr. TÖB Anregung Stellungnahme der Verwaltung 


1 


 


BUND 
Schreiben vom 27.05.2021 


Naturschutzrechtliche Belange werden nicht be-
rührt. 


Kenntnisnahme 


2 Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 46 - Verkehr 
Schreiben vom 27.05.2021 


Verzicht auf Abgabe einer Stellungnahme, da zum 
nachgeordneten Netz keine Vermerke und Maß-
nahmen notiert sind und ausschließlich die 
Lärmauswirkungen von der A5 untersuchtwerden 


Weiterleitung an AdB 


(Freiburg.Suedwest@autobahn.de)  


Kenntnisnahme  


3 Autobahn GmbH 
Schreiben vom 11.06.2021 


Eingangsbestätigung 


Es ging keine Stellungnahme zum 16.07.2021 ein. 
Dies wird als Zustimmung betrachtet 


Kenntnisnahme 


4 Landesnaturschutzverand Ba-
Wü 
Schreiben vom 25.08.2021 


Es ging keine Stellungnahme zum 16.07.2021 ein. 
Dies wird als Zustimmung betrachtet 


Kenntnisnahme 


5 Regierungspräsidium Stuttgart, 
Ref. 45 – Regionales Mobili-
tätsmanagement 
Schreiben vom 28.15.2021 


Keine Zuständigkeit Kenntnisnahme 


6 Deutsche Bahn AG 
Schreiben vom 05.07.2021 


Keine Bedenken gegenüber der Überprüfung des 
LAPs 


Schallschutzmaßnahmen gegenüber Schienenlärm 


Kenntnisnahme 
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sind nicht im Aktionsplan enthalten, da die Zustän-
digkeit für den Schienenverkehr beim Eisenbahn-
bundesamt (EBA) liegt. 


Bestandsbahnstrecken unterliegen nicht der Ver-
kehrslärmschutzverordnung und von daher besteht 
– anders als bei Neu- und Ausbaustrecken – kein 
rechtlicher Anspruch auf Lärmschutz. 


Erneute Aufnahme der Gemeinde Bad Bellingen in 
das freiwillige Lärmsanierungsprogramm des Bundes 
mit mittlerer Priorität. 


7.1 Landratsamt Lörrach, Fachbe-
reich Immissionsschutz 
Schreiben vom 08.07.2021 


Belange der Gewerbeaufsicht im Landratsamt nicht 
betroffen, für Emissionen/Immissionen aus Verkehr 
steht keine Zuständigkeit 


Kenntnisnahme 


7.2 Landratsamt Lörrach, Fachbe-
reich Straßen 
Schreiben vom 08.07.2021 


Positive Entwicklung in der Gemeinde Bad Bellingen 
wird begrüßt. 


Es wird auf die Regelungen des Kooperationserlass-
Lärmaktionsplanung BaWü vom 28.10.2018 verwie-
sen. 


Kenntnisnahme  


7.3 Landratsamt Lörrach, Fachbe-
reich Verkehr 
Schreiben vom 08.07.2021 


Zustimmung der Fortschreibung des Lärmaktions-
plans aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht 


Kenntnisnahme 


1.4 Landratsamt Lörrach, Fachbe-
reich Gesundheit 
Schreiben vom 08.07.2021 


Es werden grundsätzlich schallmindernde Maßnah-
men, insbesondere aktive Schallschutzmaßnahmen 
begrüßt. 


Verweis auf Literatur bezüglich gesundheitlicher 
Risiken lärmbelasteter Personen. 


Kenntnisnahme 
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2 Bürgereinwände 


Nr. Bürger Anregung Stellungnahme der Verwaltung 


1 Bürger 1 
Einsicht innerhalb der Frist 


Keine Stellungnahme Kenntnisnahme 
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Lars Arne Meier


Von: Sigrid Meineke <sigrid.meineke@t-online.de>


Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 10:13


An: Maier Hubert


Betreff: Re: Lärmaktionsplan 3. Runde


Guten Tag Herr Maier, 


 


vielen Dank für die Zusendung des Entwurfs des Lärmaktionsplans. Er berüht keine naturschutzrechlichen Belange. 


 


Viele Grüße 
 


Sigrid Meineke 


 


Am 26.05.2021 um 17:14 schrieb Maier Hubert: 


> Sehr geehrte Damen und Herren, 


> 


> der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen hat am 22. März 2021 in seiner öffentlichen Sitzung die 


Fortschreibung/Überprüfung des aus dem Jahr 2012 stammenden Lärmaktionsplan beschlossen. Der Entwurf der 


Überprüfung wurde gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. 


> 
> Unser Anschreiben und den Entwurf finden Sie in der Anlage. 


> 


> Sollten Sie noch Fragen dazu haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 


> 


> Mit freundlichen Grüßen 


> 


> Hubert Maier 


> ___________________________________ 


> 


> Hubert Maier 
> Hauptamtsleiter 


> 


> Gemeinde Bad Bellingen 


> Rheinstr. 25 


> 79415 Bad Bellingen 


> Tel.: 07635 8119-30 


> Fax: 07635 8119-39 


> Mobil: 0170/41 678 45 


> e-mail: maier@gemeinde.bad-bellingen.de 


> 
> Dieses E-Mail-Schreiben und alle eventuellen Anlagen sind nur für den Adressaten bestimmt; beide können 


vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein 


und auch nicht ein Angestellter oder Vertreter, der für die Weiterleitung dieser Nachricht an den beabsichtigen 


Empfänger verantwortlich ist, weisen wir Sie darauf hin, dass jede Weiterleitung, Vervielfältigung oder sonstige 


Verwendung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen streng verboten ist. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten 


haben sollten, bitten wir Sie, den Absender umgehend zu verständigen und die Nachricht inklusive Anlagen von 


Ihrem Computer zu löschen. 


> 


> This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and 


may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended 
recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby 


notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly 
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prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and please delete this 


message and all attachments from your computer. 


> 


> 


-- 


Dipl.-Biol. Sigrid Meineke 
Im Spitzgarten 5 


79418 Schliengen 


Tel. 07635/81263 
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Lars Arne Meier


Von: Nübling, Ralf (RPF) <Ralf.Nuebling@rpf.bwl.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 15:31
An: Maier Hubert
Betreff: WG: Lärmaktionsplan Bad Bellingen, 3. Runde
Anlagen: 2021.03.16 Entwurf Überpfrüfung LAP 2012.pdf; 2021.05.25 Anschreiben 


TÖB.pdf


Sehr geehrter Herr Maier, 


 


auch Ihnen zur Kenntnis, dass sowohl die Straßenbauverwaltung als auch wir als höhere Straßenverkehrsbehörde 


Ihre Anhörung zum Lärmaktionsplan an die Autobahn GmbH zuständigkeitshalber weitergeleitet haben, da im 


Lärmaktionsplan zum nachgeordneten Netz keine Vermerke und Maßnahmen notiert sind und ausschließlich die 
Lärmauswirkung, die von der A 5 ausgeht, untersucht wurde. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Ralf Nübling 


 


Regierungspräsidium Freiburg 


Referat 46 - Verkehr - 


Bissierstraße 7 


79114 Freiburg im Breisgau 


Tel.: 0761/208-4449 
E-Mail: Ralf.Nuebling@rpf.bwl.de 


 


Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter "Allgemeine 


Datenschutzerklärung für die Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien". 


A-03: Hinweis Widerspruchsverfahren (pdf, 203 KB) 


A-04: Hinweis Petition (pdf, 204 KB) 


A-10: Hinweis Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen (pdf, 198 KB) 


46-07: Verkehrsrechtliche Eingaben (pdf, 225) 


 


-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Nübling, Ralf (RPF) 


Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 15:19 


An: Gensmantel, Natascha (ADB) <Natascha.Gensmantel@bw.autobahn.de> 


Cc: Grohmann, Antje (RPF) <antje.grohmann@rpf.bwl.de>; Sutor, Katharina (RPF) <Katharina.Sutor@rpf.bwl.de>; 


Beese, Katharina (RPF) <Katharina.Beese@rpf.bwl.de> 


Betreff: WG: Lärmaktionsplan Bad Bellingen, 3. Runde 


 


Sehr geehrte Frau Gensmantel, 


 


anbei leite ich Ihnen die Anhörung zum Lärmaktionsplan Bad Bellingen, 3. Runde zuständigkeitshalber zur weiteren 
Bearbeitung zu. 


 


Wir werden keine Stellungnahme abgeben, da zum nachgeordneten Netz keine Vermerke und Maßnahmen im LAP 


notiert sind und ausschließlich die Lärmauswirkung, die von der A 5 ausgeht, untersucht wurde.  


 


Auch die Straßenbaubehörde unseres Hauses hat die Angelegenheit an die AdB (Freiburg.Suedwest@autobahn.de) 


weitergeleitet. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Ralf Nübling 
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Regierungspräsidium Freiburg 


Referat 46 - Verkehr - 


Bissierstraße 7 


79114 Freiburg im Breisgau 


Tel.: 0761/208-4449 
E-Mail: Ralf.Nuebling@rpf.bwl.de 


 


Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter "Allgemeine 


Datenschutzerklärung für die Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien". 


A-03: Hinweis Widerspruchsverfahren (pdf, 203 KB) 


A-04: Hinweis Petition (pdf, 204 KB) 


A-10: Hinweis Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen (pdf, 198 KB) 


46-07: Verkehrsrechtliche Eingaben (pdf, 225) 


 


-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 


Gesendet: Mittwoch, 26. Mai 2021 17:15 


An: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 


Betreff: Lärmaktionsplan 3. Runde 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen hat am 22. März 2021 in seiner öffentlichen Sitzung die 


Fortschreibung/Überprüfung des aus dem Jahr 2012 stammenden Lärmaktionsplan beschlossen. Der Entwurf der 


Überprüfung wurde gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. 
 


Unser Anschreiben und den Entwurf finden Sie in der Anlage. 


 


Sollten Sie noch Fragen dazu haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Hubert Maier 


___________________________________ 


 


Hubert Maier 
Hauptamtsleiter 


 


Gemeinde Bad Bellingen 


Rheinstr. 25 


79415 Bad Bellingen 


Tel.: 07635 8119-30 


Fax: 07635 8119-39 


Mobil: 0170/41 678 45 


e-mail: maier@gemeinde.bad-bellingen.de  
 


Dieses E-Mail-Schreiben und alle eventuellen Anlagen sind nur für den Adressaten bestimmt; beide können 


vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein 


und auch nicht ein Angestellter oder Vertreter, der für die Weiterleitung dieser Nachricht an den beabsichtigen 


Empfänger verantwortlich ist, weisen wir Sie darauf hin, dass jede Weiterleitung, Vervielfältigung oder sonstige 


Verwendung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen streng verboten ist. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten 


haben sollten, bitten wir Sie, den Absender umgehend zu verständigen und die Nachricht inklusive Anlagen von 


Ihrem Computer zu löschen.  


 


This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and 
may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended 
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recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby 


notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly 


prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and please delete this 


message and all attachments from your computer. 
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Lars Arne Meier


Von: Praktikum LNV <Praktikum@lnv-bw.de>
Gesendet: Freitag, 28. Mai 2021 08:44
An: Maier Hubert
Betreff: WG: Lärmaktionsplan 3. Runde
Anlagen: 2021.03.16 Entwurf Überpfrüfung LAP 2012.pdf; 2021.05.25 Anschreiben 


TÖB.pdf


Sehr geehrter Herr Maier, 


 


vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen bzgl. des o. g. Verfahrens und die damit verbundene Möglichkeit, 


uns an dem Verfahren zu beteiligen. 


Wir haben die Unterlagen an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort weitergeleitet. 
Sollte keine LNV-Stellungnahme abgegeben werden, so bitten wir, dies nicht als Zustimmung zu der Planung zu 


werten. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort sind leider auf Grund der hohen Inanspruchnahme 


zeitlich nicht immer in der Lage, eine Stellungnahme zu erarbeiten. 


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Dora Kockel 


Praktikantin 


 
 


Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 


Olgastraße 19, 70182 Stuttgart, Telefon + 711 248955-20, Fax: +49 711 248955-30 info@lnv-bw.de, www.lnv-bw.de, 


www.facebook.com/lnvbw/, www.twitter.com/LNV_BW/ Öffnungszeiten der LNV-Geschäftsstelle: Montag-


Donnerstag: 08:45 - 15:30 Uhr, Freitag: 09:30 - 14:00 Uhr 


Vertretungsberechtigt: Dr. Gerhard Bronner;  Amtsgericht Stuttgart VR 2787 


 


Den LNV als Fördermitglied unterstützen - Informationen  unter http://lnv-bw.de/foerdermitgliedschaft/ 


 


Interesse am monatlichen LNV-Infobrief? Kostenloses Abo unter www.lnv-bw.de 
 


 


 


-----Ursprüngliche Nachricht----- 


Von: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 


Gesendet: Mittwoch, 26. Mai 2021 17:15 


An: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 


Betreff: Lärmaktionsplan 3. Runde 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 
 


der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen hat am 22. März 2021 in seiner öffentlichen Sitzung die 


Fortschreibung/Überprüfung des aus dem Jahr 2012 stammenden Lärmaktionsplan beschlossen. Der Entwurf der 


Überprüfung wurde gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. 


 


Unser Anschreiben und den Entwurf finden Sie in der Anlage. 


 


Sollten Sie noch Fragen dazu haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen  
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Hubert Maier 


___________________________________ 


 


Hubert Maier 


Hauptamtsleiter 
 


Gemeinde Bad Bellingen 


Rheinstr. 25 


79415 Bad Bellingen 


Tel.: 07635 8119-30 


Fax: 07635 8119-39 


Mobil: 0170/41 678 45 


e-mail: maier@gemeinde.bad-bellingen.de  


 


Dieses E-Mail-Schreiben und alle eventuellen Anlagen sind nur für den Adressaten bestimmt; beide können 
vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein 


und auch nicht ein Angestellter oder Vertreter, der für die Weiterleitung dieser Nachricht an den beabsichtigen 


Empfänger verantwortlich ist, weisen wir Sie darauf hin, dass jede Weiterleitung, Vervielfältigung oder sonstige 


Verwendung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen streng verboten ist. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten 


haben sollten, bitten wir Sie, den Absender umgehend zu verständigen und die Nachricht inklusive Anlagen von 


Ihrem Computer zu löschen.  


 


This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and 


may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended 


recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby 
notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly 


prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and please delete this 


message and all attachments from your computer. 
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Lars Arne Meier


Von: Maseluk, Alexej (RPS) <Alexej.Maseluk@rps.bwl.de>


Gesendet: Freitag, 28. Mai 2021 11:24


An: Maier Hubert


Cc: Krokenberger, Corinna (RPS); Reuter, Rudolf (RPS)


Betreff: Lärmaktionsplan 3. Runde Bad Bellingen


Sehr geehrter Herr Maier, 


 


wie gerade telefonisch besprochen, teile ich Ihnen hiermit mit, dass das Regierungspräsidium Stuttgart in diesem 


Fall nicht zuständig ist. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Alexej Maseluk 


 


Regierungspräsidium Stuttgart 


Ref. 45 Regionales Mobilitätsmanagement 


Tel.: 0711-904-14523 


Mail: Alexej.Maseluk@rps.bwl.de 
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Lars Arne Meier


Von: Klein, Linda (ADB) <Linda.Klein@bw.autobahn.de>
Gesendet: Freitag, 11. Juni 2021 09:45
An: Maier Hubert
Cc: Lohberger, Alfred (ADB); Haussmann, Stefan (ADB)
Betreff: WG: Lärmaktionsplan 3. Runde - Lärmaktionsplanung A 5 Bad Bellingen
Anlagen: 2021.03.16 Entwurf Überpfrüfung LAP 2012.pdf; 2021.05.25 Anschreiben 


TÖB.pdf


Sehr geehrter Herr Maier, 


 


mit dieser E-Mail bestätigen wir, dass der Entwurf und Ihr Anschreiben zum Lärmaktionsplan Bad Bellingen, am 


28.05.2021 bei der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest eingegangen ist.  


 
Die Gemeinde Bad Bellingen hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.03.2021 einen Lärmaktionsplan gemäß § 47d 


Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) aufgestellt. 


Ziel der Planungen ist es, den Umgebungslärm insgesamt und insbesondere den von der Bundesautobahn BAB A 5 


ausgehenden Verkehrslärm zu vermindern. 


 


Wir werden die Einzelnen im Lärmaktionsplan aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms 


der BAB A81 anhand der geltenden Rechtsvorschriften in unserem Hause prüfen. 


 


Sobald uns die Stellungnahmen der einzelnen Fachbereiche vorliegen, werden wir wieder auf Sie zukommen, um das 


weitere Vorgehen mit Ihnen abzustimmen. 
 


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Linda Klein  


 


Die Autobahn GmbH des Bundes 


Niederlassung Südwest 


Augsburger Straße 748 - 70329 Stuttgart 
 


Linda Klein 


Abteilung C 2, Straßenverwaltung / Straßenverkehrsbehörde linda.klein@bw.autobahn.de www.autobahn.de 


 


Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) - Gunther Adler - Anne Rethmann Aufsichtsratsvorsitz Dr. Michael 


Güntner Sitz Berlin - AG Charlottenburg - HRB 200131 B 


 


 


Die Autobahn GmbH des Bundes 


Rechtsform GmbH 
Sitz Friedrichstr. 71, 10117 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther 


Adler, Anne Rethmann Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Michael Güntner 


  


Vertraulichkeitshinweis 


Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche Informationen und sind nur fuer die 


Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der 


bestimmungsgemaesse Empfaenger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) 


Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind und 
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gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines 


Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 


Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im 


Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen 


Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines 


Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen. 
  


Confidentiality note 


This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information and are intended only for 


the persons or companies to whom they are actually addressed. If you are not the intended recipient, please note 


that the distribution, copying (even partial) and use of the received e-mail and the information contained in the e-


mail are prohibited and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message due to 


a transmission error, we ask you to inform the sender immediately. 


Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we 


are continuously increasing our due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are 


not able to fully prevent virus attacks as a result of the nature of the Internet. 
_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________ 


 


 


 


-----Ursprüngliche Nachricht----- 


Von: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 


Gesendet: Mittwoch, 26. Mai 2021 17:15 


An: Maier Hubert <Maier@gemeinde.bad-bellingen.de> 
Betreff: Lärmaktionsplan 3. Runde 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen hat am 22. März 2021 in seiner öffentlichen Sitzung die 


Fortschreibung/Überprüfung des aus dem Jahr 2012 stammenden Lärmaktionsplan beschlossen. Der Entwurf der 


Überprüfung wurde gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. 


 


Unser Anschreiben und den Entwurf finden Sie in der Anlage. 


 
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Hubert Maier 


 


Hubert Maier 


Hauptamtsleiter 


 


Gemeinde Bad Bellingen 
Rheinstr. 25 


79415 Bad Bellingen 


Tel.: 07635 8119-30 


Fax: 07635 8119-39 


Mobil: 0170/41 678 45 


e-mail: maier@gemeinde.bad-bellingen.de 
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MINISTERIUM FÜR VERKEHR 


 
 


 


Hauptstätter Str. 67 • 70178 Stuttgart (VVS: Österreichischer Platz) • Behindertengerechte Parkplätze vorhanden 


Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5899 • poststelle@vm.bwl.de 


www.vm.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de 


Ministerium für Verkehr  


Postfach 10 34 52 • 70029 Stuttgart 


An die  


Kommunen des Landes Baden-Württemberg 


 


Regierungspräsidien  


- höhere Immissionsschutzbehörde 


- höhere Straßenverkehrsbehörde 


Stuttgart 29. Oktober 2018 


Name Christopher Stange 


Durchwahl 0711 231-5672 


E-Mail christopher.stange@vm.bwl.de 


Aktenzeichen 4-8826.15/75  


 (Bitte bei Antwort angeben!) 


 


 


 


Nachrichtlich: 


Landratsämter 


Landkreistag Baden-Württemberg 


Städtetag Baden-Württemberg 


Gemeindetag Baden-Württemberg 


Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 


Abteilung 3  


 Lärmaktionsplanung in Baden-Württemberg  


(Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) 


 


Sehr geehrte Damen und Herren,  


 


mit der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG hat die Europäische Union einen wichti-


gen Schritt hin zu einer umfassenden Regelung der Geräuschimmissionen in der Um-


welt getan. Die Umgebungslärmrichtlinie befasst sich mit den Geräuschen des Stra-


ßen-, Schienen- und Flugverkehrs, in Ballungsräumen auch der darin liegenden In-


dustriegelände. Die wesentlichen Ziele sind dabei die Erfassung der Lärmbelastung in 


strategischen Karten, die Bewertung der Lärmsituation und die Planung von Minde-


rungsmaßnahmen sowie die Vorsorge gegen eine Zunahme des Lärms in Lärmakti-


onsplänen unter Mitwirkung der Öffentlichkeit. 
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Lärmaktionspläne aufzustellen, zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten, 


ist eine wichtige, wie auch komplexe Aufgabe mit einer Vielzahl an Beteiligten. Beson-


ders wichtig ist daher die Kooperation aller Beteiligten und die Koordination durch die 


planaufstellende Gemeinde. Das Verkehrsministerium hat daher mit dem so genann-


ten „Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung" vom 23. März 2012 und weiteren 


Schreiben umfassende Hinweise zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen gegeben. 


Diese werden mit dem vorliegenden Schreiben inhaltlich konsolidiert und u.a. auf-


grund der jüngsten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 


(VGH) zur Bindungswirkung von Lärmaktionsplänen (Az. 10 S 2449/17) aktualisiert. 


 


Die vorliegende Neufassung des „Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung“ gibt den 


zuständigen Gemeinden sowie den berührten Fachbehörden und sonstigen Trägern 


öffentlicher Belange Hinweise für die Aufstellung, Überprüfung und Überarbeitung von 


Lärmaktionsplänen.   
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Kooperationserlass - Lärmaktionsplanung 
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1 Allgemeine Informationen zur Lärmaktionsplanung 


Mit der Erarbeitung und Überprüfung landesweiter strategischer Lärmkarten erfolgt 


alle fünf Jahre eine systematische Erfassung der Lärmbelastung durch Hauptver-


kehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und in Ballungsräumen auch 


durch sonstige relevante Lärmquellen wie beispielsweise Industriegelände. Darüber 


hinaus wird die Lärmbelastung von Einwohnern, Flächen, Wohnungen, Schul- und 


Krankenhausgebäuden durch Umgebungslärm in Form einer gemeindescharfen Be-


troffenheitsstatistik ausgewiesen. 


 


Aufbauend auf den Ergebnissen der Lärmkartierung sind Lärmaktionspläne zu erstel-


len, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen an Hauptverkehrsstraßen, 


Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen sowie in Ballungsräumen geregelt werden 


(§ 47d Abs. 1 BImSchG). Ziel dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen 


eine Zunahme des Lärms zu schützen (§ 47d Abs. 2 BImSchG). 


1.1 Zuständigkeit für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen 


Die Zuständigkeiten für die Lärmaktionsplanung sind in § 47e Abs. 1 und 4 BImSchG 


i.V.m. § 6 ImSchZuVO geregelt. Zuständig für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen 


sind demnach 


 die Städte und Gemeinden  


 für Ballungsräume,  


 für Hauptverkehrsstraßen,  


 für nicht-bundeseigene Haupteisenbahnstrecken und  


 für Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen, die nicht in 


Bundeshoheit liegen, 


 das Regierungspräsidium Stuttgart für den Flughafen Stuttgart, 


 das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) für die Aufstellung eines bundesweiten 


Lärmaktionsplanes für Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen 


in Bundeshoheit. 


 


Die Lärmaktionsplanung stellt für Städte und Gemeinden eine weisungsfreie Pflicht-


aufgabe dar, d. h. diese Aufgaben werden von den Städten und Gemeinden eigen-


ständig im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahrgenommen. 
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Außerdem regelt § 47e Abs. 4 BImSchG, dass das EBA an der Lärmaktionsplanung 


für Ballungsräume mitwirkt. Ebenso haben nach § 47d Abs. 2a BImSchG die öffentli-


chen Eisenbahninfrastrukturunternehmen bei der Lärmaktionsplanung an Haupteisen-


bahnstrecken und für Ballungsräume mit Eisenbahnverkehr mitzuwirken. 


1.2 Erfordernis zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen 


Die EU-Kommission hat vor dem Hintergrund fehlender Lärmaktionspläne der zweiten 


Runde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet. Sie vertritt die 


Auffassung, Lärmaktionspläne seien für alle kartierten Gebiete zu erstellen, unabhän-


gig davon, ob Lärmprobleme bzw. vom Lärm Betroffene in einem kartierten Gebiet 


vorhanden sind. Die EU-Kommission sieht einen Ermessensspielraum erst bei der 


Festlegung von Maßnahmen in den Plänen, nicht jedoch bei der Frage, ob ein Lärm-


aktionsplan aufzustellen ist. 


 


Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg vertritt folgende modifizierte Auffas-


sung: Lärmaktionspläne sind grundsätzlich für alle kartierten Gebiete aufzustellen, in 


denen die Umgebungslärmkartierung Lärmbetroffene ausweist. Zu kartieren sind ge-


mäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) 


Bereiche mit Lärmpegeln über 55 dB(A) LDEN und 50 dB(A) LNight.  


 


Ob für eine Gemeinde Lärmbetroffene ausgewiesen sind, ergibt sich aus der 


Belastungsstatistik der LUBW (www.lubw.de > Themen > Lärm und Erschütterungen 


> Lärmkartierung, Lärmaktionsplanung > Lärmkarten). Aus der Rundungsregel 


gemäß § 4 Abs. 5 der 34. BImSchV, nach der die Zahlenangaben auf die nächste 


Hunderterstelle auf- oder abzurunden sind, ergibt sich, dass für Gemeinden mit 


weniger als 50 Lärmbetroffenen keine Verpflichtung zur Aufstellung eines 


Lärmaktionsplans besteht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die EU-Kommission 


wie oben erläutert eine hiervon abweichende Auffassung vertritt. 


1.3 Qualifizierte Lärmaktionsplanung  


Lärmbelastungen oberhalb von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht liegen in 


einem gesundheitskritischen Bereich. Daher sind Bereiche mit Lärmbelastungen über 


65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight bei einer qualifizierten Lärmaktionsplanung auf 


jeden Fall zu berücksichtigen. Mit der Lärmaktionsplanung ist darauf hinzuwirken, 


diese Werte nach Möglichkeit zu unterschreiten. 
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Bei der Lärmaktionsplanung für Flugplätze sind nach § 14 des Gesetzes zum Schutz 


gegen Fluglärm die jeweils anwendbaren Werte des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum 


Schutz gegen Fluglärm zu beachten. 


 


Vordringlicher Handlungsbedarf zur Lärmminderung und zur Verringerung der An-


zahl der Betroffenen besteht in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen über 


70 dB(A) LDEN und 60 dB(A) LNight.  


 


Ziel der Lärmaktionspläne soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme 


des Lärms zu schützen (siehe Abschnitt 2.6). 


 


Für eine zielgerichtete Lärmaktionsplanung wird den Gemeinden empfohlen, die 


Lärmkartierung zu ergänzen und beispielsweise durch eine räumlich differenzierte 


Betroffenheitsanalyse zu verfeinern. Einzubeziehen sind hier häufig verkehrsreiche 


Kreis- und Gemeindestraßen oder auch lärmrelevante Straßen mit weniger als 


8.200 Kfz/Tag, sowie ortsbekannte, aber nicht erfasste Lärmprobleme und Gebiete 


mit offensichtlicher Mehrfachbelastung. Dies erleichtert gleichzeitig die Beurteilung 


von Verkehrsverlagerungseffekten, die mit angedachten Lärmschutzmaßnahmen ein-


hergehen können. Werden für die Lärmaktionsplanung eigene Lärmberechnungen für 


den Straßenverkehr vorgenommen, empfiehlt es sich, diese auch nach den Vorgaben 


der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) durchzuführen.  


1.4 Vereinfachte Lärmaktionsplanung 


In einfach gelagerten Fällen, wenn beispielsweise keine Betroffenen oberhalb von 


65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight ausgewiesen sind, kann der Lärmaktionsplan mit 


vermindertem Aufwand erstellt werden. In bestimmten Fällen kann die Lärmaktions-


planung sogar mit der Bewertung der Lärmsituation abgeschlossen werden. Ein sol-


cher Fall liegt beispielsweise vor, wenn eine deutliche Verbesserung der Lärmsitua-


tion konkret, d.h. innerhalb von max. 5 Jahren, absehbar ist, wie z. B. durch eine im 


Bau befindliche Ortsumgehung. In solchen einfach gelagerten Fällen regt das Ver-


kehrsministerium an, den Musterbericht für die Berichterstattung von Informationen 


über Lärmaktionspläne an die EU-Kommission auch zur Lärmaktionsplanung selbst 


heranzuziehen (siehe Abschnitt 1.8). Auch in solchen Fällen ist die rechtzeitige und 


effektive Mitwirkung der Öffentlichkeit nach § 47d Abs. 3 BImSchG gesetzlich vorge-


schriebener Bestandteil der Lärmaktionsplanung (siehe Abschnitt 1.6). 
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1.5 Verfahren zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen 


Das Verfahren zur Aufstellung, Überprüfung und Überarbeitung eines Lärmaktionspla-


nes ist im Wesentlichen in § 47d BImSchG geregelt. 


 


Beteiligte Akteure 


Ausdrücklich geregelt ist, dass die Öffentlichkeit zu beteiligen ist und rechtzeitig und 


effektiv die Möglichkeit erhält, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmakti-


onspläne mitzuwirken (siehe Abschnitt 1.6). 


 


Den Regelungen kann nicht entnommen werden, wie das Verfahren zur Aufstellung 


eines Lärmaktionsplans im Einzelnen konkret abzulaufen hat. In der Praxis hat es 


sich bewährt, sich an dem Verfahren der Bauleitplanung zu orientieren.  


 


Auf jeden Fall sind alle Fachbehörden zu beteiligen, die als Träger öffentlicher Ver-


waltung für die Durchsetzung der Maßnahmen in Lärmaktionsplänen zuständig sind 


(§ 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG). Ebenfalls zu beteiligen sind die Behörden, 


die planungsrechtliche Festlegungen in Lärmaktionsplänen in ihren Planungen zu be-


rücksichtigen haben. Darüber hinaus kann auch eine breitere Beteiligung sinnvoll 


sein, um den Entscheidungen ein erweitertes Meinungsbild zu Grunde zu legen. 


 


Kooperation und Koordination 


Um eine sinnvolle und effektive Aktionsplanung durchzuführen, ist es besonders wich-


tig, dass die planaufstellende Gemeinde und die für die Umsetzung von Maßnahmen 


zuständigen Fachbehörden bei der Aufstellung eines Lärmaktionsplans eng koope-


rieren und die notwendigen Handlungen koordiniert werden. Die planaufstellende 


Gemeinde hat den Fachbehörden wie auch den sonstigen Trägern öffentlicher Be-


lange die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig und fundiert in das Verfahren zur Auf-


stellung eines Lärmaktionsplans einzubringen. Fachbehörden und Gemeinden stellen 


sich vorhandene relevante Daten und Informationen gegenseitig zur Verfügung. Ne-


ben den für die Berechnung erforderlichen Daten sind dies insbesondere die Daten 


zu den bereits vorhandenen aktiven und passiven Lärmschutzeinrichtungen. Die 


Fachbehörden bringen ihre Erwägungen und Prüfungen von Maßnahmenvorschlägen 


in das Planaufstellungsverfahren ein und können eigene Maßnahmenvorschläge un-


terbreiten.  
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Lärmaktionspläne in interkommunaler Zusammenarbeit 


Der „Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen in interkommunaler Zusam-


menarbeit“ gibt Gemeinden, orientiert am Bebauungsplanverfahren, praktische Hin-


weise für den Ablauf des Verfahrens zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes. Der 


Leitfaden wirbt außerdem für eine interkommunale Zusammenarbeit. Die Netzstruktur 


der Hauptlärmquelle Straßenverkehr legt nahe, bei der Lärmaktionsplanung einen re-


gionalen Ansatz zu verfolgen. Durch eine interkommunale Zusammenarbeit wird es 


möglich, die Vor- und Nachteile von Maßnahmen einvernehmlich abzuwägen, ge-


meinsame Lösungen zu finden und die Kosten der Lärmaktionsplanung gegenüber 


unabhängigen Einzelplanungen zu reduzieren. Die Anwendung des Leitfadens wird 


empfohlen. Er ist im Internet eingestellt unter www.vm.baden-wuerttemberg.de > 


Mensch & Umwelt > Lärmschutz > Lärmkarten- und Lärmaktionspläne > Lärmaktions-


pläne. 


1.6 Mitwirkung der Öffentlichkeit 


Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Ihr ist bei der 


Ausarbeitung sowie der Überprüfung und der erforderlichenfalls erfolgenden Überar-


beitung von Lärmaktionsplänen rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit zur Mitwir-


kung zu geben. Außerdem ist sie über die getroffenen Entscheidungen zu unterrich-


ten (§ 47d Abs. 3 BImSchG).  


 


Informationen und Beispiele für gelungene Beteiligungsverfahren an der Lärmaktions-


planung sind z. B. in den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung aufgeführt, die über 


die Internetseiten der LUBW unter www.lubw.de > Themen > Lärm und Erschütterun-


gen > Lärmkartierung, Lärmaktionsplanung > Publikationen und Links verfügbar sind. 


1.7 Überprüfung bestehender Lärmaktionspläne 


Bestehende Lärmaktionspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärm-


situation, ansonsten alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu überprü-


fen und erforderlichenfalls zu überarbeiten (§ 47d Abs. 5 BImSchG). Dies gibt der In-


tention des Gesetzgebers Ausdruck, die Lärmaktionsplanung als kontinuierliches Pla-


nungsinstrument zu implementieren. 


 


Die Veröffentlichung überarbeiteter Lärmkarten nach § 47c BImSchG stellt eine be-


deutsame aktualisierte Grundlageninformation dar, auf deren Basis eine Überprüfung 



http://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/laermschutz/laermkarten-und-aktionsplaene/laermarmer-verdichtungsraum/

http://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/laermschutz/laermkarten-und-aktionsplaene/laermarmer-verdichtungsraum/
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bestehender Lärmaktionspläne vorzunehmen ist. Dies gilt auch dann, wenn die Auf-


stellung oder die letzte Überprüfung eines Lärmaktionsplanes vor weniger als fünf 


Jahren erfolgte. Erforderlichenfalls ist der Lärmaktionsplan zu überarbeiten. Dies 


kann gegebenenfalls in Form einer Ergänzung zum vorhandenen Lärmaktionsplan er-


folgen. 


 


Auch bei der Überprüfung von Lärmaktionsplänen ist die Mitwirkung der Öffentlich-


keit gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG vorgeschrieben (siehe Abschnitt 1.6). 


 


Nach § 47d Abs. 2 BImSchG haben Lärmaktionspläne u. a. den Mindestanforderungen 


des Anhangs V der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG zu entsprechen. Das um-


fasst auch Angaben für die Überprüfung eines Lärmaktionsplans, nach denen seine 


Durchführung und die Ergebnisse zu bewerten sind (siehe Anhang V Nr. 1 letzter An-


strich der Richtlinie 2002/49/EG). Danach ist sowohl auf das Verfahren der Aufstellung 


des Lärmaktionsplans als auch insbesondere auf die Umsetzung von Maßnahmen und 


die erzielten Lärmminderungen abzuheben. 


 


Die Überprüfung sollte mindestens folgende Punkte umfassen: 


 Relevante Änderungen der Lärmsituation (z.B. zusätzliche kartierte Strecken, 


Verkehrsstärken, Lkw-Anteile, Geschwindigkeitsregelungen, aktive Lärm-


schutzmaßnahmen, andere Lärmquellen), 


 Relevante Änderungen der Lärmeinwirkungen (z.B. Bebauungsstruktur, Ein-


wohnerzahlen, passive Lärmschutzmaßnahmen), 


 Änderungen in der Bewertung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen, 


sind Bereiche mit Werten von 65/55 dB(A) noch vorhanden? 


 Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen, 


 weitere Maßnahmenmöglichkeiten vorhanden (verkehrsrechtliche Maßnahmen 


wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, straßenbauliche Maßnahmen wie Be-


lagssanierungen, städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen für eine ruhige und 


sichere Ortsmitte, Elektrifizierung von Busflotten)? 


 Entwicklungen in der Zahl der betroffenen Personen, Wohnungen, Schulen 


und Krankenhäuser oder der Flächen, 


 Hemmnisse und Optimierungsmöglichkeiten, 


 Berücksichtigung planungsrechtlicher Festlegungen in anderen Planungen, 


z. B. zum Schutz ruhiger Gebiete, 


 Erfolge langfristiger Strategien, 


 Schlussfolgerung für die Überarbeitung des Lärmaktionsplanes 
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Das Ergebnis der Überprüfung und der erforderlichenfalls erfolgten Überarbeitung 


des Lärmaktionsplans ist zusammen mit den Ergebnissen der Mitwirkung der Öffent-


lichkeit an die EU-Kommission zu übermitteln. Dabei sind die geltenden Berichts-


pflichten und Fristen zu beachten (siehe Abschnitte 1.8 und 1.9).  


1.8 Berichterstattung aus abgeschlossenen Lärmaktionsplänen 


Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission 


Lärmaktionspläne, d. h. neu aufgestellte Pläne wie auch deren Überprüfung und 


Überarbeitung, unterliegen der Berichtspflicht an die EU-Kommission. Nach § 47d 


Abs. 2 BImSchG haben Lärmaktionspläne den Mindestanforderungen des Anhangs V 


der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG zu entsprechen und auch die nach An-


hang VI der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG an die EU-Kommission zu übermit-


telnden Daten zu enthalten. Die entsprechenden Informationen aus Lärmaktionsplä-


nen sind nach § 47d Abs. 7 BImSchG dem Umweltbundesamt (UBA) als der vom 


Bundesumweltministerium (BMU) benannten Stelle zu übermitteln.  


 


Für Baden-Württemberg sammelt die LUBW die von den Städten und Gemeinden 


übermittelten Informationen aus Lärmaktionsplänen und gibt diese gebündelt weiter. 


Informationen aus abgeschlossenen Lärmaktionsplänen sind zeitnah nach Verab-


schiedung des Lärmaktionsplans in elektronischer Form einer Zusammenfassung an 


die LUBW zu übermitteln. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Lärmaktionsplan – über 


die bereits umgesetzten Lärmschutzmaßnahmen hinaus – keine weiteren Maßnah-


men enthalten sollte. Zu diesem Zweck wird ein Musterbericht zur Datenberichterstat-


tung zur Verfügung gestellt.  


 


Musterbericht für die Berichterstattung aus Lärmaktionsplänen 


Mit dem Musterbericht steht eine Arbeitshilfe zur Erfüllung der Berichtspflicht an die 


EU-Kommission zur Verfügung (§ 47d Abs. 2 und 7 BImSchG). Der Musterbericht soll 


zur Berichterstattung eines erstmals aufgestellten oder überarbeiteten Lärmaktions-


plans verwendet werden. Ebenso ist er zu verwenden, sofern nach Überprüfung keine 


Überarbeitung des Plans erforderlich sein sollte.  


 


Der Musterbericht im Word-Format wurde zusammen mit Erläuterungen zum Ausfül-


len des Berichts auf den Internetseiten der LUBW eingestellt (www.lubw.de > Themen 


> Lärm und Erschütterungen > Lärmkartierung, Lärmaktionsplanung > Lärmaktions-


planung). 
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Der Musterbericht orientiert sich an den Anforderungen für die Berichterstattung in 


Anhang VI der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG. Gefordert ist nach Anhang VI 


Ziffer 1.8 der Richtlinie 2002/49/EG eine max. 10-seitige, validierte Zusammenfas-


sung des Lärmaktionsplans.  


 


Durch die vorgegebene Struktur und die Erläuterungen zum Musterbericht ist eine 


richtlinienkonforme Berichterstattung möglich. Vollständig ausgefüllt entspricht der 


Musterbericht den Mindestanforderungen für Aktionspläne nach Anhang V der Umge-


bungslärmrichtlinie 2002/49/EG.  


 


Es sind ausschließlich Zusammenfassungen verabschiedeter Lärmaktionspläne zu 


übermitteln, keine Zwischenberichte oder Entwurfsstände. Im Rahmen des Vertrags-


verletzungsverfahrens prüfte die EU-Kommission bisher insbesondere, ob die Zusam-


menfassung des Lärmaktionsplans maximal 10 Seiten umfasst, ob aus der Zusam-


menfassung hervorgeht, auf welche Lärmquellen sich der Aktionsplan bezieht, ob der 


Plan verabschiedet/validiert/unterzeichnet wurde, ob die vorgeschriebene Anhörung 


der Öffentlichkeit erfolgt ist und ob die Verabschiedung des Plans innerhalb der letz-


ten fünf Jahre erfolgte.  


 


Der Musterbericht ist vollständig ausgefüllt und unterzeichnet auf elektronischem Weg 


an die LUBW, Referat 34, E-Mail-Adresse laerm@lubw.bwl.de zu übersenden. Aus 


technischen Gründen (Berichtsystem der EU-Kommission) kann nur ein PDF-Doku-


ment übermittelt werden. Eventuelle Zusatzinformationen wie auch das Ergebnis der 


Überprüfung eines bestehenden Planes sind daher in ein einziges Dokument mit ein-


zubinden. Auf den Umfang von max. 10 Seiten ist zu achten. 


1.9 Fristen für die Lärmaktionsplanung  


Grundsätzlich werden Lärmaktionspläne bei bedeutsamen Entwicklungen für die 


Lärmsituation, ansonsten jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung 


überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet (§ 47d Abs. 5 BImSchG). Lärmaktions-


pläne dürfen somit nicht älter als fünf Jahre sein. 


 


Eine solche bedeutsame Entwicklung ist u.a. die alle fünf Jahre zu aktualisierende 


Umgebungslärmkartierung nach § 47c BImSchG.  


 



mailto:laerm@lubw.bwl.de
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Bei der Erarbeitung der Lärmaktionspläne wird der Qualität – neben der zügigen Erar-


beitung – ein hoher Stellenwert beigemessen. Eine qualifizierte Lärmaktionsplanung 


sollte in der Regel nach 1 ½ Jahren abgeschlossen sein. 


 


Informationen aus Lärmaktionsplänen sind zeitnah nach Verabschiedung des Lärm-


aktionsplans in Form einer Zusammenfassung an die LUBW zu übermitteln (siehe Ab-


schnitt 1.8). Dies gilt auch für die Überprüfung bestehender Lärmaktionspläne (siehe 


Abschnitt 1.7). 


2 Maßnahmen in Lärmaktionsplänen 


Als Maßnahmen zur Lärmminderung kommen je nach Verkehrsträger verschiedenste 


Maßnahmen in Betracht. Dabei sind jeweils die spezifischen Regelungen des Fach-


rechts zu beachten. 


 


Nachfolgend werden grundsätzliche Erläuterungen zur Bindungswirkung von Lärm-


aktionsplänen (Abschnitt 2.1) sowie Hinweise zur Lärmminderung an Straßen durch 


bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen (Abschnitte 2.2 und 2.3), zur Lärm-


minderung an Schienenwegen (Abschnitt 2.4) sowie zur Lärmminderung durch 


planerische Maßnahmen (Abschnitt 2.5) gegeben. Zudem wird die Zielsetzung der 


EU-Umgebungslärmrichtlinie erläutert, ruhige Gebiete zu identifizieren und vor einer 


Zunahme des Lärms im Sinne einer Lärmvorsorge zu schützen (Abschnitt 2.6). Ab-


schließend wird auf den Umstand eingegangen, dass die Festlegung von Maßnah-


men im Lärmaktionsplan unter bestimmten Voraussetzungen auch die Verpflichtung 


zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung zur Folge haben kann (siehe 


Abschnitt 2.7). 


2.1 Bindungswirkung von Lärmaktionsplänen 


Nach § 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG sind Maßnahmen in Lärmaktionsplä-


nen nach § 47d Abs. 1 BImSchG durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen 


der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach ande-


ren Rechtsvorschriften durchzusetzen. Sind in den Plänen planungsrechtliche Festle-


gungen vorgesehen, haben die zuständigen Planungsträger dies bei ihren Planungen 


zu berücksichtigen. 
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§ 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG stellt keine eigenständige Rechtsgrundlage 


für die Anordnung von Lärmminderungsmaßnahmen dar. Diese können nur umge-


setzt werden, wenn sie nach Fachrecht zulässig sind und rechtsfehlerfrei in einen 


Lärmaktionsplan aufgenommen wurden. Bei der Umsetzung von Maßnahmen eines 


Lärmaktionsplans prüft die Fachbehörde, ob die gesetzlichen Voraussetzungen auf 


der Tatbestandseite vorliegen und das Ermessen durch die planaufstellende Behörde 


rechtsfehlerfrei ausgeübt wurde (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 


2018, 10 S 2449/17, Rn. 28). Ist dies gegeben, ist die Fachbehörde zur Umsetzung 


verpflichtet. Insofern wird der fachrechtliche Ermessensspielraum der zuständigen 


Fachbehörde durch die Lärmaktionsplanung überlagert. Bereits während der Aufstel-


lung von Lärmaktionsplänen ist deshalb bei der Prüfung, ob die tatbestandlichen Vo-


raussetzungen gegeben sind, die Kooperation mit der jeweiligen Fachbehörde zu su-


chen. In diesem Rahmen sind die Fachbehörden gehalten, ihre Expertise in das 


Planaufstellungsverfahren einzubringen. Auf die Ausführungen zu straßenverkehrs-


rechtlichen Maßnahmen in Abschnitt 2.3 wird hingewiesen. 


2.2 Lärmminderung an Straßen – Straßenumbau und andere bauliche 


Maßnahmen 


Ziel des Umbaus von Straßen ist die Herstellung einer ruhigen und sicheren Orts-


mitte. Sie dienen durch Geschwindigkeitsreduzierung, Verkehrsverlagerung und kür-


zere Wege der Lärmminderung.  


 


Wenn straßenbauliche Maßnahmen noch einer Planfeststellung oder Genehmigung 


bedürfen (z.B. Bau einer Lärmschutzwand), sind die planerischen Festlegungen in 


Lärmaktionsplänen vom zuständigen Planungsträger bei seinen Planungen zu be-


rücksichtigen. Dies bedeutet, dass Vorgaben des Lärmaktionsplans bei anderen Pla-


nungen mit den übrigen öffentlichen und privaten Belangen abgewogen werden müs-


sen. 


 


Wenn straßenbauliche Maßnahmen keiner Planfeststellung oder Genehmigung be-


dürfen, können Maßnahmen in einem Lärmaktionsplan verbindlich nur für solche 


Straßen beschlossen werden, für die in der Abwägung auch die Frage der Bereitstel-


lung der notwendigen Haushaltsmittel geklärt werden konnte. Dies ist in der Regel nur 


dann der Fall, wenn die Baulast bei der Gemeinde als planaufstellender Behörde 


liegt. Die Gemeinde kann mit dem Land vereinbaren, bauliche Maßnahmen auf ei-


gene Kosten durchzuführen.  
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Wurde in einen Lärmaktionsplan eine straßenbauliche Maßnahme rechtsfehlerfrei 


aufgenommen und liegt die Baulast nicht bei der Gemeinde selbst, bewirkt dies, dass 


eine Maßnahme im Entscheidungsprozess der Straßenbaubehörde berücksichtigt 


werden muss. Voraussetzung für die Durchführung einer Maßnahme im Rahmen der 


Lärmsanierung des Bundes oder des Landes ist, dass die für die Lärmsanierung 


festgelegten Auslösewerte überschritten sind. Anfang 2016 wurden die Auslösewerte 


für die Lärmsanierung an Landesstraßen in Gebieten mit regulärer Wohnnutzung im 


Vergleich zu den Lärmsanierungswerten an Bundesstraßen um 2 dB(A) abgesenkt 


(Erlass abrufbar unter www.vm.baden-wuerttemberg.de > Mensch & Umwelt > Lärm-


schutz > Lärmquellen > Straßenlärm).  


 


Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die an Landesstraßen vollzogene 


Absenkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung für Straßen in ihrer Baulast eben-


falls anzuwenden. 


 


Lärmsanierungsmaßnahmen kommen in Baden-Württemberg bei Überschreiten fol-


gender Auslösewerte in Betracht:  


 Bundesfernstraßen Landesstraßen 


 Tag Nacht Tag Nacht 


an Krankenhäusern, Schulen, Kurhei-


men, Altenheimen, in reinen und  


allgemeinen Wohngebieten,  


in Kleinsiedlungsgebieten 


67 57 65 55 


in Kerngebieten, Dorfgebieten,  


Mischgebieten 
69 59 67 57 


in Gewerbegebieten 72 62 72 62 


 


Maßgebend für die fachliche Berechnung des Beurteilungspegels und die Bestim-


mung des Immissionsortes sind hierbei die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 


Straßen - RLS-90. Darüber hinaus muss die Maßnahme auch verhältnismäßig im 


Sinne des Fachrechts sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, setzt die Fachbe-


hörde die Maßnahme im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 


um. 
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Etwas Anderes gilt nur dann, wenn die Lärmbelastung die grundrechtliche Schwelle 


zur Gesundheitsgefährdung überschreitet. Dies ist zumindest bei Lärmpegeln von 


70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, in Gewerbegebieten bei 5 dB(A) höheren Werten 


(nach RLS-90) anzunehmen. Bestehende Konflikte müssen dann abwägungsgerecht 


gelöst werden. Hieraus kann sich eine konkrete Umsetzungspflicht ergeben. Ist die 


grundrechtliche Schwelle zur Gesundheitsgefährdung unter Berücksichtigung der vor-


handenen Lärmschutzeinrichtungen überschritten, muss die Belastung durch Umpla-


nung, Schutzmaßnahmen, Betriebsbeschränkungen, Übernahme des Grundstücks 


oder notfalls durch Verzicht auf ein Vorhaben gemindert bzw. beseitigt werden. 


 


Förderung von Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Straßen 


in kommunaler Baulast 


Über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) können Lärm-


schutzmaßnahmen an bestehenden Straßen in kommunaler Baulast gefördert wer-


den. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahmen in einem Lärmakti-


onsplan nach § 47d BImSchG oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan ent-


halten sind und die für Bundesfern- beziehungsweise Landesstraßen geltenden Lärm-


sanierungswerte überschritten sind. 


 


Einsatz lärmmindernder Fahrbahnbeläge innerorts 


Die vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass lärmmindernde Fahrbahnbeläge sowohl 


im Außerortsbereich, als auch unter gewissen Voraussetzungen Innerorts mit der er-


forderlichen Dauerhaftigkeit zur Lärmminderung eingesetzt werden können. Im Zuge 


anstehender Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen wird grundsätz-


lich geprüft, ob die Voraussetzungen zur Lärmsanierung gegeben sind. Werden die 


Auslösewerte überschritten und die planerischen Randbedingungen erfüllt, wird ein 


lärmmindernder Fahrbahnbelag eingebaut. Weitergehende Hinweise geben die 


„Handlungsempfehlungen für den Einsatz von lärmarmen Asphaltdeckschichten 


auf Bundes- und Landesstraßen im Innerortsbereich“ des Verkehrsministeriums vom 


17. Juli 2015 (Az. 2-3945.40/90, abrufbar unter www.vm.baden-wuerttemberg.de > 


Mensch & Umwelt > Lärmschutz > Lärmquellen > Straßenlärm). 


 


Straßenraumgestaltung: Ruhige und sichere Ortsmitte 


Sichere und ruhige Ortsmitten sind eine wichtige Maßnahme zur Gestaltung lebens-


werter Siedlungsbereiche. Es wird daher empfohlen, die Straßenraumgestaltung in 


der Lärmaktionsplanung aufzugreifen.  
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Durch ein integriertes Vorgehen können Straßenabschnitte identifiziert werden, die 


neben einer hohen Lärmbelastung beispielsweise auch hohe Schadstoffemissionen 


aufweisen oder Unfallschwerpunkte darstellen können. Aus der Analyse des Erschei-


nungsbildes dieser Straßenräume, deren verkehrlicher Bedeutung und den Ansprü-


chen der einzelnen Nutzergruppen können Handlungsspielräume geprüft und Maß-


nahmen unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Verkehrsqualität entwickelt 


werden. Beispielsweise ergeben sich aus der Verringerung nicht erforderlicher Fahr-


bahnbreiten und nicht zwingend erforderlicher Fahrspuren (auch Abbiegespuren) 


Möglichkeiten für ein Abrücken des motorisierten Verkehrs von der Bebauung. Der 


Raumgewinn kann dem Rad- und Fußverkehr zugutekommen und zur gestalterischen 


Aufwertung des Straßenraums durch Bepflanzungen o.ä. genutzt werden. Zudem 


können Verschwenkungen und Verkehrsinseln zu erhöhter Verkehrssicherheit und ein 


Absenken der gefahrenen Geschwindigkeiten beitragen. Der Abbau von Lichtsignal-


anlagen zugunsten von Fußgängerüberwegen kann durch die sich dadurch erge-


bende Verstetigung des Verkehrs und die Förderung des Fußverkehrs zur Lärmmin-


derung beitragen. 


 


Hinweise auf die Möglichkeiten einer integrierten Straßenraumgestaltung im Zuge von 


klassifizierten Straßen, die auch die Verbesserung der Wohnverhältnisse der Anwoh-


nerinnen und Anwohner durch Umbau insbesondere von Ortsdurchfahrten zum Ziel 


hat, sind in den Broschüren „Ortsdurchfahrten gestalten“ des Verkehrsministeriums 


(abrufbar unter www.vm.baden-wuerttemberg.de > Service > Publikationen) sowie 


„Gute Beispiele für Maßnahmen zur Lärmminderung“ der LUBW (abrufbar unter 


(www.lubw.de > Themen > Lärm und Erschütterungen > Lärmkartierung, Lärmakti-


onsplanung > Maßnahmen zur Lärmminderung) zusammengefasst. 


2.3 Lärmminderung an Straßen – Straßenverkehrsrechtliche Maßnah-


men 


Allgemeine Grundsätze 


Die Ausführungen in diesem Absatz „Allgemeine Grundsätze“ gelten unabhängig da-


von, ob straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen nach § 45 StVO eigen-


ständig oder als Maßnahme eines Lärmaktionsplans ergriffen werden sollen.  


 


Die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und zum Verbot des fließenden 


Verkehrs mit dem Ziel der Lärmminderung setzt voraus, dass die Tatbestandsvoraus-



http://www.lubw.de/
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setzungen des § 45 Abs. 9 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vorliegen. Danach dür-


fen entsprechende Maßnahmen „nur angeordnet werden, wenn auf Grund der beson-


deren örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko 


einer Beeinträchtigung … erheblich übersteigt“.  


 


Die neuere Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich der Frage, ob gemäß § 45 


Abs. 9 Satz 3 StVO eine Gefahrenlage gegeben ist, an den Grenzwerten der Ver-


kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Werden die in § 2 Abs. 1 der 16. BIm-


SchV geregelten Immissionsgrenzwerte überschritten, haben die Lärmbetroffenen re-


gelmäßig einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über eine verkehrs-


beschränkende Maßnahme (VGH Baden-Württemberg, Az. 10 S 2449/17, Rn. 33). 


 


Für die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärm-


schutzes in Betracht kommen, stellen die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche 


Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) 


eine Orientierungshilfe dar. Die Lärmschutz-Richtlinien-StV enthalten grundsätzliche 


Wertungen, lassen aber auch andere Wertungen zu, sofern sie fachlich begründet 


sind. Bei der Festlegung verkehrsbeschränkender Maßnahmen in Lärmaktionsplänen 


sind die in den Richtlinien genannten Kriterien in den Abwägungsprozess einzubezie-


hen und entsprechend zu bewerten.  


 


Die für die Maßnahmenabwägung maßgeblichen Aspekte sind vom Einzelfall abhän-


gig. Relevante Gesichtspunkte sind u. a.: Bewertung von Verdrängungseffekten, die 


Belange des fließenden Verkehrs, Auswirkungen auf den ÖPNV, Auswirkungen auf 


den Fuß- und den Radverkehr, anstehende straßenbauliche Maßnahmen zur Lärm-


minderung, mildere Mittel wie eine geänderte Verkehrsführung, Anpassungsbedarf bei 


Lichtsignalanlagen (Grüne Welle), in Gebieten mit Luftreinhalteplänen Auswirkungen 


auf die Luftreinhaltung. Zur Vermeidung häufigerer Wechsel der zulässigen Höchstge-


schwindigkeit in Ortsdurchfahrten können zwischen Maßnahmenbereichen Lücken-


schlüsse bis maximal 300 Meter Länge erfolgen. 


 


Der Aspekt der Leichtigkeit des Verkehrs ist nicht pauschal in die Abwägung einzu-


stellen, sondern muss hinreichend quantifiziert und konkretisiert werden. Eine mögli-


che Fahrzeitverlängerung infolge einer straßenverkehrsrechtlichen Lärmschutzmaß-


nahme wird in der Regel als nicht ausschlaggebend erachtet, wenn diese nicht mehr 


als 30 Sekunden beträgt.  
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Bei straßenverkehrsrechtlichen Lärmschutzmaßnahmen sind unabhängig vom 


Gebietstyp nach Baunutzungsverordnung und unter Berücksichtigung eines bereits 


vorhandenen Lärmschutzes folgende Werte (RLS-90) zu beachten: 


 


 70 dB(A) zwischen 6:00 und 22:00 Uhr (tags) 


 60 dB(A) zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (nachts) 


 in Gewerbegebieten erfolgt ein Zuschlag von 5 dB(A) 


 


Bestehen deutliche Betroffenheiten mit Lärmpegeln über den genannten Werten, ver-


dichtet sich das Ermessen in der Regel zu einer Pflicht zum Einschreiten. Bei erhebli-


chen Lärmbeeinträchtigungen oberhalb der o. g. Werte kann von verkehrsrechtlichen 


Maßnahmen abgesehen werden, wenn dies mit Rücksicht auf die damit verbundenen 


Nachteile (z. B. in Bezug auf Luftreinhaltung, Leistungsfähigkeit, Verkehrsverlage-


rung) qualifiziert belegt wird und gerechtfertigt erscheint. 


 


Auch unterhalb der genannten Werte können straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 


festgelegt werden, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits 


dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten 


Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und damit den Anwohnern zugemutet 


werden kann.  


 


Bei der Ermessensausübung im Rahmen der Lärmaktionsplanung ist besonders zu 


berücksichtigen, dass nach der Lärmwirkungsforschung Werte ab 65 dB(A) am Tag 


und 55 dB(A) in der Nacht im gesundheitskritischen Bereich liegen (vgl. VGH Baden-


Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 10 S 2449/17, Rn. 36).  


 


Als Ergebnis einer Abwägung sind auch Maßnahmen mit einer geringeren Lärmmin-


derung als 3 dB(A) zu akzeptieren. Stehen beispielsweise einer Geschwindigkeitsbe-


schränkung bei einer Bundesstraße auf 30 km/h andere Belange wie die Verkehrs-


funktion (überregionale Verkehrsbeziehung und Bündelungsfunktion der Straße) ent-


gegen, so ist als Ergebnis einer Abwägung auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung 


auf 40 km/h trotz geringerer Lärmminderung möglich. 


 


Die in der StVO eröffneten Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge von Zufahrtbeschränkun-


gen oder Durchfahrtverboten auszunehmen, sollen ausgeschöpft werden. 
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Eine verkehrsbeschränkende Maßnahme, die ohne Abwägungsfehler in einem Lärm-


aktionsplan festgelegt wurde, und für die die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 


Abs. 9 StVO, insbesondere eine Gefahrenlage, gegeben sind, ist von der Straßenver-


kehrsbehörde umzusetzen. Der fachrechtliche Ermessensspielraum wird durch die 


Lärmaktionsplanung überlagert (VGH Baden-Württemberg, 10 S 2449/17, Rn. 28). 


 


 


Verfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel bei der Lärmaktionsplanung 


Bei der Lärmminderungsplanung nach §§ 47a bis 47e BImSchG sind die Berech-


nungsverfahren nach § 5 der 34. BImSchV anzuwenden. Bei straßenverkehrsrechtli-


chen Maßnahmen sind die RLS-90 (bzw. deren Nachfolgerichtlinie) maßgebend für 


die Berechnung des Beurteilungspegels und die Bestimmung des Immissionsortes.  


 


Werden im Zuge der Lärmaktionsplanung eigene Lärmberechnungen seitens der 


planaufstellenden Gemeinde durchgeführt, wird empfohlen, die Beurteilungspegel 


auch nach den Vorgaben der RLS-90 zu ermitteln.  


 


Alternativ sind die nach der Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungs-


lärm an Straßen (VBUS) ermittelten Pegelwerte an den Gebäuden durch folgende Ab- 


und Zuschläge mit den nach RLS-90 ermittelten Werten zu vergleichen. Die Nacht-


werte sind identisch, solange sich keine Signalanlagen im Umfeld befinden. Der LDEN-


Wert nach VBUS ist mit den Abschlägen gemäß folgender Tabelle in den Tagwert 


nach RLS-90 umzurechnen: 


 


Straßenkategorie 
LDEN (VBUS) zu Tagwert nach RLS-90 


Abschlag in dB(A) 


Bundesautobahnen - 3 


Bundesstraßen - 2 


Landes-, Kreis-, Gemeinde- und  


Verbindungsstraßen 
- 1 
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Für Signalanlagen (ausgenommen bedarfsregelnde Signalanlagen an Fußgängerfur-


ten) sind tags und nachts folgende Zuschläge anzusetzen: 


 


Entfernung Zuschlag in dB(A) 


bis 40 m + 3 


über 40 m bis 70 m + 2 


über 70 m bis 100 m + 1 


über 100 m 0 


 


Maßgeblich zur Beurteilung sind der Lärmpegel sowie die Zahl der Lärmbetroffenen 


in den betreffenden Gebäuden. Diese können anhand der Betrachtung der Gebäu-


destruktur oder nach VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Be-


lastetenzahlen durch Umgebungslärm) ermittelt werden. Bestehen Hinweise auf lärm-


bedingte Leerstände entlang des betreffenden Straßenabschnitts so wird zur Einwoh-


ner- und Betroffenheitsermittlung das statistische Verfahren der VBEB empfohlen. 


Eine Differenzierung nach Stockwerken ist zur Abwägung verkehrsrechtlicher Maß-


nahmen nicht erforderlich. 


 


Zur Beurteilung der Lärmsituation als Grundlage für straßenverkehrsrechtliche Lärm-


schutzmaßnahmen sind Lärmkarten mit Isophonen-Bändern im Abstand von 5 dB(A) 


nicht ausreichend. Um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können, sind fol-


gende Unterlagen erforderlich: 


 


 Höhe der Lärmpegel je Gebäude 


 Anzahl der Lärmbetroffenen je Gebäude 


 Kriterien und Ergebnis der Maßnahmenabwägung aus dem Lärmaktionsplan 


 


Für den Eintritt der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Bindungswirkung muss der Lärm-


aktionsplan hinreichend bestimmte Festlegungen enthalten. Werden Maßnahmen le-


diglich in allgemeiner Form in den Lärmaktionsplan aufgenommen, ist es Aufgabe der 


zuständigen Straßenverkehrsbehörde, unter Berücksichtigung der Ausführungen im 


Lärmaktionsplan ermessensfehlerfrei über die Maßnahme zu entscheiden. 
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Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer geordneten 


städtebaulichen Entwicklung 


Bei der Gestaltung ruhiger und sicherer Ortsmitten sind straßenverkehrsrechtliche 


Maßnahmen zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung von 


besonderem Interesse. Ein praktischer Anwendungsfall hierfür ist z. B. eine innerörtli-


che Verkehrsumlegung zur Verkehrsberuhigung und/oder zur Aufwertung einer Ein-


kaufsstraße. 


 


§ 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 5, 2. Halbsatz StVO ermächtigt die Straßenverkehrsbehörden 


zur Anordnung geeigneter Maßnahmen im Einvernehmen mit der Gemeinde. Die 


Kommunen haben einen Anspruch darauf, dass die Verkehrsbehörden von dieser Er-


mächtigung ermessensfehlerfreien Gebrauch machen. 


 


Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Unterstützung einer geordne-


ten städtebaulichen Entwicklung ist ein vom zuständigen Organ der Gemeinde be-


schlossenes städtebauliches Verkehrskonzept, das hinreichend konkret die verkehrli-


chen Planungen in einem bestimmten räumlichen Bereich darstellt. Ein Verkehrskon-


zept, das Veränderungen von Verkehrsstraßen und Verkehrsströmen zum Inhalt hat, 


muss Angaben darüber enthalten, welche anderen Straßen den durch Beschränkun-


gen und Verbote verdrängten Verkehr aufnehmen sollen und hat den Erfordernissen 


der planerischen Abwägung unter Einbeziehung aller zu berücksichtigenden Belange 


und Interessen zu genügen. Die Anforderungen orientieren sich an den Leitvorgaben 


des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. April 1994 (Az.: BVerwG 11 C 


17.93 Rdnr. 20).  


2.4 Lärmminderung an Schienenwegen 


Die Zuständigkeit für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktionsplanes für 


Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit liegt beim Ei-


senbahn-Bundesamt (EBA). 


 


Bei den Städten und Gemeinden verbleibt die Zuständigkeit für die Aufstellung von 


Lärmaktionsplänen an nicht-bundeseigenen Haupteisenbahnstrecken, aber auch für 


bundeseigene Haupteisenbahnstrecken mit Maßnahmen, die nicht in Bundeshoheit 


liegen. Hierbei ist insbesondere an planerische Maßnahmen beispielsweise im Rah-


men der Siedlungsentwicklung zu denken (siehe Abschnitt 2.5). 
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Maßnahmen zur Lärmminderung an Schienenwegen 


Für die Lärmminderung an Schienenwegen kommen grundsätzlich Maßnahmen zur 


Reduzierung des betriebsbedingten Lärms sowie planerische Festlegungen insbeson-


dere der Bauleitplanung in Frage.  


 


Die Zuständigkeit zur Reduzierung des betriebsbedingten Lärms von Schienenwegen 


liegt, soweit es sich um bundeseigene Schienenwege handelt, beim Bund. Wichtig ist 


daher, dass die Gemeinden bei der Lärmaktionsplanung ihre planerischen Möglich-


keiten nutzen, um insbesondere das Entstehen weiterer Lärmprobleme zu vermeiden 


(siehe Abschnitt 2.5). Wichtige Grundlage zur Behandlung von Lärmkonflikten im 


Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens sind die „Schalltechnischen Orientierungs-


werte“ in Beiblatt 1 der DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau. 


2.5 Lärmminderung durch städtebauliche Maßnahmen 


Im Rahmen der Lärmaktionsplanung können auch planerische Festlegungen insbe-


sondere bezüglich städtebaulicher Maßnahmen getroffen werden. Das Ministerium für 


Verkehr gibt deshalb im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 


Wohnungsbau Hinweise bezüglich städtebaulicher Maßnahmen, die je nach städte-


baulicher Situation bei der Aufstellung von Lärmaktionsplänen Berücksichtigung fin-


den sollen.  


 


Gemäß § 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG haben die Behörden die planungs-


rechtlichen Festlegungen in Lärmaktionsplänen in ihren Planungen zu berücksichti-


gen. 


 


Bei der Bestimmung von Lärmminderungsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass 


diese bezüglich ihrer städtebaulichen Komponenten hinreichend konkret sind und ihre 


Umsetzung auch durch planungsrechtliche Festlegungen in der Bauleitplanung, ins-


besondere durch entsprechende Festsetzungen gemäß § 9 BauGB in Bebauungsplä-


nen, erreicht werden kann.  


 


Die wesentlichen, je nach der städtebaulichen Situation einsetzbaren städtebaulichen 


Maßnahmen, die sowohl Bestandteil einer Lärmminderungsmaßnahme als auch 


Maßnahmen zum vorbeugenden Lärmschutz im Rahmen der Siedlungsentwicklung 


der Gemeinden sein können, sind: 
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 Verträgliche räumliche Zuordnung neuer Wohn- und Gewerbegebiete unterei-


nander 


 Schalltechnisch sinnvolle Gliederung von Baugebieten (insbesondere Indust-


rie- und Gewerbegebiete) 


 Struktur der Erschließung, so dass Durchfahrtsmöglichkeiten (Schleichwege) 


vermieden / reduziert werden 


 Dimensionierung und Gestaltung von Straßen und Ortsdurchfahrten gemäß 


den kommunalen Verkehrskonzepten 


 Abschirmung durch Schallschutzwälle, Schallschutzwände, Gebäude  


insbesondere mit lärmunempfindlichen Nutzungen 


 Gebäudeorientierung, beispielsweise mit entsprechend angeordneten  


Grundrissen (insbesondere bei lärmabschirmenden Gebäuden)  


 Vermeidung von Schallreflektionen durch geeignete Gebäudeausrichtung, Fas-


sadenanordnung und -gestaltung 


 Vermeidung schallharter Gebäudeoberflächen zugunsten lärmabsorbierender 


Materialien 


 Teil- und Vollabdeckung, Tunnel und Umbauungen von Straße/ Schiene 


 Passiver Lärmschutz, beispielsweise durch Schallschutzfenster (immissions-


schutzrechtlich nicht als Lärmminderungsmaßnahme gegenüber Sport- und 


Freizeitanlagen und gegenüber gewerblichen Anlagen möglich) 


 Begrünung  


 


Je konkreter die Lärmminderungsmaßnahmen im Lärmaktionsplan formuliert sind, 


umso eher können diese durch die zuständigen Planungsträger Berücksichtigung fin-


den und sich im Rahmen der Abwägung gegenüber den sonstigen öffentlichen und 


privaten Belangen durchsetzen.  


 


Wichtigste Grundlage zur Behandlung von Lärmkonflikten im Rahmen eines Bebau-


ungsplanverfahrens sind die „Schalltechnischen Orientierungswerte“ in Beiblatt 1 der 


DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau. Da es sich um „Orientierungswerte“ handelt, 


beschreiben sie die aus Sicht des Schallschutzes wünschenswerten Zielwerte und 


können in diesem Sinne von den Gemeinden im Rahmen der Abwägung genutzt wer-


den. Je deutlicher die Abweichungen nach oben ausfallen, desto zwingender werden 


technische oder städtebauliche Begründungen dafür notwendig sein. Dies gilt insbe-


sondere für Neubaugebiete. Im Bestand sind maßvolle Überschreitungen dagegen e-


her zu rechtfertigen, um beispielsweise eine starke Nutzungsmischung und eine dem 
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Vorrang der Innenentwicklung entsprechende Planung, insbesondere mit Wohnnut-


zungen umsetzen zu können. 


 


Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau stellt den Gemeinden und 


anderen mit der Bauleitplanung Befassten mit der „Städtebauliche Lärmfibel – Hin-


weise für die Bauleitplanung“ eine Arbeitshilfe zur Verfügung. Diese steht unter 


www.staedtebauliche-laermfibel.de als Onlineversion sowie zum Download zur Verfü-


gung. 


2.6 Schutz ruhiger Gebiete 


Ziel von Lärmaktionsplänen soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme 


des Lärms zu schützen (§ 47d Abs. 2 BImSchG). Die Umgebungslärmrichtlinie unter-


scheidet zwischen ruhigen Gebieten in Ballungsräumen als „ein von der zuständigen 


Behörde festgelegtes Gebiet, in dem beispielsweise der LDEN-Index oder ein anderer 


geeigneter Lärmindex für sämtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem Mit-


gliedstaat festgelegten Wert nicht übersteigt“, sowie ruhigen Gebieten auf dem Land, 


als „ein von der zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, In-


dustrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist“. 


 


Weder die Umgebungslärmrichtlinie noch das Bundes-Immissionsschutzgesetz ma-


chen weitergehende Vorgaben zur Identifizierung, Auswahl, Abgrenzung und Festle-


gung ruhiger Gebiete.  


 


Das Verkehrsministerium plant Anfang 2019 einen Praxisleitfaden „Ruhige Gebiete in 


der Lärmaktionsplanung“ mit konkretisierenden Hinweisen für den Umgang mit ruhi-


gen Gebieten herauszugeben. 


 


Hinweise zur fachlichen Herangehensweise und den rechtlichen Rahmenbedingen 


bei der Festlegung ruhiger Gebiete in einem Lärmaktionsplan geben u. a. die LAI-Hin-


weise zur Lärmaktionsplanung (abrufbar unter www.lubw.de >Themen > Lärm und Er-


schütterungen > Lärmkartierung, Lärmaktionsplanung), die Publikation „Technisch 


wissenschaftliche Unterstützung bei der Novellierung der EU-Umgebungslärmrichtli-


nie (AP3)“ des Umweltbundesamtes (www.umweltbundesamt.de > Publikationen) so-


wie die Vortragsfolien der in Kooperation mit dem ALD vom Verkehrsministerium ver-


anstalteten Fachtagung (www.ald-laerm.de > Publikationen > Präsentationen der 


ALD-Veranstaltungen > 2017 > Ruhige Gebiete).  



http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/
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2.7 Strategische Umweltprüfung 


Unter bestimmten Voraussetzungen muss für Lärmaktionspläne eine strategische 


Umweltprüfung (SUP) gemäß UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 


durchgeführt werden, wenn der Lärmaktionsplan für UVP-Pflichtige Vorhaben eine 


rahmensetzende Wirkung hat (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. Anlage 5 Nr. 2.1 zum 


UVPG). 


 


Nach § 35 Abs. 3 UVPG liegt eine Rahmensetzung vor, wenn der Plan Festlegungen 


mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum Bedarf, zur 


Größe, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben o-


der zur Inanspruchnahme von Ressourcen enthält. 


 


Eine solche Rahmensetzung lässt sich dann verneinen, wenn der Lärmaktionsplan so 


formuliert ist, dass er keine Aussagen enthält, die bei der Zulassung von UVP-rele-


vanten Vorhaben zu beachten oder zu berücksichtigen sind. 


3 Weitere Informationen 


Verkehrsministerium und LUBW unterstützen die von der Lärmkartierung und Lärm-


aktionsplanung berührten Städte, Gemeinden und Fachbehörden. 


3.1 Hinweise, Informationen, Veröffentlichungen  


Umfangreiche Informationen zur Lärmaktionsplanung finden Sie auf den Internet-


seiten der LUBW unter www.lubw.de >Themen > Lärm und Erschütterungen > Lärm-


kartierung, Lärmaktionsplanung. Sie umfassen u.a. folgende Themenfelder: 


 Informationen und Handreichungen zum Verfahrensablauf, 


 „Gute Beispiele“ für Lärmminderungskonzepte und -maßnahmen in verschie-


denen bundesdeutschen Städten und Regionen (auch als PDF-Handout), 


 eine Online-Software-Anwendung zum interaktiven ausprobieren von Lärmmin-


derungsmaßnahmen in einem Modellgebiet 
  



http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/219362/

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/219367/

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/219628/
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Hingewiesen wird insbesondere auf die unter > Publikationen und Links eingestellten 


Informationen: 


 „Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen in  


interkommunaler Zusammenarbeit“ (März 2011) 


 „LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung“  


(aktualisierte Fassung vom 09. März 2017) 


 


Weitere Informationen zum Thema Umgebungslärm finden sich auf den Internetseiten 


des Verkehrsministeriums unter www.vm.baden-wuerttemberg.de und auf der Infor-


mationsseite für Kommunen bei der LUBW. 


 


3.2 Ansprechpartner/innen in den Kommunen 


Um den direkten Kontakt mit den für die Lärmaktionsplanung zuständigen Ansprech-


partner/innen in den Städten und Gemeinden zu ermöglichen, bitten wir höflich – 


sofern nicht bereits erfolgt – um Registrierung über die Informationsseite für Kommu-


nen der LUBW. 


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


gez. Dr. Udo Weese 
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MINISTERIUM FÜR VERKEHR 


Ministerium für Verkehr  


Postfach 10 34 52 • 70029 Stuttgart 


Abteilungen 4 


der Regierungspräsidien 


Stuttgart 


Karlsruhe 


Freiburg 


Tübingen 


Stuttgart 25.08.2020 


Nachrichtlich mit Anlagen: 


Abteilung 9  


des Regierungspräsidiums Tübingen 


Landkreistag Baden-Württemberg 


Städtetag Baden-Württemberg 


Gemeindetag Baden-Württemberg 


Rechnungshof Baden-Württemberg 


 Regelungen zum Verkehrslärmschutz an Straßen 
Absenkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen 


Anlage 
Allgemeines Rundschreiben des BMVI vom 27.07.2020, 
Az.: StB 13/7144.2/01/3277650) 


I. Allgemeines


(1) Mit Wirkung zum 1. August 2020 hat das Ministerium für Verkehr und digitale


Infrastruktur (BMVI) abweichend von den Erläuterungen im Straßenbauplan zu


den Titeln 741 39/49 und 821 39/49 die Auslösewerte an Bundesfernstraßen in


der Baulast des Bundes für Gebiete mit ausgeprägter schutzwürdiger Wohnbe-


bauung, wie z.B. Wohn, Dorf-, Misch- und Kerngebiete, um 3 dB(A) abgesenkt.
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II. Anwendung in Baden-Württemberg


(1)  Die Auslösewerte für die Lärmsanierung an Straßen in der Baulast des Landes


bei Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen und allgemei-


nen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kerngebieten, Dorfgebie-


ten, Mischgebieten werden abweichend von den Erläuterungen zum Titel 781 79


im Kapitel 1304 des Landeshaushalts um jeweils 1 dB(A) abgesenkt und an die


neuen Auslösewerte an Bundesfernstraßen angeglichen.


Ab dem 1. August 2020 gelten somit für Bundesfernstraßen in der Baulast des 


Bundes sowie Straßen in der Baulast des Landes die folgenden einheitlichen 


Auslösewerte für die Lärmsanierung: 


Tag Nacht 


1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen,
Altenheimen, in reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten sowie Kleinsiedlungsgebieten


64 dB(A) 54 dB(A) 


2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 66 dB(A) 56 dB(A) 


3. in Gewerbegebieten 72 dB(A) 62 dB(A) 


4. Rastanlagen (für LKW-Fahrer) - 65 dB(A)


(2) Für die Gebietskategorie „Urbane Gebiete“ gemäß § 6a der Baunutzungsverord-


nung (BauNVO) gelten die Auslösewerte für Kerngebiete, Dorfgebiete und


Mischgebiete. Dies gilt sowohl für Bundesfernstraßen in der Baulast des


Bundes, als auch für Straßen in der Baulast des Landes.


III. Schlussbestimmungen


(1) Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise


als untere Verwaltungsbehörden entsprechend zu informieren. Den kommuna-


len Baulastträgern wird empfohlen, die Absenkung der Auslösewerte für die


Lärmsanierung für Straßen in ihrer Baulast ebenfalls anzuwenden.


gez. Ina Uhlmann 



https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo/__6a.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung

https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Sechzehnten Verordnung


zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV)


Vom 4. November 2020


Auf Grund des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit § 48b des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) verordnet die Bundes-
regierung nach Anhörung der beteiligten Kreise und
unter Wahrung der Rechte des Bundestages:


Artikel 1


Änderung der
Verkehrslärmschutzverordnung


Die Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni
1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


01. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort
„Mischgebieten“ werden die Wörter „und Urbanen
Gebieten“ angefügt.


1. § 3 wird wie folgt gefasst:


„§ 3


Berechnung des
Beurteilungspegels für Straßen


(1) Der Beurteilungspegel für Straßen ist nach
Abschnitt 3 in Verbindung mit Abschnitt 1 der
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Aus-
gabe 2019 – RLS-19 (VkBl. 2019, Heft 20, lfd.
Nr. 139, S. 698) zu berechnen. Die Berechnung
hat getrennt für den Beurteilungszeitraum Tag
(6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum
Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.


(2) Bei der Berechnung sind insbesondere fol-
gende Rahmenbedingungen zu beachten:


1. die Geräuschemissionen von den Kraftfahrzeu-
gen,


2. die akustischen Eigenschaften der Straßendeck-
schicht und


3. die Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg.


(3) Die akustischen Eigenschaften der Straßen-
deckschicht nach Absatz 2 Nummer 2 werden be-
achtet, indem die Bauweise einem Straßendeck-
schichttyp zugeordnet wird, der aufgeführt ist in
der jeweils jüngsten veröffentlichten Fassung der
Tabellen 4a oder 4b der Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19
(VkBl. 2019, Heft 20, lfd. Nr. 139, S. 698) und mit
der festgelegten Straßendeckschichtkorrektur in die
Berechnung eingestellt wird.“


2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:


„§ 3a


Festlegung der
Straßendeckschichtkorrektur


(1) Für eine Bauweise, die keinem Straßendeck-
schichttyp entspricht, der aufgeführt ist in der
jeweils jüngsten veröffentlichten Fassung der Tabel-
len 4a oder 4b der Richtlinien für den Lärmschutz
an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 (VkBl. 2019,
Heft 20, lfd. Nr. 139, S. 698), legt das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit eine Straßen-
deckschichtkorrektur fest, wenn


1. die Bauweise mindestens den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entspricht und


2. die Bundesanstalt für Straßenwesen eine Stra-
ßendeckschichtkorrektur nach den Technischen
Prüfvorschriften zur Korrekturwertbestimmung
der Geräuschemission von Straßendeckschich-
ten – Ausgabe 2019 – TP KoSD-19 (VkBl. 2019,
Heft 20, lfd. Nr. 140, S. 698) ermittelt hat.


(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur gibt die Straßendeckschichtkor-
rektur im Verkehrsblatt bekannt. Die Bekanntgabe
erfolgt durch die Ergänzung oder Änderung der
Tabellen 4a oder 4b der Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19
(VkBl. 2019, Heft 20, lfd. Nr. 139, S. 698). Ab dem
Zeitpunkt der Bekanntmachung ist die Straßen-
deckschichtkorrektur in die Berechnung nach § 3
einzustellen.


(3) Ändert sich die Bauweise für einen Straßen-
deckschichttyp, der aufgeführt ist in der jeweils
jüngsten veröffentlichten Fassung der Tabellen 4a
oder 4b der Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 (VkBl. 2019, Heft 20,
lfd. Nr. 139, S. 698), kann das Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit festlegen,
dass die bisherige Straßendeckschichtkorrektur an-
zuwenden ist, wenn die geänderte Bauweise


1. mindestens den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entspricht und


2. die akustischen Eigenschaften der Straßendeck-
schicht nicht verschlechtert.


Die bisherige Straßendeckschichtkorrektur ist so-
lange anzuwenden, bis für die geänderte Bauweise


2334 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 50, ausgegeben zu Bonn am 9. November 2020


Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de







eine neue Straßendeckschichtkorrektur nach Maß-
gabe der Absätze 1 und 2 festgelegt und bekannt-
gemacht wird.“


3. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt:


„§ 6


Übergangsregelung für die
Berechnung des Beurteilungspegels für Straßen


Der Beurteilungspegel für den jeweiligen Ab-
schnitt eines Straßenbauvorhabens berechnet sich
nach den Vorschriften dieser Verordnung in der bis
zum Ablauf des 28. Februar 2021 geltenden Fas-
sung, wenn vor dem Ablauf des 1. März 2021


1. der Antrag auf Durchführung des Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsverfahrens ge-
stellt worden ist oder


2. für den Fall, dass ein Bebauungsplan die Plan-
feststellung ersetzt, der Beschluss nach § 2 Ab-


satz 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), gefasst und ortsüblich
bekannt gemacht worden ist.“


4. Anlage 1 wird aufgehoben.


Artikel 2


Bekanntmachungserlaubnis


Das Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur kann den Wortlaut der Verkehrslärmschutz-
verordnung in der vom Inkrafttreten dieser Verordnung
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt
machen.


Artikel 3


Inkrafttreten


Diese Verordnung tritt am 1. März 2021 in Kraft.


Der Bundesrat hat zugestimmt.


Berlin, den 4. November 2020


D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l


D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r V e r k e h r u n d d i g i t a l e I n f r a s t r u k t u r


A n d r e a s S c h e u e r
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ABBILDUNG 2: Bundesautobahn A5 (BAB A5) westlich von Bad Bellingen.


1 EINLEITUNG


Mit der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. Juni 2002 über
die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm [1] wurde ein Europa weites Konzept vor-
gelegt, dessen Kernpunkte 


die Festlegung gemeinsamer Lärmindizes (Lden und Lnight) zur Bewertung der Lärmbelästigung,
die Verpflichtung zur Ausarbeitung strategischer Lärmkarten für Gebiete innerhalb der Europä-
ischen Gemeinschaft (EU) und
die Ausarbeitung von Aktionsplänen durch die zuständigen Behörden unter Anhörung der
Öffentlichkeit sind. 
Ziel der Maßnahme ist, den Umgebungslärm so weit erforderlich und insbesondere gesund-


heitsschädliche Lärmimmissionen zu verhindern bzw. zu mindern und in Fällen von Gebieten mit nur
geringer Lärmbelastung diese zu erhalten. Gleichzeitig soll die Richtlinie eine Grundlage für Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Lärmminderung der wichtigsten Lärmquellen (Straßen-, Schienen-, Flug- sowie
Gewerbelärm) sein.


Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Richtlinie im Bundesimmissionsschutzgesetz [2] als
§47a in deutsches Recht umgesetzt.


Zur Ausarbeitung von Lärmaktionsplänen sind zunächst Gemeinden verpflichtet, auf deren
Gebiet 


mehr als 250'000 Einwohner wohnen und/oder das von
Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Mio. Kraftfahrzeuge (Kfz) pro Jahr
und/oder
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60'000 Zügen pro Jahr durchfahren wird. 
Im Falle der Gemeinde Bad Bellingen sind die beiden letzteren Bedingungen für die Bundes-


autobahn (A5) und die Rheintalbahn (Rtb) mit > 14 Mio. Kfz/Jahr1 bzw. bei der Rtb mit > 130'600
Zügen/Jahr) erfüllt, die Gemeinde ist also verpflichtet, einen Lärmaktionsplan zu erstellen.
2 GRUNDLAGEN







2
ISOPHONEN = Linien gleicher Lärmbelastung.
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2.1 LÄ R M I N D I Z E S


Wie schon oben erwähnt ist die gesetzliche Grundlage für die Ausarbeitung eines Lärmaktionsplanes
in der Richtlinie 2002/49/EG festgelegt. In dieser Richtlinie sind sogenannte Lärmindizes als physika-
lische Größen zur Beschreibung des Umgebungslärms festgeschrieben. Folgende Indizes wurden defi-
niert:


Lden (Tag [day]-Abend [evening]-Nacht [night]-Lärmindex als Maß der allgemeinen Belästi-
gung,
Lday (Taglärmindex) als Maß für die Belästigung während der Tageszeit von 700h bis 1900h,
Levening (Abendlärmindex) als Maß für die Belästigung am Abend in der Zeit von 1900h bis
2300h und der
Lnight (Nachtlärmindex) als Maß für Schlafstörungen in der Zeit von 2300h bis 700h.


Im Zusammenhang mit Lärmkartierungen sind die Lärmindizes Lden und Lnight die wesentlichen Para-
meter, die auf Isophonenkarten2 festgehalten werden.


Die Lärmindizes sind nicht mit gemessenen bzw. berechneten Lärmpegeln zu vergleichen, sie
stellen vielmehr eine Gewichtung von Lärmpegelstärken dar, je nachdem ob diese für die Tages-, die
Ruhe- oder die Nachtzeit gemessen bzw. berechnet wurden. Die Gewichtungen der Lärmindizes
Levening und Lnight sind in der nachstehenden Berechnungsformel zur Indikatorenberechnung rot hervor-
gehoben.


Lden = 10 * log1/24 * (12 * 10Lday/10 + 4 * 10(Levening +5)/10 + 8 * 10(Lnight +10)/10)


2.2 GR E N Z W E R T E


Nach der Definition von [1] ist ein Grenzwert ein von den Mitgliedstaaten festzulegender
Wert für die Indizes Lden und Lnight , (untergeordnet auch für Lday bzw. Levening) bei dessen Überschrei-
tung die zuständigen Behörden Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ziehen oder einführen sollten.


In der Bundesrepublik hat sich das Umweltbundesamt (UBA) [4] mit der Definition von
Grenzwerten auf der Basis von Lärmindizes befasst und folgende Anhaltspunkte entwickelt:


Als Auslösekriterien für die Lärmaktionsplanung werden folgende Kriterien für alle einzelnen
Quellen und eine Gesamtbelastung für Gebiete mit Wohnnutzung sowie eine Vorgehensweise in
zwei Stufen vorgeschlagen:


1. Phase (kurzfristig): Lden/Lnight  65/55 dB(A)
2. Phase (mittelfristig): Lden/Lnight  60/50 dB(A)


Als Kriterium wird die Überschreitung einer der beiden Werte, des 24-Stunden-Wertes Lden


oder des Nachtwertes Lnight, angesehen.
Als wünschenswertes, aber während der nächsten Jahrzehnte unrealistisches Ziel zur Vermei-


dung deutlicher Beeinträchtigungen durch Lärm wäre nach den Überlegungen der UBA das Wertepaar
55/45 dB(A) anzustreben. Zur Zeit werden bei der Auswertung der Isophonenplänen die folgenden
Kriterien angesetzt:







3
Daten der Gemeinde Bad Bellingen für das Jahr 2009, Amtsblatt der Gemeinde Bad Bellingen vom 3. Februar 2010.
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Belästigung/Belastung: 55 <Lden= 65 dB(A) / 50 <Lnight= 55 dB(A) 
hohe Belastung: 65 <Lden= 70 dB(A) / 55 <Lnight= 60 dB(A)
sehr hohe Belastung: 70 <Lden> 75 dB(A) / 60 <Lnight> 70 dB(A)


2.3 BE R E C H N U N G S M E T H O D E N


Im Rahmen der Richtlinie 2002/49/EG sind für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft
einheitliche Berechnungsmethoden festgelegt worden, die in der Empfehlung der Kommission vom 6.
August 2003 [5] näher präzisiert wurden. Für die Bundesrepublik Deutschland sind die vorläufigen  Be-
rechnungsmethoden im Bundesanzeiger vom 17. August 2006 [6] veröffentlicht worden.  In diesen
vorläufigen Berechnungsmethoden ist in der Anlage 2 Vorläufige Berechnungsmethoden für den Um-
gebungslärm an Schienenwegen (VBUSch) festgelegt, dass sich die Berechnungsmethoden im Falle des
Schienenverkehrs an der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen - Schall
03 orientieren. Für die Immissionsberechnungen des Straßenverkehrs sind in der Anlage 3 Vorläufige
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS) die Berechnungsmethoden der
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) anzuwenden. Beide vorläufige Berechnungsmetho-
den sind bis zur Einführung eines harmonisierten Berechnungsverfahren gemäß Artikel 5 Abs. 1 Satz
2 der Richtlinie 2002/49/EG anzuwenden.


3 GEMEINDE BAD BELLINGEN


3.1 LA G E  U N D  KE N N D A T E N  D E R  GE M E I N D E


Die Gemeinde Bad Bellingen liegt im Südwesten des Bundeslandes Baden-Württemberg im Regie-
rungsbezirk Freiburg, Topographische Karte 1:25'000, Blatt 8211 Kandern. 


Das Gemeindegebiet verläuft am westlichen Talhang des Rheintals und, mit seinen östlichen
Teilbereichen, innerhalb des Markgräfler Hügellandes (Vorgebirgszone des Schwarzwaldes). Die Hö-
henlage wechselt von rund 220 m auf der Niederterrasse des Rheins bei Bad Bellingen bis zu 380 m
an der Römerstraße, die am Westrand der Vorgebirgszone verläuft.


Die Gemeinde hat eine Gesamteinwohnerzahl von 3'731 Personen3, die sich in vier Teilorte
(TO) aufteilt:


Der Kernort Bad Bellingen mit 1'329 Einwohnern,
der Teilort Rheinweiler mit 998 Einwohnern,
der Teilort Bamlach mit 788 Einwohnern und
der Teilort Hertingen mit 616 Einwohnern.


Die hier zur Diskussion stehenden Lärmquellen, die A5 und die Rtb belasten sehr stark den
Kernort Bad Bellingen und den TO Rheinweiler. Minderbelastet ist der TO Bamlach während der TO
Hertingen auf Grund seiner Lage innerhalb der Vorgebirgszone des Schwarzwaldes durch diese
Lärmquellen weitgehend unbelastet ist.
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Die Lage der beiden am stärksten belasteten Ortsteile bedingt auch eine gewisse Schwierigkeit
bei der Schalldämmung durch aktive Schallschutzmaßnahmen vor allem längs der A5: die Bereiche mit
Wohnbebauung auf der Niederterrasse des Rheintals (Kurgebiet von Bad Bellingen) lassen sich wir-
kungsvoller gegenüber der Autobahn abschirmen als die Wohnbebauung auf der Hochterrasse und an
dem sich nach Osten zu anschließenden Westhang der Vorgebirgszone.


Die Streckenführung der Rtb verläuft am Talhang und quert das Zentrum des Hauptortes Bad
Bellingen und das des TO Rheinweiler. Im Zuge einer Lärmsanierung in den Jahren 2003/2004 längs
der Schienentrasse wurden umfangreiche aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutz-
wänden realisiert, die jedoch nicht überall zu zufriedenstellenden Ergebnissen führten (siehe auch die
Diagramme 1 bis 4, Seite 32 und 33).


Neben der A5 und der Rtb existieren im Raum Bad Bellingen entsprechend den Vorgaben des
§ 47a des Bundesimmissionsschutzgesetzes keine weiteren wesentliche Lärmquellen, die die Vorgaben
für eine Berücksichtigung innerhalb eines Lärmaktionsplans erfüllen. Diese Tatsache bedingt auch eine
gewisse Einschränkung für die Gemeinde, da sie über keinerlei Befugnisse für Eingriffe im Bereich der
beiden relevanten Lärmquellen verfügt.  


Die Gemeinde Bad Bellingen ist ein Kurort mit mehreren Kliniken, die, ebenso wie das Ther-
malbad, auf der Niederterrasse des Rheins innerhalb des Kurgebietes östlich der BAB A5 angesiedelt
sind. Aus der Funktion als Kurbad ergibt sich eine besondere Sensibilität gegenüber negativen Um-
welteinflüssen, insbesondere auch gegenüber Lärmbelastungen.


3.2 B U N D E S A U T O B A H N  A5


Die A5 verläuft vierspurig westlich der Gemeinde Bad Bellingen auf der Niederterrasse des Rheins in
einer Höhe zwischen 225 m im Norden und 230 m im Süden. Der Abstand zur Wohnbebauung ist
teilweise sehr gering (25 m Minimalabstand in Rheinweiler, 60 m Minimalabstand im Kernort Bad
Bellingen). Die Fahrgeschwindigkeit ist im Bereich der Gemeinde Bad Bellingen auf 120 km/h einge-
schränkt. Mitte der 90iger Jahre wurde die A5 im Bereich der Gemeinde mit einer Lärm mindernden
Deckschicht versehen.


3.3 R H E I N T A L B A H N  (R T B )


Die Rheintalbahn (Rtb) verläuft hangparallel oberhalb der Hochterrasse des Rheins in einer Höhe zwi-
schen 248 m im Norden (Kernort Bad Bellingen) und 257 m im Süden (TO Rheinweiler) und quert
beide Orte. Die Fahrgeschwindigkeiten innerorts sind auf 100 km/h für Personenzüge und auf 80
km/h für Güterzüge beschränkt. Der Abstand Schiene - nächste Wohnbebauung ist teilweise sehr ge-
ring (5 m) und liegt im Mittel bei 25 bis 30 m.
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4 ERGEBNISSE  DER BERECHNUNGEN


Die Berechnungen für die Isophonenpläne für die Lärmindizes Lden und Ln wurden für den Betrieb auf
der A5 im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) und für den
Schienenverkehr im Auftrag des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) von der Projektpartnerschaft Pöyry -
Braunstein & Berndt - Intergraph durchgeführt. Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen wurden in
Form von Isophonenplänen sowie tabellarischen Angaben über die Anzahl von Personen in Wohnun-
gen, Schulen und Krankenhäuser, die innerhalb der in Tabelle 1 zusammengefassten Isophonen-Bän-
dern wohnen aufbereitet. Die Farbgebung für die einzelnen Isophonen-Bändern ist durch die DIN
18005, Teil 2 [7] festgelegt.


T A B E L L E  1 : Isophonenbänder zur graphischen Darstellung der Belastetenzahlen.


LÄRMINDEX ISOPHONEN-BÄNDER in dB(A)


Lden --- --- 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75


Lnight 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75


Neben den Angaben über die Belastetenzahlen der Einwohner sind auch die Größen der
belasteten Flächen innerhalb einer Gemeinde festgehalten.


4.1 BUNDESAUTOBAHN A5  (Berechnung: ACCON)


Grundlage zur Berechnung der Immissionen der Lärmquelle A5 und damit der Lärmindizes Lden und
Lnight sind die Emissionspegel der Verkehrsträger, berechnet auf der Basis der Verkehrszahlen des durch-
schnittlichen Tagesverkehrs in 24 Stunden (DTV) und dem anteiligen Schwerverkehr (SV). Als Ver-
kehrsstärke DTV wurde von 39'323 Kfz und 13,8% SV (Jahr 2006) ausgegangen. Auf den Abb. 3
und 4 sind die entsprechenden Isophonenpläne für die Lärmindizes Lden und Lnight dargestellt. Die ent-
sprechenden Zahlen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.


T A B E L L E  2 : DTV und Lärmindizes für den Straßenverkehr auf der A5 auf der Basis der Emissionspegel.


LÄRMQUELLE
DTV


LÄRMINDIZES in dB(A)


Lden Ld Le Ln


Bundesautobahn A 5 39'323 78 71 70 76


Neben der Darstellung der Berechnungsergebnisse in Form graphischer Darstellungen von
Isophonenplänen haben die Bearbeiter der ACCON GmbH die in den Tabellen 3 und 4 zusam-
mengestellten Belastetenzahlen errechnet.
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T A B E L L E  3 : Vom Umgebungslärm (A5) belasteten Menschen und Wohnungen.


LÄRMINDEX Lden LÄRMINDEX Lnight


PEGELBEREICH
BELASTETE


EINWOHNER


BELASTETE


WOHNUNGEN
PEGELBEREICH


BELASTETE


EINWOHNER


BELASTETE


WOHNUNGEN


[dB] [Anzahl] [Anzahl] [dB] [Anzahl] [Anzahl]


- - - (45 <Lnight = 50) - -


- - 50 <Lnight = 55 610 (20%) 276


55 <Lden = 60a) 792 (25%) 358 55 <Lnight = 60 272 (9%) 123


60 <Lden = 65a) 387 (12%) 175 60 <Lnight = 65 33 (1%) 15


65 <Lden = 70b) 100 (3%) 45 65 <Lnight = 70 1 1


70 <Lden = 75c) 12 (0.4%) 5 Lnight > 70 0 0


Lden > 75c) 0 0 - - -
a) Belastung/Belästigung     b) hohe Belastung     c) sehr hohe Belastung


T A B E L L E  4 : Vom Umgebungslärm (A5) belastete Flächen und geschätzte Zahl der Schul- und Kranken-
hausgebäude für den Lärmindex Lden.


PEGELBEREICH


BELASTETE 


FLÄCHEN


BELASTETE 


SCHULEN


BELASTETE 


KRANKENHÄUSER


[dB] [km²] [Anzahl] [Anzahl]


Lden >55 3 0 1


Lden >65 1.1 0 0


Lden >75 4 0 0


Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass ganztags (Lden) 37% der Wohnbevölkerung vom Kernort Bad
Bellingen sowie den TO Bamlach und Rheinweiler durch den Verkehrslärm von der A5 im belastet,
3% hoch belastet und 0,4% sehr hoch belastet sind. Während der Nachtzeit (Ln) unterliegen 20% der
Wohnbevölkerung Belastungen, 9% hohen Belastungen und 1% sehr hohen Belastungen.


Die durch den Autobahnlärm belasteten Fassaden der einzelnen Wohnhäuser im Kernort Bad
Bellingen sowie dem TO Rheinweiler sind für die Lärmindizes Lden und Ln in den Abb. 5 bis 8
dargestellt.
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ABBILDUNG 3: Isophonenplan für den Autobahnlärm, Lärmindex Lden, Berechnung: ACCON GmbH.
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ABBILDUNG 4: Isophonenplan für den Autobahnlärm, Lärmindex Lnight, Berechnung: ACCON GmbH.
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ABBILDUNG 5: Durch den Verkehrslärm (Lden) der A5 belastete Fassaden im Kernort Bad Bellingen.
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ABBILDUNG 6: Durch den Verkehrslärm (Ln) der A5 belastete Fassaden im Kernort Bad Bellingen.
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ABBILDUNG 7: Durch den Verkehrslärm (Lden) der A5 belastete Fassaden im Teilort Rheinweiler.
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ABBILDUNG 8: Durch den Verkehrslärm (Ln) der A5 belastete Fassaden im Teilort Rheinweiler.
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4.2 RHEINTALBAHN (RTB)  (Berechnung: Pöyry - Braunstein & Berndt - Intergraph)


Die Grundlagen der Immissionsberechnungen für den Verkehrslärm auf der Rtb wie Art und Anzahl
der Züge und deren Charakteristika wurden vom EBA aus betrieblichen Gründen nicht mitgeteilt (Be-
triebsgeheimnis). Die Emissionsdaten sind einzelnen Streckenabschnitten zugewiesen und lassen keine
Rückschlüsse auf die Streckenbelegung zu. 


Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind auf den Isophonenplänen Abb. 9 und 10,
den Tabellen 5 und 6 sowie für die Fassadenbelastung des Kernortes Bad Bellingen sowie des TO
Rheinweiler auf den Abb. 11 bis 14 ausgewiesen.


T A B E L L E  5 : Vom Umgebungslärm (Rtb) in ihren Wohnungen belastete Menschen.


LÄRMINDEX Lden LÄRMINDEX Lnight


PEGELBEREICH BELASTETE EINWOHNER PEGELBEREICH BELASTETE EINWOHNER


[dB] [Personen] [dB] [Personen]


- - (45 <Lnight = 50) -
- - 50 <Lnight = 55 790 (25%)


55 <Lden = 60a) 760 (24%) 55 <Lnight = 60 640 (21%)


60 <Lden = 65a) 690 (22%) 60 <Lnight = 65 460 (15%)


65 <Lden = 70b) 520 (17%) 65 <Lnight = 70 140 (4%)


70 <Lden = 75c) 190 (6%) Lnight > 70 40 (1%)


Lden > 75c) 60 (2%) - -
a) Belastung/Belästigung     b) hohe Belastung     c) sehr hohe Belastung


T A B E L L E  6 : Von Umgebungslärm (Rtb) belastete Fläche und geschätzte Zahl der Wohnungen, Schul- und
Krankenhausgebäude.


LÄRMINDEX Lden


PEGELBEREICH
BELASTETE


FLÄCHEN


BELASTETE


WOHNUNGEN


BELASTETE


SCHULEN


BELASTETE


KRANKENHÄUSER


[dB] [km²] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl]


Lden >55 7,5 1338 3 1
Lden >65 2,6 503 3 0
Lden >75 0,6 42 1 0


Anmerkung: Bei der Auswertung der betroffenen Schulen und Krankenhäuser sind alle Einzelgebäude betrachtet worden. Bei Schulkomplexen aus beispielsweise drei Gebäuden
sind somit drei Schulgebäude in die Auswertung genommen worden.


Aus Tabelle 5 geht hervor, dass im Bereich des Kernortes Bad Bellingen sowie der TO Bam-
lach und Rheinweiler ganztags (Lden) 46% der Wohnbevölkerung Lärmbelastungen, 17% hohen Lärm-
belastungen sowie 8% sehr hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Während der Nachtzeit (Ln) sind
25% der Wohnbevölkerung von Belastungen, 21% von hohen Belastungen und 20% von sehr hohen
Belastungen betroffen. Diese hohen Belastungszahlen sind u. a. auch damit zu erklären, dass die Bahn-
linie mitten durch zwei Ortschaften (Bad Bellingen und Rheinweiler) verläuft und die Abstände
Wohnhäuser - Bahnlinie oft nur wenige Meter betragen.
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ABBILDUNG 9: Isophonenplan für den Schienenlärm, Lärmindex Lden; Berechnung: EBA.
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ABBILDUNG 10: Isophonenplan für den Schienenlärm, Lärmindex Lnight; Berechnung: EBA.
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ABBILDUNG 11: Durch den Verkehrslärm (Lden) der Rtb belastete Fassaden im Kernort Bad Bellingen.
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ABBILDUNG 12: Durch den Verkehrslärm (Ln) der Rtb belastete Fassaden im Kernort Bad Bellingen.
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ABBILDUNG 13: Durch den Verkehrslärm (Lden) der Rtb belastete Fassaden im Teilort Rheinweiler.
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ABBILDUNG 14: Durch den Verkehrslärm (Ln) der A5 belastete Fassaden im Teilort Rheinweiler.
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Auffällig ist, dass die sehr hohen Lärmbelastungen durch den Zugverkehr während der Nacht-
zeit gegenüber der Tageszeit deutlich zunehmen. 


5 MÖGLICHKEITEN DER LÄRMMINDERUNG


Im Fall der Lärmbelastung durch die beiden Emittenten A5 und Rtb, den im Sinne des Lärmaktions-
plans einzigen relevanten Lärmquellen, ist die Gemeinde Bad Bellingen in der misslichen Lage, dass
sie keinerlei Befugnisse hat, in Geschehen und Ablauf auf den beiden Verkehrsträgern einzugreifen.
Die einzigen Möglichkeiten bestehen in aktiven Schallschutzmaßnahmen entlang dieser Verkehrsträger
und der Bitte an die verantwortlichen Behörden, sie bei ihren Bemühungen durch regulatorische und
organisatorische Eingriffe zu unterstützen.


Zur Untersuchung der Effizienz von Lärmminderungsmaßnahmen wurden Immissionsberech-
nungen sowohl für den Autobahnverkehr wie auch für den Schienenverkehr unter verschiedenen
Prämissen durchgeführt. Diese Berechnungen wurden auf der Basis von Emissionspegeln nach den Re-
chenvorschriften der 16. BImSchV durchgeführt, als Ausbreitungshindernisse wurden dabei lediglich
die vorhandenen bzw. ins Auge gefassten Lärmschutzmaßnahmen (Erdwälle, Schallschutzwände) be-
rücksichtigt. Ziel dieser Immissionsberechnungen war, die Größenordnungen der Unterschiede zwi-
schen “vorher” und “nachher” auszuarbeiten.


In manchen Fällen war eine Immissionsberechnung nicht zwingend notwendig, da schon auf
Grund der jeweiligen Emissionspegel eine Aussage gemacht werden konnte.


5.1 BUNDESAUTOBAHN A5


Für die Immissionsberechnungen nach den Vorgaben der RLS-90 [8] wurde vom durchschnittlichen
Straßenverkehr in 24 Stunden (DTV) aus dem Jahr 2010 sowie einer Emissions-Minderung durch
Flüsterbelag von 2 dB(A) ausgegangen. Die in der Tabelle 7 aufgeführten Emissionspegel beziehen sich
auf den Tageszeitraum von 16 Stunden (600h bis 2200h) sowie den Nachtzeitraum von 8 Stunden (2200h


bis 600h) und bilden die Basis zur Berechnung der Immissionen und deren Bewertung unter den
verschiedenen Prämissen zum Erreichen einer sinnvollen Lärmminderung im Bereich der betroffenen
Ortschaften. 


T A B E L L E  7 : Ausgangsdaten zur Berechnung der Lärmindizes für den Straßenlärm (DTV: 40'321 Kfz4).


STRAßENABSCHNITT
Emissionspegel Fahrzeuge Geschw. Geschw. SV-Anteil


L m,E [dB(A)] M [pro Stunde] Pkw [km/h] Lkw [km/h] p [%]


A 5, tagsüber 73 2 419 120 80 12,1


A 5, nachts 67 564 120 80 13,8
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ABBILDUNG 15: Flüsterasphalt 0/8 mm. ABBILDUNG 16: Drainasphalt 0/8 mm.


5.1.1 Bundesautobahn, Lärmminderung durch geräuschmindernde Fahrbahndecken.


Wie schon oben erwähnt, wurde in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts im Bereich der Gemein-
de Bad Bellingen eine Lärm mindernde Fahrbahndecke auf der A5 eingebaut. Nach Untersuchungen
zur Wirksamkeit Lärm mindernder Fahrbahnbelege [9] kann man davon ausgehen, dass der Effekt der
Lärmminderung inzwischen nicht mehr gegeben ist. In dieser Studie, die sich mit dem zeitlichen
Verhalten offenporiger Asphaltbeläge an zwei Teststrecken befasst, wird darauf hingewiesen, dass in
allen vier untersuchten Einzelabschnitten übereinstimmend eine stetige und gleichsinnige Abnahme
des Lärmdämmverhaltens zu beobachten ist. Als Beispiel seien zwei Diagramme der damaligen
Auswertung [9] hier gezeigt (Abb. 15 und 16), die diese Aussage unterstreichen. 


Da auf Grund der immer schwerer werdenden LKW-Fahrzeugflotte in Europa die Lebensdauer
offenporiger Asphaltdecken eher negativ beeinflusst wird, erscheint eine Lärmminderungsmaßnahme
auf der Basis von Flüsterbelägen nicht sinnvoll, da sie lediglich über einen eng begrenzten Zeitraum
wirksam und zu dem mit hohen Kosten verbunden ist.


5.1.2 Bundesautobahn, Lärmminderung durch geringere Fahrgeschwindigkeiten.


Eine weitere Maßnahme zur Lärmminderung wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der A5. Bis-
lang ist die Fahrgeschwindigkeit im Bereich der Gemeinde Bad Bellingen auf 120 km/h reduziert. Um
die Wirkung weiterer Fahrgeschwindigkeitsreduzierungen darzustellen, wurde in Tabelle 8 von Fahr-
geschwindigkeiten 100/80 km/h sowie 80/60 km/h ausgegangen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist,
dass auf einer Autobahn die Forderung auf eine Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten von 80 bzw. 60
km/h kaum Aussichten auf Erfolg hat.
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Die Berechnungen zeigen, dass der Effekt bei einer Reduzierung auf 100/80 km/h sehr beschei-
den ist (-1,4 dB(A)) und somit praktisch entfällt. Bei einer Reduzierung auf 80/60 km/h wird zwar eine
Reduzierung um rund 3 dB(A) erreicht, jedoch ist die Umsetzung einer solchen Maßnahme höchst
unwahrscheinlich.


T A B E L L E  8 : Schallemissionen auf der Autobahn bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten.


Lfd.
Nr. Straßenabschnitt


Emissionspegel Fahrzeuge Geschw. Geschw. LKW-Anteil


L m,E [dB(A)] M [pro Stunde] Pkw [km/h] Lkw [km/h] p [%]


1 Bundesautobahn A 5 75.4 2 477 120 90 11.3


2 Bundesautobahn A 5 74.0 2 477 100 80 11.3


3 Bundesautobahn A 5 72.1 2 477 80 60 11.3


5.1.3 Bundesautobahn, Lärmminderung durch höhere Erdwälle. 


Eine weitere Minderungsmaßnahme wäre eine Modifizierung der bereits bestehenden Lärmschutzwäl-
le und -wände längs der Ostgrenze der A5. Zur Untersuchung der potenziellen Lärm-Minderungswir-
kung wurden Immissionsberechnungen für drei Fälle (ohne Lärmschutz, mit 5 m hohem sowie mit
10 m hohem Lärmschutz) durchgeführt und auf zwei verschiedene Weisen dargestellt:


 < drei vertikale Isophonenpläne längs einer Profillinie (siehe auch Abb. 1) im Bereich
der Ortschaft Bad Bellingen (Abb. 17 bis 19) und 


 < vier horizontale Isophonenpläne (Abb. 20 bis 23) für 5 m bzw. 10 m Lärmschutz,
jeweils für die Tages- und Nachtzeit.


Betrachtet man die Isophonenpläne längs der Profillinie, so wird erkennbar, dass eine Schall-
schutzhöhe von 10 m (Abb. 19) am ehesten dazu geeignet ist, die Immissionen auch im Nahbereich
der A5 auf ein dauerhaft erträgliches Maß zurückzuführen.


Darüber hinaus wurde das Minderungspotenzial bei 5 m hohem Schallschutz längs der Ostbe-
grenzung der A5 mit einem zusätzlichen 2 m hohen Schallschutz zwischen den beiden Fahrtrichtungen
auf dem Mittelstreifen der A5 untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammengefasst und in
den Tabellen 10 und 11 für die einzelnen Aufpunkte ausgewiesen. 


T A B E L L E  9 : Differenzen bei verschiedenen Schallschutzeinrichtungen (SSW) gegenüber keinem Schall-
schutz für die Einzelaufpunkte in Bad Bellingen und Rheinweiler in dB(A).


Ortschaft


IST-Zustand
(± 5m SSW)


IST-Zustand
+2m SSW auf Mittel-


streifen
+ 10m SSW


Maximum Mittel Maximum Mittel Maximum Mittel


  Bad Bellingen -7 -4 -1 0 -5 -4


  Rheinweiler -16 -4 --- --- -8 -3







- 23 -


ABBILDUNG 17: Lärm-Isophonen ohne Schallschutz längs des Profils Bad Bellingen.


ABBILDUNG 19: Lärm-Isophonen für den IST-Zustand (+5m über Grund) längs des Profils Bad Bellingen.


Eine Lärmschutzmaßnahme mit ±5 m hohem Schallschutz (IST-Zustand) erbringt gegenüber
keinem Lärmschutz im Mittel bei den Einzelaufpunkten im Bereich von Bad Bellingen eine Minderung
um etwa 4 dB(A), maximal bis 7 dB(A). Bei einer Schallschutzhöhe von 10 m reduzieren sich die Im-
missionen zusätzlich im Mittel um weitere 4 dB(A) (siehe auch Tabellen 10 und 11). Eine zusätzliche
Schallschutz auf dem Mittelstreifen der A5 (untersucht nur für den Bereich von Bad Bellingen) hat
keinen wesentlichen Minderungseffekt.


ABBILDUNG 18: Lärm-Isophonen bei Erhöhung des vorhandenen Schallschutzes um 5 m längs des Profils Bad
Bellingen.
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ABBILDUNG 20: Lage der Einzelaufpunkte im Be-
reich Bad Bellingen.


T A B E L L E  1 0 : Immissionen an den Einzelaufpunk-
ten in [dB(A)], Bad Bellingen.


AP.-
Nr.


IST-Zustand
IST-Zustand +


5m Diffe-
renz


Tag Nacht Tag Nacht


1 62 55 57 51 -4
2 60 54 57 51 -4
3 60 54 57 51 -3
4 61 54 57 51 -4
5 61 54 57 51 -4
6 63 57 58 52 -5
7 62 56 58 52 -5
8 62 56 58 52 -5
9 60 54 56 50 -4
10 61 55 57 51 -4
11 60 54 56 50 -4
12 59 53 55 49 -4
13 60 54 56 50 -4
14 58 52 54 48 -4
15 58 52 54 48 -4
16 57 51 54 47 -4
17 57 51 54 48 -4
18 57 51 53 47 -4
19 57 51 53 47 -4
20 58 52 54 48 -4
21 58 52 54 48 -4
22 59 53 55 49 -3
23 58 52 55 49 -3
24 59 53 55 49 -4
25 60 54 56 49 -4
26 59 53 56 50 -3
27 61 55 57 50 -4


Mittel : -4


Im Bereich des TO Rheinweiler liegt die Minderung der Schallimmissionen zwischen der
Variante kein Schallschutz und der Variante ± 5 m hohe Schallschutzwälle/-wände (IST-Zustand) im
Mittel bei -4 dB(A), das Maximum erreicht hier allerdings -16 dB(A). Bei einer Erhöhung sowie einer
Ergänzung (Südende Erdwall Rheinweiler bis Westvorsprung des Hügellandes beim Schloss Rhein-
weiler) der bestehenden Schallschutzeinrichtungen um zusätzliche 5 m (Ergänzung: 10 m) werden im
Mittel weitere 3 dB(A) an Immissionsminderung gewonnen, im Maximalfall rund 8 dB(A).


Insgesamt lässt sich feststellen, dass die wirksamste Minderungsmaßnahme unter den unter-
suchten Möglichkeiten gegen den Lärm der A5 aktiver Schallschutz in Form von Erdwällen bzw.
Schallschutzwänden ist, wobei die maximale Minderung erst bei einer Schallschutzhöhe von ca. 10 m
einsetzt (Abb. 23 und 24) . Deshalb ist zu überlegen, ob, aus Kostengründen, zumindest partiell solche
Maßnahmen getroffen werden sollten, um die am stärksten belasteten Wohnbereiche in Autobahnnä-
he besser zu schützen.
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ABBILDUNG 21:Isophonenplan bei 5 m hohem Lärmschutz, tagsüber.
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ABBILDUNG 22:Isophonenplan bei 5 m hohem Lärmschutz, nachts.
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ABBILDUNG 23:Isophonenplan bei 10 m hohem Lärmschutz, tagsüber.
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ABBILDUNG 24:Isophonenplan bei 10 m hohem Lärmschutz, nachts.
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ABBILDUNG 25: Lage der Einzelaufpunkte im Bereich
Rheinweiler.


T A B E L L E  1 1 : Immissionen an den Einzelauf-
punkten in [dB(A)], Rheinweiler.


AP.-
Nr.


IST-Zustand
IST-Zustand 


+ 5m Diffe-
renz


Tag Nacht Tag Nacht


1 66 60 58 52 -8
2 63 57 58 52 -4
3 67 61 61 55 -6
4 60 54 57 51 -3
5 62 56 57 52 -5
6 60 54 57 51 -3
7 59 53 56 50 -2
8 60 54 57 51 -3
9 62 56 58 52 -5
10 64 58 60 54 -4
11 64 58 62 56 -3
12 62 56 59 53 -3
13 61 55 58 52 -3
14 60 54 57 51 -3
15 60 54 57 51 -3
16 60 54 57 51 -3
17 59 53 56 51 -3
18 59 53 56 51 -3
19 60 54 57 51 -2
20 58 52 58 52 -1
21 57 51 56 50 -1
22 56 50 55 49 -1
23 56 50 55 49 -1
24 59 53 56 50 -2
25 58 52 56 50 -2
26 56 50 54 48 -2


Mittel: -3


Rote Zahlen in Tabelle 11: Erreichen bzw. Über-
schreitungen der  Auslösewerte für Lärmsanierung.


5.2 RHEINTALBAHN


Da das EBA eine Aufschlüsselung der Gleisbelegungen in Zugarten und -mengen, auf denen die Be-
rechnungen der Arbeitsgemeinschaft Pöyry - Braunstein & Berndt - Intergraph basieren als Betriebsge-
heimnis einstuft, musste für Immissionsberechnungen zur Variantenuntersuchung im Hinblick auf po-
tenzielle Lärmminderungseffekte beim Schienenverkehr auf Zahlen des Regierungspräsidiums Freiburg
(RP) zurückgegriffen werden. Die entsprechenden Zusammenstellungen sind für den IST-Zustand in
der Mischform 2004/07 in Tabelle 9, für die Prognose 2015 in Tabelle 14 und für die Prognose 2025
in Tabelle 19 zusammengestellt. Da in der Aufstellung des RP nur für den Güterverkehr die Unter-
scheidung zwischen Tagesverkehr und Nachtverkehr gelistet war, wurde für den Personen-Nah- und
Personen-Fernverkehr eine prozentuale Abschätzung zwischen Tag- und Nachtverkehr  auf der Basis
der Gleisbelegung des Jahres 2008 (Fahrplan für Zugmeldestellen, Haltingen, gültig vom 09.12.2007
bis 14.06.2008) durchgeführt. Da keine Zahlenangaben zum Abendverkehr vorlagen, wurden die Im-
missionsberechnungen auf Emissionspegeln und nicht auf Lärmindizes basiert durchgeführt.
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5.2.1 Rheintalbahn, IST-Zustand 2004/07.   


Als Ausgangsbasis für die Untersuchungen wurden die Immissionen für den IST-Zustand 2004/07 auf
der Basis der Gleisbelegung aus Tabelle 9. Diese Berechnungen wurden nicht mit Lärmindizes sondern
Lärmpegeln durchgeführt und berücksichtigen als Schallhindernisse nur die vorhandenen Schallschutz-
wände, nicht aber einzelne Gebäude. Dieser Genauigkeitsgrad ist im vorliegenden Zusammenhang
ausreichend, da lediglich die Unterschiede zwischen einzelnen Varianten dargestellt werden sollten.


T A B E L L E  1 2 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2004/07; Zugzahlen
für die Jahre 2004/07 nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge


Gesch-
w.


Dfz
TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E
[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 50 16 405 100 -4 59,3 56,0


2 RB/RE 26 45 5 150 80 0 61,3 55,0


3 SG 0 80 80 500 80 0 70,0 70,9 73,0 73,2
Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


Die Ergebnisse sind entweder tabellarisch (Einzelaufpunkte) und/oder in Form von Isophonen-
plänen ausgewiesen. Für den IST-Zustand sind die entsprechenden Immissionswerte für die Einzelauf-
punkte der am stärksten betroffenen Ortschaften Bad Bellingen und Rheinweiler zusammengestellt. Es
zeigt sich, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV tagsüber aber vor allem auch nachts deutlich über-
schritten sind. Diese Tatsache verdeutlichen auch die ausgewählten Messdiagramme von zwei jeweils
24-stündigen Messungen im Abstand von einem Jahr an zwei Wohnhäusern des Kernortes Bad Bel-
lingen (Diagramme 1 bis 4 und Tabellen 11 und 12).


T A B E L L E  1 3 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten (Rtb, IST-Zustand).


AUF-
PUNKT


NR.
R-WERT H-WERT TAG


[dB(A)]
NACHT
[dB(A)]


D1)


N/T
[dB(A)]


D2)


GWTAG
[dB(A)]


D3)


GWNACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


1 3391704 5289851 62 64 2 3 15
2 3391758 5289820 65 67 2 6 18
3 3391749 5289701 62 65 2 3 16
4 3391771 5289557 65 68 2 6 19
5 3391804 5289434 66 68 2 7 19
6 3391828 5289341 75 77 2 16 28
7 3391929 5289306 69 71 2 10 22
8 3391895 5289259 70 72 2 11 23
9 3391916 5289256 68 70 2 9 21
10 3391903 5289229 69 72 2 10 23


Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.
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T A B E L L E  1 3 (Fortsetzung): Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten (Rtb, IST-Zustand).


AUF-
PUNKT


NR.
R-WERT H-WERT TAG


[dB(A)]
NACHT
[dB(A)]


D1)


N/T
[dB(A)]


D2)


GWTAG
[dB(A)]


D3)


GWNACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


11 3391878 5289189 76 79 2 17 30
12 3391947 5289165 68 70 2 9 21
13 3391793 5289148 65 67 2 6 18
14 3391924 5289127 72 74 2 13 25
15 3391869 5289104 79 81 2 20 32
16 3391908 5289075 73 75 2 14 26
17 3391915 5289006 69 71 2 10 22
18 3391839 5288987 65 67 2 6 18
19 3391882 5288971 73 75 2 14 26
20 3391827 5288933 69 71 2 10 22
21 3391802 5288767 71 73 2 12 24
22 3391705 5288716 63 65 2 4 16


Mittelwerte: 69 71 9 21


TEILORT RHEINWEILER


1 3390429 5287054 64 66 2 5 17
2 3390405 5287006 65 67 2 6 18
3 3390349 5286957 62 64 2 3 15
4 3390362 5286862 63 65 2 4 16
5 3390261 5286874 63 66 2 4 17
6 3390247 5286812 66 68 2 7 19
7 3390073 5286754 75 78 2 16 29
8 3390065 5286790 66 68 2 7 19
9 3389978 5286745 78 80 2 19 31
10 3389884 5286752 70 73 2 11 24
11 3389887 5286704 75 77 2 16 28
12 3389804 5286725 67 69 2 8 20
13 3389824 5286662 72 74 2 13 25
14 3389737 5286668 69 72 2 10 23
15 3389760 5286604 72 75 2 13 26
16 3389696 5286608 70 73 2 11 24


Mittelwerte: 69 71 10 22
1)   Differenz zwischen Tag- und Nachtwert     2)   Differenz zum Grenzwert tagsüber    3)   Differenz zum Grenzwert nachts
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ABBILDUNG 26: Isophonenplan  für den Schienenlärm 2004/07, tagsüber; Basiszahlen: RP Freiburg.
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ABBILDUNG 27: Isophonenplan für den Schienenlärm 2004/07, nachts; Basiszahlen: RP Freiburg.
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DIAGRAMM 1: Pegelverlauf (Leq) am 4. Juni 2009 in der Zeit von 200h bis 300h, Haus Ebnetstraße 30.


DIAGRAMM 2: Pegelverlauf (Leq) am 4. Juni 2009 in der Zeit von 300h bis 400h, Haus Ebnetstraße 30.


T A B E L L E  1 4 : Daten zu den Diagrammen 1 und 2 (Breitbandmessung, Werte in dB(A)).


ITEM Leq LAFTeq LAFmax L0.1 L1.0 L50 L90 L95 Lmin


Diagramm 1 62,0 64,3 79,9 --- 77,2 37,2 30,8 29,6 26,3


Diagramm 2 60,9 63,3 80,0 --- 75,2 39,0 31,1 29,4 23,8
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DIAGRAMM 3: Pegelverlauf (Leq) am 24. April 2008 in der Zeit von 200h bis 300h,Haus Markus-Ruf-Straße 11.


DIAGRAMM 4: Pegelverlauf (Leq) am 24. April 2008 in der Zeit von 300h bis 400h,Haus Markus-Ruf-Straße 11.


T A B E L L E  1 5 : Daten zu den Diagrammen 2 und 3 (Breitbandmessung, Werte in dB(A)).


ITEM Leq LAFTeq LAFmax L0.1 L1.0 L50 L90 L95 Lmin


Diagramm 2 62,0 64,0 81,3 79,9 76,4 35,3 --- 29,3 27,0


Diagramm 3 61,1 62,9 80,3 79,1 76,8 35,5 --- 28,3 25,9
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5.2.2 Rheintalbahn, Lärmminderung durch höhere Schallschutzwände.  


Als erste potenzielle Maßnahme zur Lärmminderung wurde eine Erhöhung der bestehenden Schall-
schutzwände längs der Bahnstrecke in Bad Bellingen und Rheinweiler ins Auge gefasst und eine Erhö-
hung um 1 m bzw. 2 m untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefasst und zeigen,
dass im Mittel zwischen 1 und 3 dB(A) an Minderung zu erreichen sind, wobei sich jedoch im Einzel-
fall deutlich Unterschiede ergeben. 


T A B E L L E  1 6 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten bei unterschiedlichen Schallschutz-Wand-
höhen am Beispiel des IST-Zustandes, nachts.


AUF-
PUNKT


NR.
R-WERT H-WERT SSW-IST SSW-IST +1m D 1m SSW-IST +2m D 2m


KERNORT BAD BELLINGEN


1 3391704 5289851 64 64 -0,3 64 -0,6
2 3391758 5289820 67 66 -0,5 66 -0,8
3 3391749 5289701 65 63 -1,9 61 -3,5
4 3391771 5289557 68 65 -2,7 63 -4,8
5 3391804 5289434 68 67 -1,0 67 -1,6
6 3391828 5289341 77 77 -0,1 77 -0,1
7 3391929 5289306 71 70 -0,7 70 -1,0
8 3391895 5289259 72 69 -3,0 67 -5,1
9 3391916 5289256 70 69 -1,2 68 -1,8
10 3391903 5289229 72 70 -1,9 69 -3,0
11 3391878 5289189 79 79 -0,1 79 -0,1
12 3391947 5289165 70 69 -1,3 68 -1,8
13 3391793 5289148 67 66 -0,8 66 -1,1
14 3391924 5289127 74 73 -1,4 71 -3,4
15 3391869 5289104 81 75 -5,9 71 -10,3
16 3391908 5289075 75 75 -0,2 74 -1,4
17 3391915 5289006 71 71 -0,1 71 -0,5
18 3391839 5288987 67 65 -1,7 64 -3,0
19 3391882 5288971 75 75 0,0 75 -0,3
20 3391827 5288933 71 68 -3,6 66 -5,9
21 3391802 5288767 73 71 -1,9 68 -4,6
22 3391705 5288716 65 63 -2,0 62 -3,4


Mittelwerte: -1 -3


TEILORT RHEINWEILER


1 3390429 5287054 66 65 -1,4 64 -2,0
2 3390405 5287006 67 65 -2,1 64 -3,3
3 3390349 5286957 64 63 -1,5 62 -2,4
4 3390362 5286862 65 64 -1,0 64 -1,9
5 3390261 5286874 66 64 -2,0 62 -3,3
6 3390247 5286812 68 66 -2,4 64 -4,2
7 3390073 5286754 78 78 0,0 77 0,0
8 3390065 5286790 68 65 -2,5 63 -4,6


Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.
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T A B E L L E  1 4 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten bei unterschiedlichen Schallschutz-Wand-
(Fortsetzung) höhen am Beispiel des IST-Zustandes, nachts.


AUF-
PUNKT


NR.
R-WERT H-WERT SSW-IST SSW-IST +1m D 1m SSW-IST +2m D 2m


TEILORT RHEINWEILER


9 3389978 5286745 80 80 0,0 80 0,0
10 3389884 5286752 73 72 -0,9 71 -1,3
11 3389887 5286704 77 77 -0,4 77 -0,5
12 3389804 5286725 69 66 -2,6 64 -4,8
13 3389824 5286662 74 72 -2,7 71 -3,8
14 3389737 5286668 72 69 -2,9 67 -5,1
15 3389760 5286604 75 71 -3,8 69 -5,5
16 3389696 5286608 73 72 -0,7 72 -1,0


Mittelwerte: -2 -3


Auf Grund dieser Ergebnisse sollte eine generelle Erhöhung nicht in Frage kommen, jedoch
eine partielle Erhöhung und auch Verlängerung je nach Wirkungsgrad der Maßnahme nicht ausge-
schlossen werden.


5.2.3 Rheintalbahn, Lärmminderung durch Verkehrsumlegung.  


Durch den Katzbergtunnel, der bis 2015 in Betrieb gehen soll, ergibt sich die Möglichkeit einer Schie-
nenverkehrsaufteilung, in dem teilweise und/oder in Gänze die Güterzüge durch den Tunnel geleitet
werden. Im Folgende sind diese Varianten jeweils unter der Prämisse, dass 50% oder 100% des Güter-
verkehrs die Gleisanlagen durch den Tunnel nutzen. Den Immissionsberechnungen liegen die jeweili-
gen Lärmpegel, nicht die Lärmindizes zu Grunde.


Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen zeigen, dass eine Verkehrsumlegung des Güter-
verkehrs in den Katzbergtunnel die mit Abstand beste Lärmminderungsmethode ist und - da es sich da-
bei im Wesentlichen um eine organisatorische Maßnahme handelt - auch die bei Weitem kostengün-
stigste Vorgehensweise darstellt.


5.2.3.1 Prognosejahr 2015. 


Die Gleisbelegungen und die entsprechenden Emissionswerte für das Prognosejahr 2015 gehen ohne
Tunnelnutzung aus Tabelle 14, mit 50%iger Tunnelnutzung beim Güterverkehr aus Tabelle 15 und
mit 100%iger Tunnelnutzung beim Güterverkehr aus Tabelle 16 hervor. Die Ergebnisse der Im-
missionsberechnungen sind für die Einzelaufpunkte in den Tabellen 18 und 19 zusammengefasst und
die entsprechenden Isophonenpläne sind auf den Abb. 26 bis 31 dargestellt.
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T A B E L L E  1 7 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2015 ohne Tunnelnutzung für
den Güterverkehr; Basis für Zugzahlen: Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0.0


2 RB/RE 26 68 8 150 80 0 63,1 56,8


3 SG 0 131 155 500 80 0 72,2 72,7 75,9 76,0


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


T A B E L L E  1 8 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2015 bei 50%iger Tunnelnutzung
für den Güterverkehr.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0,0


2 RB/RE 26 68 8 150 80 0 63,1 56,8


3 SG 0 66 78 500 80 0 69,2 70,1 72,9 73,0


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


T A B E L L E  1 9 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2015 bei 100%iger Tunnelnut-
zung für den Güterverkehr.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0,0


2 RB/RE 26 68 8 150 80 0 63,1 56,8


3 SG 0 0 0 500 80 0 0.0 63,1 0,0 56,8


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


Die Ergebnisse der Berechnungen sind für die Einzelaufpunkte in den Tabellen 17 und 18
sowie auf den Isophonenplänen Abb. 26 bis 31 dargestellt. Sie zeigen im Fall der Einzelaufpunkte bei
einer 
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T A B E L L E  2 0 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten im Prognosejahr 2015 bei 50% Tunnelnutzung
des Güterverkehrs.


AUF-
PUNKT


NR.


OHNE


TUNNELNUTZUNG


MIT 50%
TUNNELNUTZUNG


D
MIT/OHNE


TUNNELNUTZUNG


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


1 64 67 3 61 64 3 -3 -3
2 66 69 3 64 67 3 -2 -2
3 64 67 3 62 64 2 -2 -3
4 67 70 3 65 67 2 -2 -3
5 68 71 3 65 68 3 -3 -3
6 77 80 3 74 77 3 -3 -3
7 70 74 4 68 71 3 -2 -3
8 71 75 4 69 72 3 -2 -3
9 69 73 4 67 70 3 -2 -3
10 71 74 3 69 71 2 -2 -3
11 78 82 4 76 79 3 -2 -3
12 70 73 3 67 70 3 -3 -3
13 67 70 3 64 67 3 -3 -3
14 74 77 3 71 74 3 -3 -3
15 81 84 3 78 81 3 -3 -3
16 75 78 3 72 75 3 -3 -3
17 71 74 3 68 71 3 -3 -3
18 67 70 3 64 67 3 -3 -3
19 75 78 3 72 75 3 -3 -3
20 71 74 3 68 71 3 -3 -3
21 72 76 4 70 73 3 -2 -3
22 65 68 3 62 65 3 -3 -3


MW: 71 74 68 71


TEILORT RHEINWEILER


1 66 69 3 63 66 3 -3 -3
2 66 70 4 64 67 3 -2 -3
3 64 67 3 61 64 3 -3 -3
4 65 68 3 62 65 3 -3 -3
5 65 68 3 63 65 2 -2 -3
6 68 71 3 65 68 3 -3 -3
7 77 80 3 74 77 3 -3 -3
8 67 71 4 65 68 3 -2 -3
9 80 83 3 77 80 3 -3 -3
10 72 76 4 70 73 3 -2 -3
11 77 80 3 74 77 3 -3 -3
12 69 72 3 66 69 3 -3 -3
13 74 77 3 71 74 3 -3 -3
14 71 74 3 69 71 2 -2 -3
15 74 77 3 72 75 3 -2 -2
16 72 76 4 70 73 3 -2 -3


MW: 70 74 68 71
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T A B E L L E  2 1 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten im Prognosejahr 2015 bei 100% Tunnelnut-
zung des Güterverkehrs.


AUF-
PUNKT


NR.


OHNE


TUNNELNUTZUNG


MIT 100%
TUNNELNUTZUNG


D
MIT/OHNE


TUNNELNUTZUNG


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


1 64 67 3 54 48 -6 -10 -19
2 66 69 3 57 52 -5 -9 -17
3 64 67 3 55 49 -6 -9 -18
4 67 70 3 58 52 -6 -9 -18
5 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
6 77 80 3 67 61 -6 -10 -19
7 70 74 4 61 55 -6 -9 -19
8 71 75 4 62 56 -6 -9 -19
9 69 73 4 60 54 -6 -9 -19
10 71 74 3 62 55 -7 -9 -19
11 78 82 4 69 62 -7 -9 -20
12 70 73 3 60 54 -6 -10 -19
13 67 70 3 57 51 -6 -10 -19
14 74 77 3 64 58 -6 -10 -19
15 81 84 3 71 65 -6 -10 -19
16 75 78 3 65 59 -6 -10 -19
17 71 74 3 61 55 -6 -10 -19
18 67 70 3 57 51 -6 -10 -19
19 75 78 3 65 59 -6 -10 -19
20 71 74 3 61 55 -6 -10 -19
21 72 76 4 63 57 -6 -9 -19
22 65 68 3 55 49 -6 -10 -19


MW: 71 74 61 55


TEILORT RHEINWEILER


1 66 69 3 56 50 -6 -10 -19
2 66 70 4 57 50 -7 -9 -20
3 64 67 3 54 48 -6 -10 -19
4 65 68 3 55 49 -6 -10 -19
5 65 68 3 56 49 -7 -9 -19
6 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
7 77 80 3 67 61 -6 -10 -19
8 67 71 4 58 52 -6 -9 -19
9 80 83 3 70 64 -6 -10 -19
10 72 76 4 63 56 -7 -9 -20
11 77 80 3 67 61 -6 -10 -19
12 69 72 3 59 53 -6 -10 -19
13 74 77 3 64 58 -6 -10 -19
14 71 74 3 62 55 -7 -9 -19
15 74 77 3 65 58 -7 -9 -19
16 72 76 4 63 56 -7 -9 -20


MW: 70 74 61 55
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ABBILDUNG 28: Isophonenplan  für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 ohne Tunnelnutzung, tagsüber.
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ABBILDUNG 29: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 ohne Tunnelnutzung, nachts.
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ABBILDUNG 30: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 mit 50% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, tagsüber.
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ABBILDUNG 31: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 mit 50% Tunnelnutzung beim Gü-
terverkehr, nachts.
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ABBILDUNG 32: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 mit 100% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, tagsüber..
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ABBILDUNG 33: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2015 mit 100% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, nachts.
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5.2.3.2 Prognosejahr 2025. 


Die Gleisbelegungen und die entsprechenden Emissionswerte für das Prognosejahr 2025 gehen ohne
Tunnelnutzung aus Tabelle 20, mit 50%iger Tunnelnutzung beim Güterverkehr aus Tabelle 21 und
mit 100%iger Tunnelnutzung beim Güterverkehr aus Tabelle 22 hervor. Die Ergebnisse der Im-
missionsberechnungen sind für die Einzelaufpunkte in den Tabellen 23 und 24 zusammengefasst und
die entsprechenden Isophonenpläne sind auf den Abb. 32 bis 37 dargestellt.


T A B E L L E  2 2 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2025 ohne Tunnelnutzung für
den Güterverkehr; Basis für Zugzahlen: Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Frei-
burg.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0.0


2 RB/RE 26 97 11 150 80 0 64,6 58,4


3 SG 0 139 165 500 80 0 72,4 73,1 76,2 76,3


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


T A B E L L E  2 3 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2025 bei 50%iger Tunnelnutzung
für den Güterverkehr.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0,0


2 RB/RE 26 97 11 150 80 0 64,6 58,4


3 SG 0 70 83 500 80 0 69,4 70,7 73,2 73,3


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)


T A B E L L E  2 4 : Schallemissionen auf der Rtb-Strecke für das Prognosejahr 2025 bei 100%iger Tunnelnut-
zung für den Güterverkehr.


Lfd.
Nr.


Zugart
Scheiben-
bremsant. Tag Nacht Länge Geschw. Dfz


TAG NACHT


Lm Lm,E Lm Lm,E


[%] [Anzahl] [Anzahl] [m] [kmh] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]


1 ICE 100 0 0 405 100 -4 0.0 0,0


2 RB/RE 26 97 11 150 80 0 64,6 58,4


3 SG 0 0 0 500 80 0 0.0 64,6 0,0 58,4


Die Pegelberechnung berücksichtigt Zugcharakteristika, jedoch keine Gleisparameter wie Schwellenarten, Fahrbahnarten, Brücken und Kurvenradien)
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T A B E L L E  2 5 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten im Prognosejahr 2025 bei 50% Tunnelnut-
zung des Güterverkehrs.


AUF-
PUNKT


NR.


OHNE


TUNNELNUTZUNG


MIT 50%
TUNNELNUTZUNG


D
MIT/OHNE


TUNNELNUTZUNG


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


1 64 68 3 62 65 3 -2 -3
2 67 70 3 64 67 2 -2 -3
3 65 68 3 62 65 3 -2 -3
4 68 71 3 65 68 3 -2 -3
5 68 71 3 66 68 3 -2 -3
6 77 80 3 75 77 3 -2 -3
7 71 74 3 68 71 3 -2 -3
8 72 75 3 69 72 3 -2 -3
9 70 73 3 67 70 3 -2 -3
10 72 75 3 69 72 3 -2 -3
11 79 82 3 76 79 3 -2 -3
12 70 73 3 67 70 3 -2 -3
13 67 70 3 64 67 3 -2 -3
14 74 77 3 72 74 3 -2 -3
15 81 84 3 79 81 3 -2 -3
16 75 78 3 73 75 3 -2 -3
17 71 74 3 69 71 3 -2 -3
18 67 70 3 65 67 3 -2 -3
19 75 78 3 73 75 3 -2 -3
20 71 74 3 69 72 3 -2 -3
21 73 76 3 70 73 3 -2 -3
22 65 68 3 63 66 3 -2 -3


MW: 71 74 69 71


TEILORT RHEINWEILER


1 66 70 3 64 67 3 -2 -3
2 67 70 3 64 67 3 -2 -3
3 64 67 3 62 64 3 -2 -3
4 65 68 3 63 66 3 -2 -3
5 66 69 3 63 66 3 -2 -3
6 68 71 3 66 68 3 -2 -3
7 77 81 3 75 78 3 -2 -3
8 68 71 3 65 68 3 -2 -3
9 80 83 3 78 81 3 -2 -3
10 73 76 3 70 73 3 -2 -3
11 77 80 3 75 77 3 -2 -3
12 69 72 3 67 69 3 -2 -3
13 74 78 3 72 75 3 -2 -3
14 72 75 3 69 72 3 -2 -3
15 75 78 3 72 75 3 -2 -3
16 73 76 3 70 73 3 -2 -3


MW: 71 74 68 71
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T A B E L L E  2 6 : Schallimmissionen an den Einzelaufpunkten im Prognosejahr 2025 bei 100% Tunnel-
nutzung des Güterverkehrs.


AUF-
PUNKT


NR.


OHNE


TUNNELNUTZUNG


MIT 100%
TUNNELNUTZUNG


D
MIT/OHNE


TUNNELNUTZUNG


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


D
N/T


[dB(A)]


TAG
[dB(A)]


NACHT
[dB(A)]


KERNORT BAD BELLINGEN


1 64 68 3 54 48 -6 -10 -19
2 67 70 3 57 52 -5 -10 -18
3 65 68 3 55 49 -6 -10 -19
4 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
5 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
6 77 80 3 67 61 -6 -10 -19
7 71 74 3 61 55 -6 -10 -19
8 72 75 3 62 56 -6 -10 -19
9 70 73 3 60 54 -6 -10 -19
10 72 75 3 62 55 -7 -10 -19
11 79 82 3 69 62 -7 -10 -19
12 70 73 3 60 54 -6 -10 -19
13 67 70 3 57 51 -6 -10 -19
14 74 77 3 64 58 -6 -10 -19
15 81 84 3 71 65 -6 -10 -19
16 75 78 3 65 59 -6 -10 -19
17 71 74 3 61 55 -6 -10 -19
18 67 70 3 57 51 -6 -10 -19
19 75 78 3 65 59 -6 -10 -19
20 71 74 3 61 55 -6 -10 -19
21 73 76 3 63 57 -6 -10 -19
22 65 68 3 55 49 -6 -10 -19


MW: 71 74 61 55


TEILORT RHEINWEILER


1 66 70 3 56 50 -6 -10 -19
2 67 70 3 57 50 -7 -10 -19
3 64 67 3 54 48 -6 -10 -19
4 65 68 3 55 49 -6 -10 -19
5 66 69 3 56 49 -7 -10 -19
6 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
7 77 81 3 67 61 -6 -10 -19
8 68 71 3 58 52 -6 -10 -19
9 80 83 3 70 64 -6 -10 -19
10 73 76 3 63 56 -7 -10 -19
11 77 80 3 67 61 -6 -10 -19
12 69 72 3 59 53 -6 -10 -19
13 74 78 3 64 58 -6 -10 -19
14 72 75 3 62 55 -7 -10 -19
15 75 78 3 65 58 -7 -10 -19
16 73 76 3 63 56 -7 -10 -19


MW: 71 74 61 55
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ABBILDUNG 34: Isophonenplan  für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 ohne Tunnelnutzung, tagsüber.
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ABBILDUNG 35: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 ohne Tunnelnutzung, nachts.
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ABBILDUNG 36: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 mit 50% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, tagsüber.
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ABBILDUNG 37: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 mit 50% Tunnelnutzung beim Gü-
terverkehr, nachts.







- 54 -


ABBILDUNG 38: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 mit 100% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, tagsüber.
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ABBILDUNG 39: Isophonenplan für den Schienenlärm im Prognosejahr 2025 mit 100% Tunnelnutzung beim
Güterverkehr, nachts.
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6 BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT


Am Montag, den 7. Juni 2010 wurde der Gemeinderat über die Ergebnisse des Lärmaktionsplanes in-
formiert und am Montag, 12. Juli, 19.30 Uhr wurden die Ergebnisse im Rahmen einer Informations-
veranstaltung zum Thema Lärmaktionsplan im Kurhaus in Bad Bellingen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Das Protokoll dieser Sitzung ist im nachfolgenden Text wiedergegeben.


PROTOKOLL


zur Vorstellung des Lärmaktionsplanes im Kurhaus Bad Bellingen am 12. Juli 2010 Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 20.50 Uhr


ANWESENDE: 
Gemeindeverwaltung: Bürgermeister Dr. Christopf Hoffmann, Hauptamtsleiter Hubert Maier,
Verw.-Angestellte Ute Dörflinger, Dipl.-Min. Karl-Albrecht List (Büro für Umwelt-Engineering)
Gemeinderäte: Manfred Kunzelmann, Frau Doris Heitz, Frau Silvia Heitz, Peter Senft
Bürger: Leo Stächele, Hans Hügin, Frau Charlotte Mayer
Presse: Frau Schütz, Frau Meyer bis 20.00 Uhr


Bürgermeister Dr. Hoffmann eröffnet die öffentliche Bürgerinformation und begrüßt die anwesenden
Bürger und Gemeinderäte sowie die Presse. Ebenfalls begrüßt Herr Hoffmann den Planer, Herrn Karl-
Albrecht List. Herr Hoffmann stellt den bisherigen Ablauf und weiteres Vorgehen vor. 


Herr List erläuterte den Anwesenden die beiden relevantem Lärmquellen, Rheintalbahn und Auto-
bahn.


Die Auswertung seines Büros bestätigt, dass die Überschreitung der Grenzwerte bei der Rhein-
talbahn tagsüber bei bis zu 10 Dezibel und nachts bei bis zu 22 Dezibel liegt. Für diesen Lärm gibt es
nur eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung: Der Güterverkehr muss durch den Katzenbergtunnel geleitet
werden und würde zu einer schlagartigen und dramatischen Änderung der Lebensqualität führen. Dies
wäre laut Aussage von Herrn List durch eine organisatorische Maßnahme der Bahn ohne große
Kosten möglich. Damit würden die ganzen Überlegungen zu den Lärmschutzmaßnahmen längs der
Schiene entfallen und eine optimale Lärmminderung erreicht. 


Zur Minderung der Beschallung durch die A5 schlägt der Gutachter eine 10 Meter hohe
Lärmschutzwand in häusernahen Streckenabschnitten vor.


Aus der Mitte der Zuhörer wurde angeregt, wo man noch Lärmschutzwälle/-wände erweitern
könnte. Z.B. bei der Unterführung der Autobahn in Rheinweiler. Dort besteht eine Lücke, welche man
durch eine Lärmschutzwand schließen könnte. Bürgermeister Dr. Hoffmann beauftragt Herrn List, die
Lücke in den Lärmaktionsplan mit aufzunehmen.


Auch beim Bahnhof in Bad Bellingen wären Lücken in der Lärmschutzwand auf der Westseite
zu schließen. Die Lärmschutzwände sind auch nach Norden und Süden zu kurz. Auch in Bamlach im
Bereich der Straße Kellermatten besteht keine Schutz vor Bahnlärm.
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Eine Schallschutzreduktion würde bei einer Bepflanzung der Lärmschutzwälle sich erst ab einer
Breite von 100 Meter auswirken. Bei einer Betonwand reflektiert der Lärm und würde zu einer Ver-
stärkung des Lärmpegels führen. Hier müsste die Wand eine Höhe von 10 Meter haben. 


Auch ein Austausch von Betonschwellen in Holzschwellen in würde zu einer Lärmminderung
führen.
 
Vom 19. Juli bis 19. August liegt der Vorabzug des Lärmaktionsplanes im Rathaus in Bad Bellingen,
Zimmer Nr. 4 zur Einsicht aus. Stellungnahmen und Verbesserungsvorschläge können schriftlich abge-
geben werden. 


Vorsitzender: Schriftführer:
Bürgermeister Dr. Christoph Hoffmann Hauptamtsleiter Hubert Maier


Während der vierwöchentlichen Auslegung des Lärmaktionsplanes wurden keine weiteren
Vorschläge und/oder Anmerkungen zum Lärmaktionsplan aus der Bürgerschaft von Bad Bellingen vor-
gebracht.


7 EMPFOHLENE MASSNAHMEN


7.1 BUNDESAUTOBAHN


Im Rahmen der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass dauerhafte Lärmminderungsmaßnahmen längs
der Bundesautobahn A 5 nur in Form von Lärmschutzwällen wirkungsvoll erzielt werden können. So-
genannte Flüsterasphalt-Belege entfalten ihre Wirkung nur über eine relativ kurze Zeitspanne (ca. drei
bis vier Jahre) und würden beim ansteigenden Anteil von Schwerverkehr auf dieser Nord-Süd-Trans-
versale nicht von langer Dauer sein.


Eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten auf 80/60 km/h ergäbe zwar eine rechnerische
Reduzierung der Lärmimmissionen von rund 3 dB(A), dürfte aber realistischer Weise nicht durchzuset-
zen sein.


7.1.1 Maßnahmen


Als Lärmminderungsmaßnahme im Hinblick auf den Straßenverkehrslärm durch die A 5 werden des-
halb Lärmschutzwände vorgeschlagen, die auf den bereits vorhandenen Erdwällen vor allem in Berei-
chen mit nahe gelegener Wohnbebauung installiert werden könnten (siehe auch Abb. 40 bis 41). Die
Auswirkungen einer entsprechenden Maßnahme sind auf den Abb. 21 bis 24 und 42 bis 45 darge-
stellt. Sie zeigen, dass größere Bereich der Wohnbebauung in Bad Bellingen und dem TO Rheinweiler
sowie der westliche Randbereich des TO Bamlach tagsüber in den Lärmpegelbereich von 55-60 dB(A)
und nachts in den Lärmpegelbereich von 50-55 dB(A) überführt werden können.
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ABBILDUNG 40: Vorgeschlagene Maßnahmen im Bereich von Bad Bellingen.
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ABBILDUNG 41: Vorgeschlagene Maßnahmen im Bereich Rheinweiler.


Da diese Maßnahmen mit hohen Kosten verbunden sind, könnte ein dreistufiges Verfahren
in Betracht gezogen werden. Im Rahmen einer ersten Stufe sollten die Schallschutz-Erhöhungen und
Ergänzungen den nördlichen Bereich von Bad Bellingen (Länge: 1000 m) sowie den gesamten Bereich
des TO Rheinweiler (Länge: 1190 m) einbeziehen.


Im nördlichen Bereich von Bad Bellingen wäre die dortige Wohnbebauung um rund 4-5 dB(A)
entlastet (Abb. 42). Im TO Rheinweiler würden die Maßnahmen der Stufe 1 die Wohnbebauung
westlich und partiell auch östlich der Bahnlinie deutlich von Lärmbelastungen durch den Verkehr auf
der A5 entlasten (Abb. 44 und 45).


Im Verlauf der zweiten Stufe sollten im Bereich von Bad Bellingen die Minderungsmaßnah-
men auf eine Länge von 630 m weiter nach Süden fortgesetzt werden (Abb. 43). Dadurch würde vor
allem der Kurbereich entlastet.
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ABBILDUNG 42: Lage und Ausdehnung potenziel-
ler Schallschutzmaßnahmen im
Bereich Bad Bellingen, Stufe 1.


ABBILDUNG 43: Lage und Ausdehnung potenziel-
ler Schallschutzmaßnahmen im
Bereich Bad Bellingen, Stufe 2.


ABBILDUNG 44: Lage und Ausdehnung der vor-
handenen Schallschutzmaßnah-
men im Bereich Rheinweiler.


ABBILDUNG 45: Lage und Ausdehnung der vor-
handenen Schallschutzmaßnah-
men im Bereich Rheinweiler,
Stufe 1.
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ABBILDUNG 46: Schallschutzlücke zwischen Erdwall und Steilhang unterhalb vom Schloss Rheinweiler.


Im Verlauf der dritten Stufe sollten dann die Minderungsmaßnahmen bis zum südlichen Ab-
schluss des bestehenden Erdwalls durchgeführt werden (weitere 1090 m), die dann vor allem zu einer
Verbesserung der Situation im westlichen Randbereich des TO Bamlach beitragen.


7.1.2 Geschätzte Kosten


Zur Zeit liegen die Kosten pro m² Lärmschutzwand je nach Schwierigkeitsgrad beim Erstellen  (nor-
mal, mittel, schwer) im Mittel zwischen 400 und 600 Euro. Geht man von diesen Kostenansätzen aus,
so ist für das gesamte Maßnahmenpaket zur Minderung der Lärmbelastung durch den Autobahnver-
kehr mit Investitionen  in der Größenordnung von 8,5 bis 10.0 Mio Euro zu rechnen. Eine Aufglie-
derung dieser Kosten ist in Tabelle 27 zusammengestellt.


Bei den Arbeiten in Rheinweiler ist mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu rechnen.
Die Lücke zwischen Erdwall und dem Anschluss an den felsigen Abhang unterhalb vom Schloss
Rheinweiler (Abb. 44) mit einer Länge von 200 m dürfte keine besonderen Schwierigkeitsgrade bein-
halten. Die zu erstellende Schallschutzwand sollte eine Wirkhöhe von 10 m haben. Eine Erdwallkon-
struktion kommt aus Mangel an Basisfläche hier nicht in Frage.


Der nach Süden zu anschließenden 280 m lange Lärmschutz sollte mit einer Höhe von rund
5 m hinter der bestehenden Mauer oberhalb der A5 ansetzen. Da hier am Steilhang gearbeitet werden
muss und der Abstand zur Trasse der A5 äußert gering ist (eine Fahrbahn müsste während der Arbei-
ten wohl gesperrt werden), sollte hier mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad gerechnet werden.


Der im Anschluss bestehende Lärmschutz hat bis zu seinem Südende eine Länge von 710 m.
Ob der bestehende Schallschutz bis zu einer Wirkhöhe von 10 m aufgerüstet werden kann, erscheint
zumindest partiell fraglich. Dem entsprechend variieren hier die Kosten bei normalem Schwierigkeits-
grad zwischen 1,8 bzw. 2,8 Mio Euro.


Insgesamt liegen die geschätzten Kosten für sämtliche Minderungsmaßnahmen entlang
der Autobahn A5 auf der Gemarkung Bad Bellingen zwischen 8,5 und 10,0 Mio Euro.
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T A B E L L E  2 7 : Kosten der Minderungsmaßnahmen an der A5.


BAD BELLINGEN


Stufe
Gesamtlänge


[m]


Schwierigkeitsgrad Kosten
[€]normal mittel hoch


Stufe 1 1000 2.000.000 0 0 2.000.000


Stufe 2 630 1.260.000 0 0 1.260.000


Stufe 3 1090 2.180.000 0 0 2.180.000


Gesamt:  5.440.000


RHEINWEILER


Stufe 1 1190 2.220.000 0 840.000 3.060.000


Stufe 1a1 710 3.640.000 0 840.000 4.480.000


Gesamtkosten zwischen 8.500.000 und 9.920.000
1
 Kosten im Fall, dass der südliche Teil der Schallschutzwand komplett erneuert werden muss.


7.2 RHEINTALBAHN


Im Falle der Rheintalbahn (Rtb) sind die Wirkungen potenzieller Minderungsmaßnahmen durch Erhö-
hung und Ergänzung der bestehenden Schallschutzwände im Kapitel 5.2.2 dargestellt. Da eine generel-
le Erhöhung der bestehenden Schallschutzwände um 1 m nur geringe Entlastungswirkungen zeigt ist
dieser Art der Minderungsmaßnahme kein besonderer Stellenwert beizumessen. Eine partielle Erhö-
hung der bestehenden Schallschutzwände um 2 m in Kombination mit ergänzenden Schallschutzwän-
den am Nord- und Südende sowie einer 5 m hohen Schallschutzwand längs der Bahnlinie im Bereich
des OT Bamlach wäre jedoch zu befürworten (siehe auch Abb. 40 und 41 sowie Abb. 47 bis 52).


Im Bereich des Kernorts Bad Bellingen tragen zur Minderung innerhalb der Wohnbereiche vor
allem die nördliche und südliche Ergänzung der westlich der Bahnlinie verlaufenden Schallschutzwän-
de sowie eine Erhöhung der ebenfalls westlich verlaufenden Schallschutzwände im nördlichen und
südlichen Teil bei. Eine Erhöhung der Schallschutzwände im zentralen Bereich sowie der östlich der
Bahnlinie verlaufenden Schallschutzwände trägt eher marginal zu einer Entlastung bei (Abb. 47 und
48). 


Im Bereich des TO Rheinweiler könnten ebenfalls deutliche Minderungseffekte durch eine par-
tielle Erhöhung der bestehenden Schallschutzwände sowie deren Ergänzung am Nord- und Südende
erreicht werden.


Der TO Bamlach, bislang ohne aktive Schallschutzmaßnahmen, würde durch eine Schall-
schutzwand, die mit einer Höhe von 5 m östlich der Bahnlinie verläuft, wirksam von Schallimmissio-
nen durch den Schienenverkehr entlastet werden.







- 63 -


ABBILDUNG 47: Isophonenverlauf im Bereich Bad
Bellingen, IST-Zustand.


ABBILDUNG 48: Isophonenverlauf im Bereich Bad
Bellingen, IST-Zustand mit Erhö-
hungen und Ergänzungen der
Schallschutzwände.


ABBILDUNG 49: Isophonenverlauf im Bereich
Rheinweiler, IST-Zustand.


ABBILDUNG 50: Isophonenverlauf im Bereich
Rheinweiler, IST-Zustand mit Er-
höhungen und Ergänzungen der
Schallschutzwände.
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ABBILDUNG 51: Isophonenverlauf im Bereich
Bamlach, IST-Zustand.


ABBILDUNG 52: Isophonenverlauf im Bereich
Bamlach, IST-Zustand mit zusätz-
licher Lärmschutzwand.


Der mit Abstand stärkste Minderungseffekt würde beim Lärm durch den Schienenverkehr auf
dem gesamten Gebiet der Gemeinde Bad Bellingen würde durch eine Verkehrsumlegung erzielt.
Wenn vor allem die Güterzüge nach Fertigstellung des Katzbergtunnels durch den Tunnel geführt wür-
den, könnte gegenüber den bisher besprochenen Minderungsmaßnahmen eine maximale Minderung
erreicht werden, die auf den Isophonenplänen Abb. 34 bis Abb. 39 gut nach zu vollziehen ist.


7.2.1 Maßnahmen.  


Im Bereich des OT Bad Bellingen wird eine Ergänzung und partielle Erhöhung der bestehenden Schall-
schutzwände. Vordringlicher Bedarf wären die nördliche Ergänzung (200 m Länge), die Erhöhung des
nördlichen Teils der bestehenden Lärmschutzwand (450 m Länge), die Erhöhung des südlichen Teils
der bestehenden Lärmschutzwand (630 m Länge) sowie die südliche Ergänzung der bestehenden
Lärmschutzwand (100 m Länge).


Im Bereich vom TO Rheinweiler könnte eine deutliche Minderung im Bereich der Wohnbe-
bauung durch Ergänzungen im Norden (150 m Länge) und Süden (500 m Länge) sowie einer Erhö-
hung der bestehenden Schallschutzwände entlang der Westseite (960 m Länge) der Bahnlinie erzielt
werden (Abb. 49 und 50). Eine Erhöhung und Ergänzung der Schallschutzwände entlang der Ostseite
hätte nur eine relativ geringe Minderung zur Folge.


Der westliche Bereich des TO Bamlach könnte durch eine Schallschutzmauer entlang der
Ostseite von 5 m Höhe und 900 m Länge deutlich entlastet werden (Abb. 51 und 52).


Die wichtigste Maßnahme ist jedoch nach Fertigstellung des Katzbergtunnels eine weitgehen-
de Verlagerung des Güterverkehrs auf diese Tunnelstrecke vor allem auch während der Nachtzeiten.
Hier wären in beiden Ortsteilen tagsüber bis zu 10 dB(A) und nachts bis zu 19 dB(A) Minderung zu
erzielen (Tabelle 26), ein Ergebnis, dass durch keine andere Minderungstechnik zu erreichen ist.
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ABBILDUNG 53: Nordende der bestehenden Schallschutzwand mit tiefer liegender Wohnbebauung.


7.2.2 Geschätzte Kosten


Die Kosten für die Ergänzungen und die partiellen Erhöhungen der Schallschutzwände längs der
Bahnlinie sind im Bereich von Bad Bellingen mit 3,2 Mio Euro, für den Bereich Rheinweiler mit 2,6
Mio Euro und für die Erstellung einer neuen Schallschutzwand westlich von Bamlach mit 1,8 Mio
Euro zu veranschlagen. In Tabelle 28 ist eine Aufschlüsselung der Kostenabschätzung zusammen-
gestellt.


T A B E L L E  2 8 : Kosten der Minderungsmaßnahmen an der Rheintalbahn.


BAD BELLINGEN


ITEM
Gesamt-


länge
[m]


Schwierigkeitsgrad Kosten
[€]normal mittel hoch


nördliche Ergänzung 200 0 500.000 0 500.000
nördliche Lärmschutzwand 450 360.000 0 0 360.000
südliche Lärmschutzwand 630 504.000 0 0 504.000
südliche Ergänzung 100 0 0 1.500.000 1.500.000


Gesamt:  2.864.000


RHEINWEILER


nördliche Ergänzung 150 300.000 0 0 300.000
westliche Lärmschutzwand 960 768.000 0 0 768.000
südliche Ergänzung 500 0 0 1.500.000 1.500.000


Gesamt:  2.568.000


BAMLACH


neue Schallschutzwand (5 m hoch) 900 1.800.000 0 0 1.800.000


Gesamtkosten: 7.232.000
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Die Gesamtkosten für Minderungsmaßnahmen durch Ergänzungen und Erhöhungen
der bestehenden Schallschutzwände längs der Bahnlinie auf dem Gemeindegebiet von Bad Bel-
lingen lägen also in der Größenordnung von 7.2 Mio Euro. 


Diesen Kosten für Minderungsmaßnahmen durch aktiven Schallschutz steht eine Minderungs-
maßnahme durch Reduzierung der Lärmquelle mit deutlich höherem Effekt, nämlich eine Verkehrsum-
legung durch den Katzbergtunnel gegenüber, deren Kosten sehr gering einzuschätzen sind, da es sich
hierbei vor allem um eine organisatorische Maßnahme handelt.


8 ZUSAMMENFASSUNG


Die Gemeinde Bad Bellingen, ein Kurort, wird von zwei Lärmquellen beeinträchtigt, die am Westrand
der Teilorte Bad Bellingen und Rheinweiler verlaufen (Autobahn A5) bzw. diese beiden Teilorte
durchschneiden (Rheintalbahn). 


Im Sinne einer Lärmaktionsplanung hat die Gemeinde faktisch keine Möglichkeiten zur direk-
ten Einflussnahme auf Betrieb und Gestaltung dieser beiden Lärmquellen, die große Teile der Gemein-
de tagsüber wie auch nachts verlärmen. Dadurch ist die Gemeinde auf aktive wie passive Lärmschutz-
maßnahmen angewiesen ohne die Möglichkeit, die Lärmquellen selbst im Sinne einer Lärmminderung
zu beeinflussen.


Betrachtet man die vom Gesetzgeber geforderte Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Lärm-
schutzmaßnahmen, so haben passive Maßnahmen (im Wesentlichen Lärmschutzfenster) auf Grund der
wesentlich geringeren Kosten gegenüber den aktiven Maßnahmen (Lärmschutzwände, Erdwälle) ab-
soluten Vorrang. Nachteil ist dabei, dass zwar die Lärmimmissionen innerhalb der Gebäude gedämmt
werden, der Außenbereich, für einen Kurort nicht unwesentlich, jedoch weiterhin Lärm belastet bleibt.


Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass eine wirkungsvolle Minderung des
Lärms von der Lärmquelle Autobahn nur mittels Schallschutzwällen bzw. -wänden mit einer Wirkhö-
he von rund 10 m Höhe zu erreichen ist. Andere Minderungstechniken wie Geschwindigkeitsbegren-
zungen oder Flüsterbeläge stellen keine echten Alternativen dar, da sie entweder unrealistisch oder nur
kurzlebig sind und ihr Minderungspotenzial als zu gering einzustufen ist. Die Kosten für die entspre-
chenden Maßnahmen zur Minderung der Lärmimmissionen durch den Autobahnverkehr liegen in der
Größenordnung von 8,5 bis 10,0 Mio Euro.


Da diese Maßnahmen jedoch finanziell kaum zu bewältigen sind, verbleibt als die wirtschaftli-
chere Variante nur der passive Schallschutz an besonders stark betroffenen Gebäuden. Da jedoch die
Hürde auf Grund der Auslösewerte für eine Lärmsanierung sehr hoch angesetzt ist (WA tagsüber: 67
dB(A), WA nachts: 57 dB(A); MI tagsüber: 69 dB(A), MI nachts: 59 dB(A)), ist die Aussicht auf Zuschüsse
durch den Bund hier sehr begrenzt.


Im Zusammenhang mit der Lärmquelle Rheintalbahn wurden mehrere Varianten mit aktiven
Schallschutzmaßnahmen durchgerechnet. Eine Lärmminderung kann hier durch eine Kombination von
Ergänzungen und Erhöhungen bereits bestehender Schallschutzwände erreicht werden, vorbehaltlich
der statischen Auslegung der bestehenden Wände. Dieses Maßnahmenbündel wird auf Kosten in Hö-
he von 7,2 Mio Euro geschätzt.


Dem gegenüber besteht die Möglichkeit, nach Fertigstellung des Katzbergtunnels einen Teil
der Züge (vor allem den Güterverkehr!) durch den Tunnel zu leiten. Der Lärmminderungseffekt läge
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hier bei bis zu -10 dB(A) tagsüber und bei bis zu -19 dB(A) während der Nachtzeit. Da es sich hierbei
um eine organisatorische Maßnahme handelt, die nur geringe Kosten mit sich bringt, wäre es die wir-
kungsvollste und gleichzeitig wirtschaftlichste Lösung.


Bad Bellingen, 23. November 2010
BÜRO FÜR UMWELT-ENGINEERING


.................................................................


  (Dipl.-Min. Karl-Albrecht List.)
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